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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Thomas Gruber als 

Einzelrichter über die Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX , Staatsangehörigkeit 

Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 

15.03.2018, Zahl 1098132202-151944705, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

am 09.10.2019 zu Recht: 

 

 

A) 

I. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides wird abgewiesen. 

II. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides wird abgewiesen. 

III. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides wird abgewiesen. 

IV. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt IV. und V. des angefochtenen Bescheides wird 

stattgegeben und festgestellt, dass die Erlassung einer Rückkehrentscheidung gegen  XXXX auf 

Dauer unzulässig ist. 

Gemäß §§ 54, 55 und 58 Abs. 2 AsylG 2005 wird  XXXX der Aufenthaltstitel 

„Aufenthaltsberechtigung plus“ für die Dauer von zwölf Monaten erteilt. 
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V. Der Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides wird ersatzlos behoben. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer (im Folgenden: „BF“ genannt) stellte nach unrechtmäßiger Einreise 

in das österreichische Bundesgebiet am 07.12.2015 den gegenständlichen Antrag auf 

internationalen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Z 13 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 

100/2005 idF BGBl. I Nr. 24/2016. 

2. Am 07.12.2015 fand vor einem Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes die 

niederschriftliche Erstbefragung des BF statt. Zu seinem Fluchtgrund befragt brachte der BF 

vor, dass in Afghanistan Unruhe geherrscht habe und er eine bessere Zukunft haben hätte 

wollen. Außerdem werde die Volksgruppe der Hazara von den Taliban verfolgt.   

3. Am 07.12.2017 wurde der BF vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 

Regionaldirektion Oberösterreich (im Folgenden: „BFA“ genannt), im Asylverfahren 

niederschriftlich einvernommen. Dabei führte er zunächst an, in der Provinz Maidan Wardak 

geboren, und aufgewachsen zu sein. Er sei Sayed und schiitischer Moslem. Er habe sieben 

Jahre die Schule besucht. Nach der Schule habe er zwei Jahre als Beifahrer in einem LKW 

gearbeitet. Sein Bruder sei der Fahrer des LKW gewesen. Sein Vater, seine Schwester und 

seiner drei Brüder würden mittlerweile im Iran leben.  

Zu seinem Fluchtgrund befragt brachte der BF vor, dass er und sein Bruder mit einem LKW 

zwischen Chaukargande und Kandahar Benzin transportiert hätten. Der Weg sei sehr 

gefährlich gewesen und sie hätten erfahren, dass LKW-Fahrer umgebracht, entführt oder mit 

Raketen beschossen worden seien. Sie seien deshalb 30 Tage in Chaukargande geblieben. 

Eines Tages seien sie etwas außerhalb der Stadt in einer Moschee gewesen, als sein Bruder 

einen Anruf bekommen habe, dass die LKWs brennen würden. Ca 400 LKW seien von den 

Taliban zerstört worden. Einen Monat nach diesem Vorfall seien bewaffnete Männer bei 
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ihrem Elternhaus gewesen, doch es sei niemand zuhause gewesen. Sein Bruder habe dies von 

den Nachbarn erfahren. Er und sein Bruder seien nach Kabul und danach nach Pakistan gereist. 

In Pakistan habe er seinen Bruder verloren und seine Brüder im Iran hätten ihn einen 

Schlepper in den Iran organisiert. Ca. einen Monat später seien sein Vater und seine 

Schwester, sowie zwei weitere Brüder in den Iran gegangen. Er habe wegen seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit nie persönlich Probleme gehabt.  

4. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde der 

Antrag des BF auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich 

der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm. 

§ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem BF wurde 

gemäß §§ 57 und 55 AsylG ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht 

erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine 

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG 

festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei. 

Weiters wurde in Spruchpunkt IV. ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise des BF 

gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage. 

5. Gegen den oben genannten Bescheid richtet sich die im Wege seiner Rechtsvertretung am 

09.04.2018 erhobene Beschwerde gegen den gegenständlichen Bescheid, welche fristgerecht 

beim BFA einlangte.  

6. Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden dem 

Bundesverwaltungsgericht am 08.05.2018 vom BFA vorgelegt. 

 

7. Das Bundesverwaltungsgericht führte in der gegenständlichen Rechtssache am 09.10.2019 

eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, an der der BF im Beisein seiner 

bevollmächtigten Vertretung persönlich teilnahm. 

Der BF verzichtete aufgrund vorhandener Kenntnis des Länderinformationsblattes der 

Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung am 29.06.2018, letzte Kurzinformation 

04.06.2019 der UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018, sowie des Akkord-Berichts vom 

07.12.2018, auf deren Übergabe.  

8. Mit Schreiben vom 07.04.2021 wurde dem BF das Länderinformationsblattes der 

Staatendokumentation vom 01.04.2021 und die EASO Country Guidance vom Dezember 2020 
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im Parteiengehör übermittelt. Zudem wurde dem BF die Möglichkeit gegeben zu seiner 

bisherigen Integration Stellung zu nehmen.  

Der BF erstattet am 19.04.2021 eine Stellungnahme.  

9. Mit Schreiben vom 15.06.2021 wurde dem BF das Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation zu Afghanistan, 11.06.2021 im Parteiengehör übermittelt. Dem BF 

wurde eine zweiwöchige Stellungnahmefrist eingeräumt.  

Der BF erstattete mit Schreiben vom 29.06.2021 eine Stellungnahme.  

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 

1.1 Zur Person des BF: 

Der BF wurde am  XXXX geboren. Er ist afghanischer Staatsangehöriger, schiitischer Moslem 

und gehört der Volksgruppe der Said an. Die Muttersprache des BF ist Dari. Der BF stammt 

aus der Provinz Maidan Wardak. Der BF besuchte in Afghanistan neun Jahre die Schule. 

Danach arbeitete er zwei Jahre mit seinem Bruder, der LKW-Fahrer war, als LWK-Fahrer 

Gehilfe. Der Vater, die zwei Schwestern und die fünf Brüder des BF leben im Iran und der BF 

hat regelmäßig Kontakt zu seiner Familie.  

Seit Beginn seines Aufenthalts ist der Beschwerdeführer bestrebt, die deutsche Sprache zu 

erlernen und ist in der Lage sich auf Deutsch zu verständigen. Das Sprachniveau entspricht 

derzeit B1. Er verfügt über ein ÖSD Zertifikat B1. Der BF hat einen Pflichtschulabschluss 

gemacht und machte von Dezember 2017 bis November 2020 eine Lehre zum Maurer. Er war 

dabei ein sehr engagierter zielstrebiger Mitarbeiter und hilfsbereit gegenüber seinen 

Kollegen. Der BF war zudem ein guter Schüler der Berufsschule. Der BF beendete dieses 

Ausbildungsverhältnis im November 2020 in Absprache mit der Arbeiterkammer, aufgrund 

von diversen Vorkommnissen mit seinem damaligen Chef. Seit 11.01.2021 arbeite er in einer 

Baufirma als Hilfsarbeiter, weil es aufgrund der momentanen Gesetzeslage nicht möglich ist, 

dass er seine Lehre bei einer anderen Firma fortsetze, solange er keinen Aufenthaltstitel hat. 

Sein jetziger Arbeitgeber ist bereit dem BF die Möglichkeit zu geben sein drittes Lehrjahr zu 

beenden und anschließend als Facharbeiter tätig zu sein, falls er ein Bleiberecht erhält.  

Der Beschwerdeführer war während des mittlerweile über fünf Jahre andauernden 

Verfahrens immer bemüht, sich in seinem Umfeld über ehrenamtliche Arbeiten oder 
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einfacher Nachbarschaftshilfe aktiv einzubringen, ist aus diesem Grund beliebt und hat so 

erkennbare Schritte gesetzt, sich in die österreichische Gesellschaft bestmöglich 

einzugliedern. Der BF arbeitet bei dem katholischen Jugendzentrum „Gewölbe“ und dem 

Caritas Integrationszentrum Paraplü ehrenamtlich mit, wenn seine Hilfe gebraucht wird. 

Zudem hat der BF eine Mitarbeit beim Roten Kreuz mit der Absolvierung eines Erste-Hilfe 

Kurses begonnen. Der BF hat einige Kontakte in Österreich geknüpft und steht in 

regelmäßigen Austausch mit diesen. Der BF hat eine Patenfamilie die sich um ihn kümmert 

und sich für ihn einsetzt. Der BF steht mit meiner Patenfamilie seit Dezember 2017 in einem 

persönlichen und individuellen Kontakt. Der BF steht zumindest wöchentlich in Kontakt mit 

seiner Patenfamilie. Der BF geht gemeinsam mit seiner Patenfamilie ins Kino (sofern es die 

momentanen Covid-Maßnahmen zulassen). Er spielt öfter Tischtennis mit dem Sohn seiner 

Patenfamilie oder mit seinem Patenonkel. Der BF trifft sich mit seiner Patenfamilie auch auf 

einen Kaffee oder einen Spaziergang. Ab und zu wird gemeinsam gekocht und Karten gespielt. 

Hin und wieder kommt der BF gemeinsam mit einem seiner Freunde zu seiner Patenfamilie. 

Manchmal nimmt der BF auch mit seiner Patentante an einer Integrationsveranstaltung oder 

einem Workshop in der Schule seiner Patentante teil. 

Die vorgelegten Empfehlungs- und Bestätigungsschreiben sowie die einvernommenen Zeugen 

zeichnen allesamt ein äußerst positives Charakterbild vom Beschwerdeführer.  

Der BF ist jung, gesund und arbeitsfähig.  

Es kann nicht festgestellt werden, dass der BF seinen Herkunftsstaat aus wohlbegründeter 

Furcht vor den Taliban oder einer anderen konkreten individuellen Verfolgung aus Gründen 

der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verlassen hat oder nach einer allfälligen Rückkehr mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit asylrelevante Übergriffe zu befürchten hätte.  

Es kann mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass dem BF bei einer 

Rückkehr nach Maidan Wardak aufgrund der dort herrschenden Sicherheitslage ein Eingriff in 

seine körperliche Unversehrtheit drohen würde. 

Dem BF steht jedoch als innerstaatliche Flucht- und Schutzalternative eine Rückkehr nach 

Mazar-e Sharif zur Verfügung, wo es ihm möglich ist, ohne Gefahr, grundlegende und 

notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft befriedigen zu 

können bzw. ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten, zu 

leben. Dem BF würde bei seiner Rückkehr in eine dieser Städte kein Eingriff in seine 

körperliche Unversehrtheit drohen. 
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Mazar-e Sharif ist von Österreich aus sicher mit dem Flugzeug erreichbar.  

Der BF leidet an keinen Atemwegserkrankungen oder anderen chronischen Krankheiten, wie 

Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, 

geschwächtem Immunstatus, Krebs oder Fettleibigkeit. Der BF gehört aufgrund seiner 

Gesundheit und seines jungen Alters nicht der Risikogruppe einer COVID-19 Erkrankung an.  

Festgestellt wird, dass für den BF die aktuell vorherrschende COVID-19-Pandemie kein 

Rückkehrhindernis darstellt. Der Beschwerdeführer gehört mit Blick auf sein junges Alter und 

das Fehlen einschlägiger physischer (chronischer) Vorerkrankungen keiner spezifischen 

Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass 

der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit 

schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen 

Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. 

Ferner kann in Zusammenhang mit der weltweiten Ausbreitung des COVID-19-Erregers unter 

Zugrundelegung der medial ausführlich kolportieren Entwicklungen (auch) im Herkunftsland 

des Beschwerdeführers bislang keine derartige Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick 

auf eine Gefährdung nach Art. 2 und Art. 3 EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung 

erkennen lässt. 

Was die Folgen der COVID-19-Pandemie in Afghanistan betrifft, ist überdies festzuhalten, dass 

es sich hierbei definitionsgemäß um eine weltweite Problematik handelt und kein Staat 

absolute Sicherheit vor dieser Erkrankung bieten kann; dies wird etwa auch durch die 

aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von 

Amerika belegt. Wie erwähnt gehört der Beschwerdeführer keiner Risikogruppe an und ist 

sohin auch aus diesem Grund von keiner realen Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder Art. 3 

EMRK auszugehen.  

In einer Gesamtbetrachtung lässt sich im Entscheidungszeitpunkt nicht schließen, dass eine 

Rückkehr des Beschwerdeführers nach Afghanistan aufgrund der derzeitigen Gesundheits- 

und Versorgungslage nicht zumutbar ist. 

1.2. Feststellungen zum Herkunftsstaat: 

1.2.1. Auszug aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Stand 

11.06.2021, samt Kurzinformation vom 19.07.2021 und den EASO Country Guidance: 

Afghanistan vom Juni 2019 und Dezember 2020 (EASO): 
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„[…] 

COVID-19 

Letzte Änderung: 10.06.2021 

Bezüglich der aktuellen Anzahl der Krankheits- und Todesfälle in den einzelnen Ländern 

empfiehlt die Staatendokumentation, bei Interesse/Bedarf folgende Website der WHO: https: 

//www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports oder der 

Johns-Hopkins-Universität: https://gisanddata.maps.arcgis. com/apps/opsdashboard/index.h 

tml#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 mit täglich aktualisierten Zahlen zu kontaktieren. 

Entwicklung der COVID-19 Pandemie in Afghanistan 

Der erste offizielle Fall einer COVID-19 Infektion in Afghanistan wurde am 24.02.2020 in Herat 

festgestellt (RW 9.2020; vgl UNOCHA 19.12.2020). Laut einer vom afghanischen 

Gesundheitsministerium (Afghan MoPH) durchgeführten Umfrage hatten zwischen März und 

Juli 2020 35% der Menschen in Afghanistan Anzeichen und Symptome von COVID-19. Laut 

offiziellen Regierungsstatistiken wurden bis zum 02.09.2020 in Afghanistan 103.722 

Menschen auf das COVID-19-Virus getestet (IOM 23.09.2020). Aufgrund begrenzter 

Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens und der Testkapazitäten, der Testkriterien, 

des Mangels an Personen, die sich für Tests melden, sowie wegen des Fehlens eines 

nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in 

Afghanistan wahrscheinlich insgesamt unterrepräsentiert (HRW 14.01.2021; cf. UNOCHA 

18.02.2021, USAID 12.01.2021, UNOCHA 19.12.2020, RFE/RL 23.02.2021a).  

Die fortgesetzte Ausbreitung der Krankheit in den letzten Wochen des Jahres 2020 hat zu 

einem Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt, wobei jene Einrichtungen die als 

COVID-19-Krankenhäuser in den Provinzen Herat, Kandahar und Nangarhar gelten, nach 

Angaben von Hilfsorganisationen seit Ende Dezember voll ausgelastet sind. 

Gesundheitseinrichtungen sehen sich auch zu Beginn des Jahres 2021 großen 

Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung ihrer Kapazitäten zur 

Behandlung von Patienten mit COVID-19 sowie bei der Aufrechterhaltung grundlegender 

Gesundheitsdienste gegenüber, insbesondere, wenn sie in Konfliktgebieten liegen (BAMF 

08.02.2021; cf. IOM 18.03.2021). 

Die WHO äußerte ihre Besorgnis über die Gefahr der Verbreitung mutierter Viren in 

Afghanistan. In Pakistan ist bereits ein deutlicher Anstieg der Infektionen mit einer neuen 

Variante, die potenziell ansteckender ist und die jüngere Bevölkerung trifft, festgestellt 

worden. Das afghanische Gesundheitsministerium bereite sich auf eine potenzielle dritte 

Welle vor. Die Überwachung an der Grenze soll ausgeweitet und Tests verbessert werden. 
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Angesichts weiterer Berichte über unzureichende Testkapazitäten im Land bleibt die Wirkung 

der geplanten Maßnahmen abzuwarten (BAMF 29.3.2021). Laut Meldungen von Ende Mai 

2021 haben afghanische Ärzte Befürchtungen geäußert, dass sich die erstmals in Indien 

entdeckte COVID-19-Variante nun auch in Afghanistan verbreiten könnte. Viele der 

schwerkranken Fälle im zentralen Krankenhaus für COVID-Fälle in Kabul, wo alle 100 Betten 

belegt seien, seien erst kürzlich aus Indien zurückgekehrte Personen (BAMF 31.5.2021; vgl. TG 

25.5.2021, DW 21.5.2021, UNOCHA 3.6.2021). Seit Ende des Ramadans und einige Woche 

nach den Festlichkeiten zu Eid al-Fitr konnte wieder ein Anstieg der COVID-19 Fälle verzeichnet 

werden. Es wird vom Beginn einer dritten Welle gesprochen (UNOCHA 3,6,2021; vgl. TG 

25.5.2021). Waren die [Anm.: offiziellen] Zahlen zwischen Februar und März relativ niedrig, so 

stieg die Anzahl zunächst mit April und dann mit Ende Mai deutlich an (WHO 4.6.2021; vgl. TN 

3.6.2021, UNOCHA 3.6.2021). Es gibt in Afghanistan keine landeseigenen Einrichtungen, um 

auf die aus Indien stammende Variante zu testen (UNOCHA 3.6.2021; vgl. TG 25.5.2021). Mit 

Stand 3.6.2021 wurden der WHO offiziell 75.119 Fälle von COVID-19 gemeldet (WHO 

3.6.2021), wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle um ein Vielfaches höher eingeschätzt 

wird (IOM 18.3.2021; vgl. HRW 14.1.2021). 

Maßnahmen der Regierung und der Taliban 

Das afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) hat verschiedene Maßnahmen zur 

Vorbereitung und Reaktion auf COVID-19 ergriffen. „Rapid Response Teams“ (RRTs) besuchen 

Verdachtsfälle zu Hause. Die Anzahl der aktiven RRTs ist von Provinz zu Provinz 

unterschiedlich, da ihre Größe und ihr Umfang von der COVID-19-Situation in der jeweiligen 

Provinz abhängt. Sogenannte „Fix-Teams“ sind in Krankenhäusern stationiert, untersuchen 

verdächtige COVID-19-Patienten vor Ort und stehen in jedem öffentlichen Krankenhaus zur 

Verfügung. Ein weiterer Teil der COVID-19-Patienten befindet sich in häuslicher Pflege 

(Isolation). Allerdings ist die häusliche Pflege und Isolation für die meisten Patienten sehr 

schwierig bis unmöglich, da die räumlichen Lebensbedingungen in Afghanistan sehr begrenzt 

sind (IOM 23.09.2020). Zu den Sensibilisierungsbemühungen gehört die Verbreitung von 

Informationen über soziale Medien, Plakate, Flugblätter sowie die Ältesten in den Gemeinden 

(IOM 18.03.2021; vgl. WB 28.06.2020). Allerdings berichteten undokumentierte Rückkehrer 

immer noch von einem insgesamt sehr geringen Bewusstsein für die mit COVID-19 

verbundenen Einschränkungen sowie dem Glauben an weitverbreitete Verschwörungen rund 

um COVID-19 (IOM 18.03.2021; vgl. IOM 1.2021). 

Gegenwärtig gibt es in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif keine Ausgangssperren. 

Das afghanische Gesundheitsministerium hat die Menschen jedoch dazu ermutigt, einen 

physischen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, eine Maske zu tragen, sich 20 
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Sekunden lang die Hände mit Wasser und Seife zu waschen und Versammlungen zu vermeiden 

(IOM 18.03.2021). Auch wenn der Lockdown offiziell nie beendet wurde, endete dieser 

faktisch mit Juli bzw. August 2020 und wurden in weiterer Folge keine weiteren 

Ausgangsperren erlassen (ACCORD 25.5.2021). 

Laut IOM sind Hotels, Teehäuser und andere Unterkunftsmöglichkeiten derzeit [Anm.: März 

2021] nur für Geschäftsreisende geöffnet. Für eine Person, die unter der Schirmherrschaft der 

IOM nach Afghanistan zurückkehrt und eine vorübergehende Unterkunft benötigt, kann IOM 

ein Hotel buchen. Personen, die ohne IOM nach Afghanistan zurückkehren, können nur in 

einer Unterkunftseinrichtung übernachten, wenn sie fälschlicherweise angeben, ein 

Geschäftsreisender zu sein. Da die Hotels bzw. Teehäuser die Gäste benötigen, um 

wirtschaftlich überleben zu können, fragen sie nicht genau nach. Wird dies durch die Exekutive 

überprüft, kann diese - wenn der Aufenthalt auf der Angabe von falschen Gründen basiert - 

diesen jederzeit beenden. Die betreffenden Unterkunftnehmer landen auf der Straße, und der 

Unterkunftsbetreiber muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen (IOM AUT 22.03.2021). Laut 

einer anderen Quelle gibt es jedoch aktuell [Anm.: März 2021] keine Einschränkungen bei der 

Buchung eines Hotels oder der Unterbringung in einem Teehaus, und es ist möglich, dass 

Rückkehrer und Tagelöhner die Unterbringungsmöglichkeiten nutzen (RA KBL 22.03.2021). 

Indien hat inzwischen zugesagt, 500.000 Dosen seines eigenen Impfstoffs zu spenden, erste 

Lieferungen sind bereits angekommen. 100.000 weitere Dosen sollen über COVAX (COVID-19 

Vaccines Global Access) verteilt werden. Weitere Gespräche über Spenden laufen mit China 

(BAMF 08.02.2021; vgl. RFE/RL 23.02.2021a). 

Die Taliban erlauben den Zugang für medizinische Helfer in Gebieten unter ihrer Kontrolle im 

Zusammenhang mit dem Kampf gegen COVID-19 (NH 03.06.2020; vgl. Guardian 02.05.2020) 

und gaben im Januar 2020 ihre Unterstützung für eine COVID-19-Impfkampagne in 

Afghanistan bekannt, die vom COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation mit 112 

Mio. Dollar unterstützt wird. Nach Angaben des Taliban-Sprechers Zabihullah Mudschahid 

würde die Gruppe die über Gesundheitszentren durchgeführte Impfaktion „unterstützen und 

erleichtern“. Offizielle Stellen glauben, dass die Aufständischen die Impfteams nicht angreifen 

würden, da sie nicht von Tür zu Tür gehen würden (REU 26.01.2021; vgl. ABC News 

27.01.2021, ArN 27.01.2021). 

Bei der Bekanntgabe der Finanzierung sagte ein afghanischer Gesundheitsbeamter, dass das 

COVAX-Programm 20% der 38 Mio. Einwohner des Landes abdecken würde (REU 26.01.2021; 

vgl. ABC News 27.01.2021, ArN 27.01.2021, IOM 18.03.2021). Die Weltbank und die asiatische 

Entwicklungsbank gaben laut einer Sprecherin des afghanischen Gesundheitsministeriums an, 
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dass sie bis Ende 2022 Impfstoffe für weitere 20% der Bevölkerung finanzieren würden (REU 

26.01.2021; vgl. RFE/RL 23.02.2021a). 

Im Februar 2021 hat Afghanistan mit seiner COVID-19-Impfkampagne begonnen, bei der 

zunächst Mitglieder der Sicherheitskräfte, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 

Journalisten geimpft werden (RFE/RL 23.02.2021a). Die Regierung kündigte an, 60% der 

Bevölkerung zu impfen, als die ersten 500.000 Dosen COVID-19-Impfstoff aus Indien in Kabul 

eintrafen. Es wurde angekündigt, dass zuerst 150.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens 

geimpft werden sollten, gefolgt von Erwachsenen mit gesundheitlichen Problemen. Die 

Impfungen haben in Afghanistan am 23.02.2021 begonnen (IOM 18.03.2021). Wochen nach 

Beginn der ersten Phase der Einführung des Impfstoffs gegen COVID-19 zeigen sich in einige 

Distrikten die immensen Schwierigkeiten, die das Gesundheitspersonal, die Regierung und die 

Hilfsorganisationen überwinden müssen, um das gesamte Land zu erreichen, sobald die 

Impfstoffe in größerem Umfang verfügbar sind. Hilfsorganisationen sagen, dass 120 von 

Afghanistans rund 400 Distrikten - mehr als ein Viertel - als „schwer erreichbar“ gelten, weil 

sie abgelegen sind, ein aktiver Konflikt herrscht oder mehrere bewaffnete Gruppen um die 

Kontrolle kämpfen. Ob eine Impfkampagne erfolgreich ist oder scheitert, hängt oft von den 

Beziehungen zu den lokalen Befehlshabern ab, die von Distrikt zu Distrikt sehr unterschiedlich 

sein können (NH 7.4.2021). Mit Stand 2.6.2021 wurden insgesamt 626.290 Impfdosen 

verabreicht (WHO 4.6.2021; vgl UNOCHA 3.6.2021). Etwa 11% der Geimpften haben beide 

Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten. Insgesamt gibt es nach wie vor große Bedenken 

hinsichtlich des gerechten Zugangs zu Impfstoffen für Afghanen, insbesondere für gefährdete 

Gruppen wie Binnenvertriebene, Rückkehrer und nomadische Bevölkerungsgruppen sowie 

Menschen, die in schwer zugänglichen Gebieten leben (UNOCHA 3.6.2021). 

Gesundheitssystem und medizinische Versorgung 

COVID-19-Patienten können in öffentlichen Krankenhäusern stationär diagnostiziert und 

behandelt werden (bis die Kapazitäten für COVID-Patienten ausgeschöpft sind). Staatlich 

geführte Krankenhäuser bieten eine kostenlose Grundversorgung im Zusammenhang mit 

COVID-19 an, darunter auch einen molekularbiologischen COVID-19-Test (PCR-Test). In den 

privaten Krankenhäusern, die von der Regierung autorisiert wurden, COVID-19-infizierte 

Patienten zu behandeln, werden die Leistungen in Rechnung gestellt. Ein PCR-Test auf COVID-

19 kostet 300-500 Afghani (AFN) (IOM 18.03.2021). 

Krankenhäuser und Kliniken haben nach wie vor Probleme bei der Aufrechterhaltung oder 

Erweiterung der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19 

sowie bei der Aufrechterhaltung wesentlicher Gesundheitsdienste, insbesondere in Gebieten 

mit aktiven Konflikten. Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land berichten nach wie vor über 
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Defizite bei persönlicher Schutzausrüstung, medizinischem Material und Geräten zur 

Behandlung von COVID-19 (USAID 12.01.2021; vgl. UNOCHA 12.11.2020, HRW 13.01.2021, AA 

16.07.2020, WHO 8.2020). Bei etwa 8% der bestätigten COVID-19-Fälle handelt es sich um 

Mitarbeiter im Gesundheitswesen (BAMF 08.02.2021). Mit Mai 2021 wird vor allem von einem 

starken Mangel an Sauerstoff berichtet (TN 3.6.2021; vgl. TG 25.5.2021). 

Während öffentliche Krankenhäuser im März 2021 weiterhin unter einem Mangel an 

ausreichenden Testkapazitäten für die gesamte Bevölkerung leiden, können stationäre 

Patienten während ihres Krankenhausaufenthalts kostenfreie PCR-Tests erhalten. Generell 

sind die Tests seit Februar 2021 leichter zugänglich geworden, da mehr Krankenhäuser von 

der Regierung die Genehmigung erhalten haben, COVID-19-Tests durchzuführen. In Kabul 

werden die Tests beispielsweise im Afghan-Japan Hospital, im Ali Jennah Hospital, im City 

Hospital, im Alfalah-Labor oder in der deutschen Klinik durchgeführt (IOM 18.03.2021). Seit 

Mai 2021 sind 28 Labore in Afghanistan in Betrieb - mit Plänen zur Ausweitung auf mindestens 

ein Labor pro Provinz. Die nationalen Labore testen 7.500 Proben pro Tag. Die WHO berichtet, 

dass die Labore die Kapazität haben, bis zu 8.500 Proben zu testen, aber die geringe Nachfrage 

bedeutet, dass die Techniker derzeit reduzierte Arbeitszeiten haben (UNOCHA 3.6.2021). 

In den 18 öffentlichen Krankenhäusern in Kabul gibt es insgesamt 180 Betten auf 

Intensivstationen. Die Provinzkrankenhäuser haben jeweils mindestens zehn Betten auf 

Intensivstationen. Private Krankenhäuser verfügen insgesamt über 8.000 Betten, davon 

wurden 800 für die Intensivpflege ausgerüstet. Sowohl in Kabul als auch in den Provinzen 

stehen für 10% der Betten auf der Intensivstation Beatmungsgeräte zur Verfügung. Das als 

Reaktion auf COVID-19 eingestellte Personal wurde zu Beginn der Pandemie von der 

Regierung und Organisationen geschult (IOM 23.09.2020). UNOCHA berichtet mit Verweis auf 

Quellen aus dem Gesundheitssektor, dass die niedrige Anzahl an Personen, die 

Gesundheitseinrichtungen aufsuchen, auch der Angst der Menschen vor einer Ansteckung mit 

dem Virus geschuldet ist (UNOCHA 15.10.2020) wobei auch die Stigmatisierung, die mit einer 

Infizierung einhergeht, hierbei eine Rolle spielt (IOM 18.03.2021; vgl. UNOCHA 12.11.2020, 

UNOCHA 18.02.2021, USAID 12.01.2021). 

Durch die COVID-19 Pandemie hat sich der Zugang der Bevölkerung zu medizinischer 

Behandlung verringert (AAN 01.01.2020). Dem IOM Afghanistan COVID-19 Protection 

Monitoring Report zufolge haben 53% der Bevölkerung nach wie vor keinen realistischen 

Zugang zu Gesundheitsdiensten. Ferner berichteten 23% der durch IOM Befragten, dass sie 

sich die gewünschten Präventivmaßnahmen, wie den Kauf von Gesichtsmasken, nicht leisten 

können. Etwa ein Drittel der befragten Rückkehrer berichtete, dass sie keinen Zugang zu 
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Handwascheinrichtungen (30%) oder zu Seife/Desinfektionsmitteln (35%) haben (IOM 

23.09.2020). 

Sozioökonomische Auswirkungen und Arbeitsmarkt 

COVID-19 trägt zu einem erheblichen Anstieg der akuten Ernährungsunsicherheit im ganzen 

Land bei (USAID 12.01.2021; vgl. UNOCHA 18.02.2021, UNOCHA 19.12.2020). Die 

sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19 beeinflussen die Ernährungsunsicherheit, 

die inzwischen ein ähnliches Niveau erreicht hat wie während der Dürre von 2018 (USAID 

12.01.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, UNOCHA 12.11.2020). In der ersten Hälfte des Jahres 

2020 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise, die im April 2020 im 

Jahresvergleich um rund 17% stiegen, nachdem in den wichtigsten städtischen Zentren 

Grenzkontrollen und Lockdown-Maßnahmen eingeführt worden waren. Der Zugang zu 

Trinkwasser war jedoch nicht beeinträchtigt, da viele der Haushalte entweder über einen 

Brunnen im Haus verfügen oder Trinkwasser über einen zentralen Wasserverteilungskanal 

erhalten. Die Auswirkungen der Handelsunterbrechungen auf die Preise für grundlegende 

Haushaltsgüter haben bisher die Auswirkungen der niedrigeren Preise für wichtige Importe 

wie Öl deutlich überkompensiert. Die Preisanstiege scheinen seit April 2020 nach der 

Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, der Durchsetzung von Anti-

Preismanipulationsregelungen und der Wiederöffnung der Grenzen für 

Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu haben (IOM 23.09.2020; vgl. WHO 7.2020), wobei 

gemäß dem WFP (World Food Program) zwischen März und November 2020 die Preise für 

einzelne Lebensmittel (Zucker, Öl, Reis...) um 18-31% gestiegen sind (UNOCHA 12.11.2020). 

Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise mit einhergehender wirtschaftlicher Rezession die 

privaten Haushalte stark (AA 16.07.2020). 

Die Lebensmittelpreise haben sich mit Stand März 2021 auf einem hohen Niveau stabilisiert: 

Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht waren die 

Preise für Weizenmehl von November bis Dezember 2020 stabil, blieben aber auf einem 

Niveau, das 11% über dem des Vorjahres und 27% über dem Dreijahresdurchschnitt lag. 

Insgesamt blieben die Lebensmittelpreise auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 

überdurchschnittlich hoch, was hauptsächlich auf höhere Preise für importierte Lebensmittel 

zurückzuführen ist (IOM 18.03.2021). 

Laut einem Bericht der Weltbank zeigen die verfügbaren Indikatoren Anzeichen für eine stark 

schrumpfende Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2020, was die Auswirkungen der 

COVID-19-Krise im Kontext der anhaltenden Unsicherheit widerspiegelt. Die Auswirkungen 

von COVID-19 auf den Landwirtschaftssektor waren bisher gering. Bei günstigen 

Witterungsbedingungen während der Aussaat wird erwartet, dass sich die Weizenproduktion 
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nach der Dürre von 2018 weiter erholen wird. Lockdown-Maßnahmen hatten bisher nur 

begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und blieben in ländlichen 

Gebieten nicht durchgesetzt. Die Produktion von Obst und Nüssen für die Verarbeitung und 

den Export wird jedoch durch Unterbrechung der Lieferketten und Schließung der Exportwege 

negativ beeinflusst (IOM 18.03.2021; vgl. WB 15.07.2020). 

Es gibt keine offiziellen Regierungsstatistiken, die zeigen, wie der Arbeitsmarkt durch COVID-

19 beeinflusst wurde bzw. wird. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die COVID-19-Pandemie 

erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in Afghanistan hat, 

einschließlich des Arbeitsmarktes (IOM 23.09.2020; vgl. AA 16.07.2020). Die afghanische 

Regierung warnt davor, dass die Arbeitslosigkeit in Afghanistan um 40% steigen wird. Die 

Lockdown-Maßnahmen haben die bestehenden prekären Lebensgrundlagen in dem Maße 

verschärft, dass bis Juli 2020 84% der durch IOM-Befragten angaben, dass sie ohne Zugang zu 

außerhäuslicher Arbeit (im Falle einer Quarantäne) ihre grundlegenden Haushaltsbedürfnisse 

nicht länger als zwei Wochen erfüllen könnten; diese Zahl steigt auf 98% im Falle einer 

vierwöchigen Quarantäne (IOM 23.09.2020). Insgesamt ist die Situation vor allem für 

Tagelöhner sehr schwierig, da viele Wirtschaftssektoren von den Lockdown-Maßnahmen im 

Zusammenhang mit COVID-19 negativ betroffen sind (IOM 23.09.2020; vgl. Martin/Parto 

11.2020). 

Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie geschaffen 

wurden, haben auch die Risiken für vulnerable Familien erhöht, von denen viele bereits durch 

langanhaltende Konflikte oder wiederkehrende Naturkatastrophen ihre begrenzten 

finanziellen, psychischen und sozialen Bewältigungskapazitäten aufgebraucht hatten 

(UNOCHA 19.12.2020). 

Die tiefgreifenden und anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die afghanische 

Wirtschaft bedeuten, dass die Armutsquoten für 2021 voraussichtlich hoch bleiben werden. 

Es wird erwartet, dass das BIP im Jahr 2020 um mehr als 5% geschrumpft sein wird (IWF). Bis 

Ende 2021 ist die Arbeitslosenquote in Afghanistan auf 37,9% gestiegen, gegenüber 23,9% im 

Jahr 2019 (IOM 18.03.2021). 

Nach einer Einschätzung des Afghanistan Center for Excellence sind die am stärksten von der 

COVID-19-Krise betroffenen Sektoren die verarbeitende Industrie (Non-Food), das 

Kunsthandwerk und die Bekleidungsindustrie, die Agrar- und Lebensmittelverarbeitung, der 

Fitnessbereich und das Gesundheitswesen sowie die NGOs (IOM 18.03.2021). Nach 

Erkenntnissen der WHO steht Afghanistan [Anm.: mit März 2021] vor einer schleppenden 

wirtschaftlichen Erholung inmitten anhaltender politischer Unsicherheiten und einem 

möglichen Rückgang der internationalen Hilfe. Das solide Wachstum in der Landwirtschaft hat 
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die afghanische Wirtschaft teilweise gestützt, die im Jahr 2020 um etwa zwei Prozent 

schrumpfte, deutlich weniger als ursprünglich geschätzt. Schwer getroffen wurden aber der 

Dienstleistungs- und Industriesektor, wodurch sich die Arbeitslosigkeit in den Städten 

erhöhte. Aufgrund des schnellen Bevölkerungswachstums ist nicht zu erwarten, dass sich das 

Pro-Kopf-Einkommen bis 2025 wieder auf das Niveau von vor der COVID-19-Pandemie erholt 

(BAMF 12.4.2021). 

Frauen und Kinder und Binnenvertriebene 

Auch auf den Bereich Bildung hatte die COVID-19 Pandemie Auswirkungen. Die Regierung 

ordnete an, alle Schulen im März 2020 zu schließen (IOM 23.09.2020), und die CBE-Klassen 

(gemeindebasierte Bildung-Klassen) konnten erst vor Kurzem wieder geöffnet werden (IPS 

12.11.2020). In öffentlichen Schulen sind nur die oberen Schulklassen (für Kinder im Alter von 

15 bis 18 Jahren) geöffnet. Alle Klassen der Primär- und unteren Sekundarschulen sind bis auf 

Weiteres geschlossen (IOM 23.09.2020). Im Oktober 2020 berichtete ein Beamter, dass 56 

Schüler und Lehrer in der Provinz Herat positiv getestet wurden (von 386 Getesteten). 35 bis 

60 Schüler lernen in einem einzigen Raum, weil es an Einrichtungen fehlt und die Richtlinien 

zur sozialen Distanzierung nicht beachtet werden (IOM 18.03.2021). Ende Mai 2021 wurde 

berichtet, dass in 16 Provinzen aufgrund steigender Fallzahlen für 14 Tage die Schulen 

geschlossen würden (BAMF 31.5.2021). 

Kinder (vor allem Jungen), die von den Auswirkungen der Schulschließungen im Rahmen von 

COVID-19 betroffen waren, sahen sich nun auch einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber der 

Rekrutierung durch die Konfliktparteien ausgesetzt (IPS 12.11.2020; cf. UNAMA 10.08.2020). 

Die Krise verschärft auch die bestehende Vulnerabilität von Mädchen betreffend Kinderheirat 

und Schwangerschaften von Minderjährigen (UNOCHA 19.12.2020; cf. IPS 12.11.2020, 

UNAMA 10.08.2020). Die Pandemie hat auch spezifische Folgen für Frauen, insbesondere 

während eines Lockdowns, einschließlich eines erhöhten Maßes an häuslicher Gewalt (HRW 

13.01.2021; vgl. UNOCHA 19.12.2020, AAN 01.10.2020). Frauen und Mädchen sind durch den 

generell geringeren Zugang zu Gesundheitseinrichtungen zusätzlich betroffen (Martins/Parto 

11.2020; vgl. HRW 13.01.2021, AAN 01.10.2020). 

Binnenvertriebene sind besonders gefährdet, sich mit COVID-19 anzustecken, da sie bereits 

vorher anfällig waren, es keine Gesundheitseinrichtungen gibt, die Siedlungen überfüllt sind 

und sie nur begrenzten Zugang zu Wasser und sanitären Anlagen haben. Aufgrund ihrer 

schlechten Lebensbedingungen sind die vertriebenen Gemeinschaften nicht in der Lage, 

Präventivmaß-ahmen wie soziale Distanzierung und Quarantäne zu praktizieren und sind 

daher anfälliger für die Ansteckung und Verbreitung des Virus (AI 3.2021). 
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Bewegungsfreiheit 

Im Zuge der COVID-19 Pandemie waren verschiedene Grenzübergänge und Straßen 

vorübergehend gesperrt (RFE/RL 21.08.2020; vgl. NYT 31.07.2020, IMPACCT 14.08.2020, 

UNOCHA 30.06.2020), wobei aktuell alle Grenzübergänge geöffnet sind (IOM 18.03.2021). Seit 

dem 29.4.2021 hat die iranische Regierung eine unbefristete Abriegelung mit 

Grenzschließungen verhängt (UNOCHA 3.6.2021; vgl. AnA 29.4.2021). Die Grenze bleibt nur 

für den kommerziellen Verkehr und die Bewegung von dokumentierten Staatsangehörigen, 

die nach Afghanistan zurückkehren, offen. Die Grenze zu Pakistan wurde am 20.5.2021 nach 

einer zweiwöchigen Abriegelung durch Pakistan wieder geöffnet (UNOCHA 3.6.2021).  

Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell 

international wie auch national angeflogen, und auch findet Flugverkehr zu nationalen 

Flughäfen statt (F 24 o.D.; vgl. IOM 18.03.2021). Derzeit verkehren Busse, Sammeltaxis und 

Flugzeuge zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation führt zu keiner 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 18.03.2021). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr und 

Teilnahme an Reintegrationsprogrammen. Neben der Reiseorganisation bietet IOM 

Österreich dabei Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 

14.07.2020). Von 01.01.2020 bis 22.09.2020 wurden 70 Teilnahmen an dem 

Reintegrationsprojekt Restart III akzeptiert und sind 47 Personen freiwillig nach Afghanistan 

zurückgekehrt (IOM 23.09.2020). Mit Stand 18.03.2021 wurden insgesamt 105 Teilnahmen im 

Rahmen von Restart III akzeptiert und sind 86 Personen freiwillig nach Afghanistan 

zurückgekehrt (IOM 18.03.2021). Stand 25.5.2021 ist das Projekt Restart III weiter aktiv und 

Teilnehmer melden sich (IOM AUT 25.5.2021). 

Friedens- und Versöhnungsprozess 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Die afghanischen Regierungskräfte und die US-Amerikaner können die Taliban, die über rund 

60.000 Mann verfügen, nicht besiegen. Aber auch die Aufständischen sind nicht stark genug, 

die Regierungstruppen zu überrennen, obwohl sie rund die Hälfte des Landes kontrollieren 

oder dort zumindest präsent sind. In Afghanistan herrscht fast zwei Jahrzehnte nach dem Sturz 

desTaliban-Regimes durch die USA eine Pattsituation (NZZ 20.4.2020). 2020 fanden die ersten 

ernsthaften Verhandlungen zwischen allen Parteien des Afghanistan-Konflikts zur Beendigung 

des Krieges statt (HRW 13.1.2020). Das lang erwartete Abkommen zwischen den Vereinigten 

Staaten und den Taliban wurde Ende Februar 2020 unterzeichnet (AJ 7.5.2020; vgl. NPR 
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6.5.2020, EASO 8.2020a) - die afghanische Regierung war an dem Abkommen weder beteiligt, 

noch unterzeichnete sie dieses (EASO 8.2020a). Das Abkommen zwischen den Vereinigten 

Staaten und den Taliban enthält das Versprechen der US-Amerikaner, ihre noch rund 13.000 

Armeeangehörigen in Afghanistan innerhalb von 14 Monaten abzuziehen. Auch die 

verbliebenen nicht-amerikanischen NATO-Truppen sollen abgezogen werden (NZZ 20.4.2020; 

vgl. USDOS 29.2.2020; REU 6.10.2020). Der Abzug der ausländischen Truppenangehörigen, 

von denen die meisten Beratungs- und Ausbildungsfunktionen wahrnehmen, ist abhängig 

davon, ob die Taliban ihren Teil der Abmachung einhalten. Sie haben im Abkommen 

zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa Al-Qaida keine Zuflucht zu gewähren. 

Die Taliban verpflichteten sich weiter, innerhalb von zehn Tagen nach Unterzeichnung, 

Gespräche mit einer afghanischen Delegation aufzunehmen (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 

29.2.2020, EASO 8.2020a). Die Taliban haben die politische Krise im Zuge der afghanischen 

Präsidentschaftswahlen derweil als Vorwand genutzt, um den Einstieg in Verhandlungen 

hinauszuzögern. Sie werfen der afghanischen Regierung vor, ihren Teil der am 29.2.2020 von 

den Taliban mit der US-Regierung geschlossenen Vereinbarung weiterhin nicht einzuhalten, 

und setzten ihre militärische Kampagne gegen die afghanischen Sicherheitskräfte mit hoher 

Intensität fort (AA 16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020). Im September 2020 starteten die 

Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban in Katar (REU 

6.10.2020; vgl. AJ 5.10.2020, BBC 22.9.2020). Der Regierungsdelegation gehörten nur wenige 

Frauen an, aufseiten der Taliban war keine einzige Frau an den Gesprächen beteiligt. Auch 

Opfer des bewaffneten Konflikts waren nicht vertreten, obwohlMenschenrechtsgruppen dies 

gefordert hatten (AI 7.4.2021). Die Gewalt hat jedoch nicht nachgelassen, selbst als 

afghanische Unterhändler zum ersten Mal in direkte Gespräche verwickelt wurden (AJ 

5.10.2020; vgl. AI 7.4.2021). Insbesondere im Süden, herrscht trotz des Beginns der 

Friedensverhandlungen weiterhin ein hohes Maß an Gewalt, was weiterhin zu einer hohen 

Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung führt (UNGASC 9.12.2020; vgl. AI 7.4.2021). Ein 

Waffenstillstand steht ganz oben auf der Liste der Regierung und der afghanischen 

Bevölkerung (BBC 22.9.2020; vgl. EASO 8.2020a) wobei einige Analysten sagen, dass die 

Taliban wahrscheinlich noch keinen umfassenden Waffenstillstand vereinbaren werden, da 

Gewalt und Zusammenstöße mit den afghanischen Streitkräften den Aufständischen ein 

Druckmittel am Verhandlungstisch geben (REU 6.10.2020). Die Rechte der Frauen sind ein 

weiteres Brennpunktthema. Die Taliban sind wiederholt danach gefragt worden und haben 

wiederholt darauf bestanden, dass Frauen und Mädchen alle Rechte erhalten, die „innerhalb 

des Islam“ vorgesehen sind (BBC 22.9.2020). Frauenrechtlerinnen in Afghanistan haben 

jedoch seit vielen Jahren Bedenken geäußert, dass die Regierung die Rechte der Frauen 
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eintauschen wird, um eine Einigung mit den Taliban zu erreichen. Die afghanische Regierung 

hat sich oft dagegen gewehrt, Frauen in Friedensgespräche einzubeziehen. Im Juni 2015 

verabschiedete die afghanische Regierung einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der 

Resolution 1325 des Sicherheitsrats für den Zeitraum 2015 bis 2022, der auch das Ziel enthielt, 

die effektive Beteiligung von Frauen am Friedensprozess zu gewährleisten, doch dem Plan 

fehlten Details und er wurde nicht sinnvoll umgesetzt (HRW 22.3.2021). 

Am Tag der Wiederaufnahme der Verhandlungen in Doha am 5.1.2021 wurde nach Angaben 

des Verteidigungsministeriums in Kabul in mindestens 22 von 34 Provinzen des Landes 

gekämpft (Ruttig 12.1.2021; vgl. TN 9.1.2021). Die neue amerikanische Regierung warf den 

Taliban im Januar 2021 vor, gegen das im Februar 2020 geschlossene Friedensabkommen zu 

verstoßen und sich nicht an die Verpflichtungen zu halten, ihre Gewaltakte zu reduzieren und 

ihre Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Qaida zu kappen. Ein Pentagon-Sprecher gab 

an, dass sich der neue Präsident Joe Biden dennoch an dem Abkommen mit den Taliban 

festhält, betonte aber auch, solange die Taliban ihre Verpflichtungen nicht erfüllten, sei es für 

deren Verhandlungspartner „schwierig“, sich an ihre eigenen Zusagen zu halten (FAZ 

29.1.2020; vgl. DZ 29.1.2021). Jedoch noch vor der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden 

am 19.1.2021 hatte der designierte amerikanische Außenminister signalisiert, dass er das mit 

den Taliban unterzeichnete Abkommen neu evaluieren möchte (DW 29.1.2020; vgl. BBC 

23.1.2021). Nach einer mehr als einmonatigen Verzögerung inmitten eskalierender Gewalt 

sind die Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung am 

22.2.2021 in Katar wieder aufgenommen worden (RFE/RL 23.2.2021b; vgl. AP 23.2.2021). 

Am 18.3.2021 empfing die russische Regierung Vertreter der afghanischen Regierung, der 

Taliban und von Partnerländern zu einem Gipfeltreffen, das die Friedensgespräche 

voranbringen sollte. Der 12-köpfigen afghanischen Regierungsdelegation gehörte eine Frau, 

Dr. Habiba Sarabi, an - ein Rückschritt gegenüber der Teilnahme von vier Frauen unter den 20 

Mitgliedern beim innerafghanischen Dialog in Doha, Katar, im September 2020. Die 10-köpfige 

Taliban-Delegation 

war wie in der Vergangenheit ausschließlich männlich.  

Abzug der Internationalen Truppen 

Im April kündigte US-Präsident Joe Biden den Abzug der verbleibenden Truppen - etwa 2.500-

3.500 US-Soldaten und etwa 7.000 NATO-Truppen - bis zum 11.9.2021 an, nach zwei 

Jahrzehnten US-Militärpräsenz in Afghanistan (RFE/RL 19.5.2021). Er erklärte weiter, die USA 

würden weiterhin „terroristische Bedrohungen“ überwachen und bekämpfen sowie „die 

Regierung Afghanistans“ und „die afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte 
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weiterhin unterstützen“ (WH 14.4.2021), allerdings ist nicht klar, wie die USA auf 

wahrgenommene Bedrohungen zu reagieren gedenken, sobald ihre Truppen abziehen (AAN 

1.5.2021). Die Taliban zeigten sich von der Ankündigung eines vollständigen und 

bedingungslosen Abzugs nicht besänftigt, sondern äußerten sich empört über die 

Verzögerung, da im Doha-Abkommen der 30.4.2021 als Datum für den Abzug der 

internationalen Truppen festgelegt worden war. In einer am 15.4.2021 veröffentlichten 

Erklärung wurden Drohungen angedeutet: Der „Bruch“ des Doha-Abkommens „öffnet den 

Mudschaheddin des Islamischen Emirats den Weg, jede notwendige Gegenmaßnahme zu 

ergreifen, daher wird die amerikanische Seite für alle zukünftigen Konsequenzen 

verantwortlich gemacht werden, und nicht das Islamische Emirat“ (AAN 1.5.2021; vgl. VOJ 

20.4.2021). 

Für die Taliban ist die Errichtung einer „islamischen Struktur“ eine Priorität. Wie diese 

aussehenwürde, haben die Taliban noch nicht näher ausgeführt. Ähnliche Bedenken werden 

in Bezug auf die Auslegung der Scharia und die Rechte der Frauen geäußert. Die 

Verhandlungen mit den USA haben bei den Taliban ein Gefühl des Triumphs ausgelöst. Indem 

sie mit den Taliban verhandeln, haben die USA sie offiziell als politische Gruppe und nicht 

mehr als Terroristen anerkannt. Gleichzeitig haben die Verhandlungen aber auch die 

afghanische Regierung unterminiert, die von den Gesprächen zwischen den Taliban und den 

USA ausgeschlossen wurde (VIDC 26.4.2021). Der Abzug wird eine große Bewährungsprobe 

für die afghanischen Sicherheitskräfte sein. US-Generäle und andere Offizielle äußerten die 

Befürchtung, dass er zum Zusammenbruch der afghanischen Regierung und einer Übernahme 

durch die Taliban führen könnte (RFE/RL 19.5.2021). Viele befürchten, dass mit dem Abzug 

der US-Truppen aus Afghanistan eine neue Phase des Konflikts und des Blutvergießens 

beginnen wird (VIDC 26.4.2021; vgl. AAN 1.5.2021, GM 18.5.2021). Mit dem Abzug der US-

Truppen in den nächsten Monaten können die ANDSF mit einem Rückgang der 

Luftunterstützung und der Partner am Boden rechnen (AAN.1.5.2021; vgl. GM 18.5.2021), 

während die Taliban in jüngsten Äußerungen [Anm.: Ende April 2021] von einem 

bevorstehenden Sieg sprachen (RFE/RL 12.5.2021a; vgl. BBC 15.4.2021). Es gab auch einen 

Anstieg von tödlichen Selbstmordattentaten in städtischen Gebieten, die der islamistischen 

Gruppe angelastet werden (RFE/RL 12.5.2021a) und verstärkte Kampfhandlungen zwischen 

Taliban und Regierungstruppen seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen im April 

(RFE/RL 12.5.2021a; cf. SIGAR 30.4.2021, BAMF 31.5.2021, LWJ 20.5.2021). Damit haben die 

Taliban seit Beginn des Truppenabzugs am 1.5.2021 bis Anfang Juni mindestens 12 Distrikte 

erobert (LWJ 6.6.2021; vgl. DW 6.6.2021, MENAFN 7.6.2021, LWJ 20.5.2021, VOA 7.6.2021). 

Es wird erwartet, dass unter einer künftigen Taliban-Herrschaft die Rechte der Frauen im Land 

einen schweren Rückschlag erleiden werden (BAMF 10.5.2021; vgl. AI 24.5.2021, TD 
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25.5.2021, BBC 25.4.2021). Außerdem werden die Auswirkungen für Frauen in ländlichen 

Gebieten, in denen die Taliban die absolute Kontrolle haben, noch schlimmer sein als für 

Frauen in den großen städtischen Zentren wie Kabul (TD 25.5.2021). Im Mai 2021 warnte 

Human Rights Watch (HRW), dass sich die Gesundheitsversorgung für Frauen und Mädchen in 

Afghanistan aufgrund fehlender Spendengelder als Folge des Abzugs der internationalen 

Truppen und der unklaren Lage im Land verschlechtern wird (HRW 5.2021; vgl. BAMF 

10.5.2021). Viele der schätzungsweise 18.000 afghanischen Dolmetscher, 

Kommandosoldaten und andere, die mit den US-Streitkräften zusammengearbeitet haben, 

haben Visa beantragt, um in die USA auszuwandern - ein Prozess, der nach Angaben von 

Gesetzgebern mehr als zwei Jahre dauern könnte, was sie möglicherweise Racheakten der 

Taliban aussetzen würde (RFE/RL 19.5.2021). US-amerikanische, britische und deutsche 

Beamte sowie internationale NGOs wie Human Rights Watch (HRW) äußerten sich besorgt 

über die Sicherheit von ehemaligen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte (RFE/RL 

19.5.2021; BAMF 17.5.2021; BBC 27.4.2021; HRW 8.6.2021), während die Taliban angaben, 

nicht gegen (ehemalige) Mitarbeiter der internationalen Truppen vorgehen zu wollen. Die 

Taliban behaupteten in der Erklärung, dass Afghanen, die für die ausländischen 

„Besatzungstruppen“ gearbeitet hätten, „irregeführt“ worden seien und „Reue“ für ihre 

vergangenen Handlungen zeigen sollten, da diese einem „Verrat“ am Islam und an 

Afghanistan gleichkämen (VOA 7.6.2021; vgl. MENAFN 7.6.2021, DZ 7.6.2021, HRW 8.6.2021). 

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Demonstrationen afghanischer Ortskräfte in der 

Hauptstadt Kabul. Sie forderten die ausländischen Truppen und Botschaften auf, sie im 

Ausland in Sicherheit zu bringen (DZ 7.62021; vgl. HRW 8.6.2021). Im Mai 2021 schätzt das US-

Militär, dass es bis zu einem Viertel seines Abzugs aus Afghanistan abgeschlossen hat (VOA 

25.5.2021; vgl. AnA 26.5.2021) und fünf Einrichtungen an das afghanische 

Verteidigungsministerium übergeben wurden, darunter die riesige Militärbasis Kandahar 

Airfield [KAF] im Süden Afghanistans (AnA 26.5.2021; vgl. RFE/RL 19.5.2021, AAN 1.5.2021). 

 

(Maidan) Wardak  

Die Provinz Wardak, auch bekannt als Maidan Wardak, grenzt im Norden an Parwan und 

Bamyan, im Osten an Kabul und Logar und im Süden und Westen an Ghazni (UNOCHA Wardak 

4.2014, NPS Wardak o.D., OPr Wardak 1.2.2017). Die Provinz ist in die folgenden Distrikte 

unterteilt: Chak-e-Wardak, Daimir Dad, Hissa-e-awali Behsud, Jaghatu, Jalrez, Markaz-e-

Behsud, Maidan Shahr, Nerkh, Sayyid Abad (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Wardak 2019, UNOCHA 

Wardak 4.2014, NPS Wardak o.D., OPr Wardak 1.2.2017). Die Provinzhauptstadt Maidan 
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Shahr befindet sich etwa 40-50 Kilometer südwestlich von Kabul (OPr Wardak 1.2.2017; vgl. 

ARTE 3.4.2020).  

Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die 

Bevölkerung in Wardak im Zeitraum 2020/21 auf 637.634 Personen (NSIA 1.6.2020). Sie 

besteht aus Tadschiken, Paschtunen und Hazara (OPr Wardak 1.2.2017; vgl. NPS Wardak o.D.).  

Wardak ist aufgrund seiner strategischen Position, der Nähe zu Kabul und der Lage an 

wichtigen Fernstraßen eine bedeutsame Provinz (ARN 23.6.2019). Der Highway Kabul-

Kandahar durchquert die Distrikte Maidan Shahr, Narkh und Saydabad (UNOCHA Wardak 

4.2014). Die Taliban richten gelegentlich Kontrollpunkte an Abschnitt dieser Fernstraße in der 

Provinz Wardak ein (AVA 1.10.2019; vgl. UNSG 7.12.2018; vgl. PAJ 27.10.2018; AP 7.10.2018).  

Eine weitere wichtige Straße führt von Maidan Shahr durch die Distrikte Jalrez, Hesa-e Awale 

Behsud, Markaz-e Behsud zum Haji-gak-Pass und weiter nach Bamyan (UNOCHA Wardak 

4.2014; vgl. AAN 16.12.2019). Der Abschnitt im Distrikt Jalrez befindet sich unter Kontrolle der 

Taliban (AAN 16.12.2019; vgl. KNow 25.8.2019). Die Taliban betreiben entlang dieser Straße 

Kontrollpunkte und heben Steuern ein (AAN 16.12.2019; vgl. KNow 25.8.2019, PAJ 5.11.2018) 

und es sind Fälle dokumentiert, dass Durchreisende entführt oder getötet wurden (KNow 

25.8.2019; vgl. DA 11.6.2019, RY 2.6.2019); vorwiegend Hazara (KNow 25.8.2019). 

Hintergrundinformationen zu Konflikt und Akteuren 

Wardak ist eine der am heftigsten umkämpften Provinzen Afghanistans und wird zum größten 

Teil von den Taliban kontrolliert (WP 10.8.2020; vgl. PBS 31.12.2019). Das Machtgleichgewicht 

in der Provinz Wardak blieb über Jahre hinweg relativ stabil (WP 10.8.2020). Die 

Sicherheitslage hat sich im Lauf des Jahres 2019 verschlechtert (KP 19.7.2019; vgl. KP 2.7.2019; 

DA 11.6.2019) und seit der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen den USA und 

den Taliban im Februar 2020 hat der Einfluss der Taliban in Wardak zugenommen (WP 

10.8.2020).  

Nach Schätzungen des Long War Journal befinden sich die Distrikte Daimir Dad, Nerkh, Jalrez 

und Sayyid Abad mit Stand Mai 2021 unter Talibankontrolle, während Chak-e-Wardak, Hissa-

e-Awali Behsud, Jaghatu und Maidan Shahr umkämpft sind (LWJ o.D.). Migrationen von Kuchi-

Nomaden führen regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen aufgrund von 

Landstreitigkeiten in den überwiegend von Hazara bewohnten Distrikten Hesa-i Awal-e 

Behsud, Markaz-e Behsud und Daymirdad in Wardak (ACCORD 6.8.2019; vgl. Giustozzi 

10.2019, TN 8.7.2020, EASO 9.2020). Als sich die Spannungen zwischen den Kuchi-Nomaden 

und den lokalen Hazara-Bewohnern im Jahr 2015 verschärften, wurde von dem Hazara-

Kommandanten Abdul Ghani Alipur eine Volksaufstandstruppe, die sogenannte 
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Widerstandsfront [Anm.: Behsud Resistance Front (Jabha-ye Moqawamat)], gegründet. Im 

November 2018 wurde Alipur vom afghanischen Geheimdienst unter dem Vorwurf von 

Menschenrechtsverletzungen und Korruption verhaftet. Seiner Milizgruppe wurde 

vorgeworfen, Sicherheitskräfte angegriffen zu haben (TN 27.11.2018a, vgl. EASO 9.2020) 

sowie paschtunische Fahrgäste auf der Schnellstraße zwischen Maydan Shar und Jalrez 

erpresst, belästigt und entführt zu haben, angeblich als Vergeltung für Angriffe auf Hazara (TN 

27.11.2018b; vgl. AAN 16.12.2019, EASO 9.2020). Seine Unterstützer behaupteten, Alipur 

hätte gegen die Taliban gekämpft (TN 26.11.2018). Nachdem in mehreren Teilen des Landes 

gewaltsame Hazara-Proteste ausgebrochen waren, wurde Alipur aus der NDS-Haft entlassen 

(RFE/RL 26.11.2018; vgl. EASO 9.2020). Im Juni 2020 wurden Berichten zufolge Dutzende von 

Straßenbauarbeitern von bewaffneten Männern der Hazara- Miliz von Alipur entführt und 

misshandelt (PAJ 23.6.2020; vgl. EASO 9.2020), und es wurde über die Tötung von mehr als 

einem Dutzend Menschen aufgrund von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 

Anwohnern und Kuchi-Nomaden berichtet (TN 25.6.2020; vgl. EASO 9.2020). 

Polizisten, die an den Außenposten an der Grenze zwischen Regierungskontrolle und Taliban- 

Einfluss stationiert sind, berichtet über häufige Angriffe der Aufständischen. In Bezirken, die 

außerhalb der Regierungskontrolle liegen, berichten Zivilisten von einem verstärkten Einsatz 

von Artillerie durch Regierungseinheiten (WP 10.8.2020). Auch im volatilen Distrikt Sayedabad 

gab es in den letzten Jahren fast täglich Kämpfe zwischen Regierungskräften und Taliban. Dort 

wurden, laut Angaben der Bewohner, durch Sicherheitskräfte im November 2019 rund 80 

Wohnhäuser zerstört, da in der Vergangenheit gemäß Angaben der Behörden die Taliban 

immer wieder Wohnhäuser als Unterkünfte und Befestigungen nutzten (AN 3.11.2019).  

Aus Sicherheitsgründen lebt die Bürgermeisterin von Maidan Shahr, Zarifa Ghafari, in Kabul 

und pendelt täglich 50 km zu ihrem Amtssitz (ARTE 3.4.2020). 

Auf Regierungsseite befindet sich die Provinz Wardak im Verantwortungsbereich des 203. 

ANA Corps (USDOD 1.7.2020; vgl. KP 4.7.2019), das der Task Force Southeast unter der Leitung 

von US-Truppen untersteht (USDOD 1.7.2020).  

Einheiten des Nationalen Sicherheitsdirektorates (NDS), der vom US-Geheimdienst CIA 

unterstützt werden, führen in der Provinz Wardak nächtliche Operationen durch, wobei es 

Berichten zufolge zu willkürlichen Angriffen gegen Zivilisten, Hinrichtungen und anderen 

Menschenrechtsverletzungen, kommt. Die Täter werden nicht zur Rechenschaft gezogen (FP 

6.2.2020, HRW30.10.2019, BAMF 15.7.2019). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 
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Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 145 zivile Opfer (55 Tote und 90 Verletzte) in der Provinz 

Wardak. Dies entspricht einem Rückgang von 21% gegenüber 2019. Die Hauptursachen für die 

Opfer waren Bodenkämpfe, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive 

devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2021). 

Bei einem Angriff der Taliban auf eine Basis des NDS in der Nähe der Provinzhauptstadt 

Maidan Shahr wurden im Jänner 2019 über 100 Sicherheitskräfte getötet (NYT 21.1.2019; vgl. 

Guardian 21.1.2019, ORF 21.1.2019). Am 18.3.2021 starben bei dem Absturz eines Helikopters 

der afghanischen Armee im Distrikt Behsud neun Menschen. Hazara-Kommandeur Abdul 

Ghani Alipur der genannten Behsud Resistance Front (Jabha-ye Moqawamat) wurde vom 

Verteidigungsministerium vorgeworfen, für den Abschuss verantwortlich zu sein (BAMF 

29.3.2021; vgl. AnA 20.3.2021). Am 30.1.2021 war es in Behsud nach einem Protestmarsch 

gegen die Einsetzung neuer Polizeikommandeure zu Auseinandersetzungen zwischen 

staatlichen Sicherheitskräften und bewaffneten Männern der Behsud Resistance Front 

gekommen. Dabei hätten staatliche Sicherheitskräfte das Feuer eröffnet, wobei mindestens 

neun Menschen gestorben und weitere verletzt worden seien (BAMF 29.3.2021; vgl. TN 

30.1.2021, AVA 30.1.2021). Im Mai 2021 übernahmen die Taliban die Kontrolle über den 

Distrikt Nerkh, einen strategischen Distrikt etwa 40 Kilometer von Kabul entfernt. 

Spezialkräfte wurden in dem Gebiet eingesetzt, um den Distrikt Nerkh zurückzuerobern, 

nachdem Truppen einen „taktischen Rückzug“ angetreten hatten (RFE/RL 12.5.2021; vgl. TN 

12.5.2021, AJ 12.5.2021). Ein Taliban-Sprecher sagte, die Gruppe habe das Gebiet erobert, und 

die Aufständischen hätten das Polizeipräsidium und einen Armeestützpunkt eingenommen 

(RFE/RL 12.5.2021; vgl. TN 12.5.2021). Mehrere wichtige Fernstraßen in die zentralen und 

südlichen Provinzen des Landes führen durch den Distrikt Nerkh (RFE/RL 12.5.2021). 

In der Provinz kommt es regelmäßig zu Sicherheitsoperationen (TN 18.2.2020, PAJ 24.10.2019, 

KP 9.8.2019; KP 6.8.2019; KP 19.7.2019; KP 2.7.2019) und Luftschlägen (PAJ 18.2.2020, PAJ 

24.10.2019, NG 17.10.2019, AT 8.12.2019). Die Taliban greifen regelmäßig Kontrollpunkte, 

Einrichtungen oder Konvois der Sicherheitskräfte an und es kommt zu Gefechten mit den 

Regierungstruppen, was zu Opfern unter den Sicherheitskräften und den Aufständischen führt 

(ATV 23.9.2020, WP 10.8.2020, AN 3.11.2019, GW 21.7.2020, AN 6.9.2020, IAR 21.9.2020, FRP 

29.7.2019, TN 18.2.2020, PAJ 24.10.2019, NG 17.10.2019, KP 6.8.2019; KP 2.7.2019) aber auch 

zivile Opfer nach sich zieht (BAMF 26.4.2021; KP 26.4.2020; TN 25.4.2021). 

Kabul 

Letzte Änderung: 09.06.2021 
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Die Provinz Kabul liegt im Zentrum Afghanistans (PAJ Kabul o.D.) und grenzt an Parwan und 

Kapisa im Norden, Laghman im Osten, Nangarhar im Südosten, Logar im Süden sowie Wardak 

im Westen. Provinzhauptstadt ist Kabul-Stadt (NPS Kabul o.D.). Die Provinz besteht aus den 

folgenden Distrikten: Bagrami, Chahar Asyab, Dehsabz, Estalef, Farza, Guldara, Kabul, Kalakan, 

Khak-e-Jabar, Mir Bacha Kot, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara und 

Surubi/Surobi/Sarobi (NSIA 01.06.2020; vgl. IEC Kabul 2019). Die National Statistics and 

Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in Kabul im Zeitraum 

2020-21 auf 4.459.463 Personen (NSIA 01.06.2020). 

Kabul-Stadt - Geographie und Demographie 

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist 

die bevölkerungsreichste Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 

4.434.550 Personen für den Zeitraum 2020-21 (NSIA 01.06.2020). Die genaue 

Bevölkerungszahl ist jedoch umstritten, und Schätzungen reichen von 3,5 Mio. bis zu 

möglichen 6,5 Mio. Einwohnern (AAN 19.03.2019; vgl. IGC 13.02.2020). Laut einem Bericht 

expandierte die Stadt, die vor 2001 zwölf Stadtteile - auch Police Distrikts (USIP 4.2017), PDs 

oder Nahia genannt (AAN 19.03.2019) - zählte, aufgrund ihres signifikanten demographischen 

Wachstums und ihrer horizontalen Expansion auf 22 PDs (USIP 4.2017). Die Bevölkerung 

besteht aus Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und 

Hindus (PAJ Kabul o.D.; vgl. NPS Kabul o.D.). [...] 

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes (UNOCHA 

4.2014), inklusive der Ring Road (Highway 1), welche die fünf größten Städte Afghanistans - 

Kabul, Herat, Mazar-e Sharif, Kandahar und Jalalabad - miteinander verbindet (USAID o.D.). 

Der Highway zwischen Kabul und Kandahar gilt als unsicher (TN 07.07.2020a). Aufständische 

sind auf dem Highway aktiv (UNGASC 28.02.2019; vgl. UNOCHA 23.02.2020) und kontrollieren 

Teile der Straße, und es wurde von Straßenblockaden und Checkpoints durch Aufständische 

berichtet, die sich gegen Regierungsmitglieder und Sicherheitskräfte richten (LI 22.01.2020; 

vgl. EASO 9.2020). 

Der Kabul-Jalalabad-Highway ist eine wichtige Handelsroute, die oft als „eine der 

gefährlichsten Straßen der Welt“ gilt (was sich auf die zahlreichen Verkehrsunfälle bezieht, die 

sich auf dieser Straße ereignet haben) und durch Gebiete führt, in denen Aufständische aktiv 

sind (TD 13.12.2015; vgl. EASO 9.2020). 

Es wird berichtet, dass 20 Kilometer der Kabul-Bamyan-Autobahn, die die Region Hazarajat 

mit der Hauptstadt verbindet, unter der Kontrolle der Taliban stehen (AAN 16.12.2019), und 
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Reisenden zufolge haben die sicherheitsrelevanten Vorfälle auf der Autobahn, die Kabul mit 

den Provinzen Logar und Paktia verbindet, im Juli 2020 zugenommen (TN 07.07.2020a). 

In Kabul-Stadt gibt es einen Flughafen, der mit Stand März 2021 für die Abwicklung von 

internationalen und nationalen Passagierflügen geöffnet ist (F 24 o.D.). 

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst Shahr-e Kohna, die 

Altstadt, Shahr-e Naw, die neue Stadt, sowie Shash Darak und Wazir Akbar Khan, wo sich viele 

ausländische Botschaften, ausländische Organisationen und Büros befinden. Der zweite Kreis 

besteht aus Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren für die wachsende 

städtische Bevölkerung gebaut wurden, wie Taimani, Qala-e Fatullah, Karte Se, Karte Chahar, 

Karte Naw und die Microraions (sowjetische Wohngebiete). Schließlich wird der dritte Kreis, 

der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“ (USIP 4.2017) 

(afghanische Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert (AAN 19.03.2019), mit Ausnahme 

einiger hochkarätiger Wohnanlagen für VIPs (USIP 4.2017). 

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betrifft, so ist Kabul Zielort für 

verschiedene ethnische, sprachliche und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an 

bestimmten Orten angesiedelt, je nach der geografischen Lage ihrer Heimatprovinzen. Dies 

gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte Stadtviertel, und sie wird in den 

ungeplanten Gebieten immer deutlicher (Noori 11.2010). In den zuletzt besiedelten Gebieten 

sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-Netzwerke angewiesen, um Schutz und Arbeitsplätze 

zu finden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu verbessern. Andererseits ist in den 

zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher, und Wohnsitzwechsel sind 

häufiger. Dies hat eine negative Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft 

gehörten Beschwerde manifestiert, dass man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“ (AAN 

19.03.2019). 

Nichtsdestotrotz, ist in den Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit 

gleichem regionalem oder ethnischem Hintergrund dicht besiedelt sind, eine Art 

„Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich kennen und direktere Verbindungen zu 

ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (USIP 4.2017). Einige Beispiele für die 

ethnische Verteilung der Kabuler Bevölkerung sind die folgenden: Hazara haben sich 

hauptsächlich im westlichen Viertel Chandawal in der Innenstadt von Kabul und in Dasht-e-

Barchi sowie in Karte Se am Stadtrand niedergelassen; Tadschiken bevölkern Payan Chawk, 

BalaChawk und Ali Mordan in der Altstadt, und nördliche Teile der Peripherie wie Khairkhana; 

Paschtunen sind vor allem im östlichen Teil der Innenstadt Kabuls, Bala Hisar und weiter 

östlich und südlich der Peripherie wie in Karte Naw und Binihisar (Noori 11.2010; vgl. USIP 

4.2017), aber auch in den westlichen Stadtteilen Kota-e-Sangi und Bazaar-e-Company (auch 
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Company) ansäßig (Noori 11.2010); Hindus und Sikhs leben im Herzen der Stadt in der Hindu-

Gozar-Straße (Noori 11.2010; vgl. USIP 4.2017). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul (USDOD 01.07.2020), Nach 

Schätzungen des Long War Journal sind die Distrikte Chahar Asyab, Dehsabz, Farza, Guldara, 

Kalakan, Musahi, Paghman, Qara Bagh, Shakar Dara und Surubi/Surobi/Sarobi mit Stand Mai 

2021 umkämpft (LWJ o.D.), Es finden weiterhin High-Profile-Angriffe - auch in der Hauptstadt 

- statt (UNAMA 2.2021; vgl. HRW 13.01.2021, USDOD 01.07.2020, NYTM 26.03.2020, HRW 

12.05.2020), wie Angriffe auf schiitische Feiernde und einen Sikhtempel in März (USDOD 

01.07.2020) sowie auf Bildungseinrichtungen wie die Universität in Kabul (GN 02.11.2020; vgl. 

AJ 02.11.2020) oder ein Selbstmordattentat auf eine Schule in Kabul im Oktober 2020 (HRW 

26.10.2020), für die alle der Islamische Staat die Verantwortung übernahm (HRW 26.10.2020; 

vgl. AJ 02.11.2020, GN 02.11.2020). Den Angriff auf eine Geburtenklinik im Mai 2020 

reklamierte bislang keine Gruppierung für sich (AJ 15.06.2020; vgl. AP 16.06.2020, HRW 

12.05.2020), wobei die Taliban eine Verantwortung abstritten (AP 16.06.2020, vgl. HRW 

12.05.2020). Bei Angriffen in Kabul kommt es oft vor, dass keine Gruppierung die 

Verantwortung übernimmt, oder es werden diese von nicht identifizierten bewaffneten 

Gruppen durchgeführt (UNAMA 2.2021; vgl. UNGASC 2.2019, EASO 9.2020). 

Das U.S. Department of Defence (USDOD) beschreibt die Ziele militanter Gruppen, die in Kabul 

Selbstmordattentate verüben, als den Versuch, internationale Medienaufmerksamkeit zu 

erregen, den Eindruck einer weit verbreiteten Unsicherheit zu erzeugen und die Legitimität 

der afghanischen Regierung sowie das Vertrauen der Bevölkerung in die afghanischen 

Sicherheitskräfte zu untergraben (USDOD 23.01.2020; vgl. EASO 9.2020). Afghanische 

Regierungsgebäude und -beamte, die afghanischen Sicherheitskräfte und hochrangige 

internationale Institutionen, sowohl militärische als auch zivile, gelten als die Hauptziele in 

Kabul-Stadt (USDOS 24.06.2020; vgl LI 22.01.2020, LIFOS 15.10.2019, EASO 9.2020). 

Aufgrund öffentlichkeitswirksamer Angriffe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische 

Regierung bereits im August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an 

(AAN 25.09.2017). So wurde unter anderem das Green Village errichtet, ein stark gesichertes 

Gelände im Osten der Stadt, in dem u.a. Hilfsorganisationen und internationale 

Organisationen (RFE/RL 02.09.2019; vgl. FAZ 02.09.2019) sowie ein Wohngelände für 

Ausländer untergebracht sind (FAZ 02.09.2019). Die Anlage wird von afghanischen 

Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern schwer bewacht (AJ 03.09.2019). Die 

Green Zone hingegen ist ein separater Teil, der nicht unweit des Green Village liegt. Die Green 

Zone ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in dem sich mehrere Botschaften befinden - so z.B. 
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auch die US-amerikanische Botschaft und britische Einrichtungen (RFE/RL 02.09.2019; vgl. GN 

15.07.2020) - und der von hohen Mauern umgeben ist (GN 15.07.2020). 

Wie auch in anderen großen Städten Afghanistans ist Straßenkriminalität in Kabul ein Problem 

(AVA 1.2020; vgl. ArN 10.01.2020, AAN 11.02.2020, AAN 21.02.2020, TN 04.10.2020, TN 

17.10.2020, TN 21.10.2020, EASO 9.2020). Im vergangenen Jahr [Anm.: 2020] wurden in 

Kabul, Herat und Mazar-e Sharif Tausende von Fällen von Straßenraub und Hausüberfällen 

gemeldet (ArN 10.01.2020; vgl. TN 24.07.2020). Nach einem Anstieg der Kriminalität und der 

Sicherheitsvorfälle in Kabul kündigte der Vizepräsident Amrullah Saleh im Oktober 2020 an, 

dass er auf Anordnung von Präsident Ashraf Ghani für einige Wochen die Verantwortung für 

die Sicherheit in Kabul übernehmen und hart gegen Kriminalität in Kabul vorgehen werde (TN 

17.10.2020; vgl. AN 17.10.2020, TN 21.10.2020). Die Regierung kündigte einen Sicherheitsplan 

mit der Bezeichnung „Security Charter“ an, um das Sicherheitspersonal in die Gewährleistung 

der Sicherheit Kabuls und anderer Großstädte des Landes zu integrieren. Als Teil dieses Plans 

wies Präsident Ghani die Sicherheitsbehörden an, gegen schwere Verbrechen in der Stadt 

vorzugehen (TN 21.10.2020; vgl. TN 17.10.2020, AN 17.10.2020). 

Auf Regierungsseite befindet sich die Provinz Kabul mit Ausnahme des Distrikts Surubi im 

Verantwortungsbereich der 111. ANA Capital Division, die unter der Leitung von türkischen 

Truppen und mit Kontingenten anderer Nationen der NATO-Mission Train Advise Assist 

Command-Capital (TAAC-C) untersteht. Der Distrikt Surubi fällt in die Zuständigkeit des 21. 

ANA Corps (USDOD 01.07.2020). Darüber hinaus wurde eine spezielle Krisenreaktionseinheit 

(Crisis Response Unit) innerhalb der afghanischen Polizei geschaffen, um Angriffe zu 

verhindern und auf Anschläge zu reagieren (LI 05.09.2018). 

Im Distrikt Surubi wird von der Präsenz von Taliban-Kämpfern berichtet (TN 27.09.2020; vgl. 

GW 14.07.2020, EASO 9.2020, UNOCHA 03.02.2020). Aufgrund seiner Nähe zur Stadt Kabul 

und zum Salang-Pass hat der Distrikt große strategische Bedeutung (WOR 10.09.2018; vgl. TN 

27.09.2020). Er gilt als unter Regierungskontrolle, wenn auch unsicher. Die Taliban fokussieren 

ihre Angriffe auf die Straße zwischen Surubi und Jagdalak und konnten diesen 

Straßenabschnitt auch kurzzeitig unter ihre Kontrolle bringen (TN 27.09.2020). Im Juli 2020 

wurde über eine steigende Talibanpräsenz im Distrikt Paghman berichtet (TN 15.07.2020). 

Es wird berichtet, dass der Islamische Staat (ISKP) in der Provinz aktiv und in der Lage ist, 

Angriffe durchzuführen (UNGASC 27.05.2020; vgl. EASO 9.2020). Aufgrund des anhaltenden 

Drucks der ANDSF (Afghan National Security Forces), die Aktivitäten des Islamischen Staats zu 

stören (LI 22.01.2020; vgl. UNGASC 04.02.2020, EASO 9.2020), zeigte sich die militante Gruppe 

jedoch nur eingeschränkt in der Lage, 2019 in Kabul öffentlichkeitswirksame Anschläge zu 

verüben (UNAMA 2.2020; vgl. LI 22.01.2020, WP 09.02.2020, EASO 9.2020). UNAMA schrieb 
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673 zivile Opfer (213 Tote und 460 Verletzte) im Jahr 2020 in Afghanistan dem ISKP zu, ein 

Rückgang von 45% im Vergleich zu 2019. Die überwiegende Mehrheit der zivilen Opfer von 

ISIL-KP wurde jedoch durch Selbstmordattentate und heftige Schusswechsel in Kabul und 

Jalalabad verursacht (UNAMA 2.2021). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

[...] 

Im Jahr 2020 dokumentierte UNAMA 817 zivile Opfer (255 Tote und 562 Verletzte) in der 

Provinz Kabul. Dies entspricht einem Rückgang von 48% gegenüber 2019. Die Hauptursache 

für die Opfer waren gezielte Tötungen, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised 

explosive devices, lEDs; ohne Selbstmordattentate) und Selbstmordanschlägen (UNAMA 

2.2021). 

Seit Herbst 2018 haben die ANDSF-Kräfte eine konzertierte Anstrengung zur Auflösung 

militanter Gruppen begonnen, die im und um den Großraum Kabul herum aktiv sind (NYTM 

16.1.2019; vgl. UNGASC 27.5.2020; USDOD 1.7.2020). Die ANDSF setzen gemeinsam mit 

einem neuen Kommando der Gemeinsamen Streitkräfte, das im Juni 2020 eingerichtet wurde 

(KP 4.6.2020) ihre Aktivitäten im Jahr 2020 fort. Die afghanischen Sicherheitskräfte führen 

Operationen gegen aufständische Gruppierungen (TN 6.5.2020; KP 6.5.2020; RFE/RL 

11.5.2020; TN 11.5.2020) und kriminelle Banden (KP 18.5.2020) sowie Luftschläge (EASO 

9.2020) durch und konnten hochrangige Mitglieder der Taliban und des IS festnehmen (TN 

11.5.2020; KP 12.2.2020; BBC 11.5.2020; TN 11.5.2020; PAJ 26.6.2020) sowie zwei IS-

Mitglieder verhaften, die angeblich Angriffe auf ein Krankenhaus und ein 

Medienunternehmen planten (TN 7.7.2020b). 

Während des zweiten Quartals 2020 hat die Gewalt Berichten zufolge wieder zugenommen 

(NYTM 25.06.2020; vgl. UNGASC 17.06.2020, RY 30.06.2020, EASO 9.2020). Im letzten Quartal 

2020 stieg die Gewalt weiter an und war weit höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres 

(SIGAR 30.01.2021). In Kabul wurden in den ersten Wochen des Jahres 2021 mehrere 

Anschläge mit kleinen „sticky bombs“ verübt, die unter Fahrzeugen angebracht und 

ferngesteuert oder mit Zeitzündern gezündet wurden. Die Gruppe „Islamischer Staat“ (ISKP) 

hat die Verantwortung für einige der Anschläge übernommen, während die afghanische 

Regierung einige den Taliban zuschreibt (RFE/RL 23.02.2021). 

Selbstmordanschläge (BAMF 11.01.2021; NYTM 29.10.2020a; NYTM 29.10.2020c; HRW 

26.10.2020; RFE/RL 29.04.2020; REU 29.04.2020) und IEDs (RFE/RL 23.02.2021; BBC 

22.12.2020; WP 26.02.2020; AJ 22.08.2020; NYTM 29.10.2020c; TN 04.10.2020; KP 

04.06.2020) finden statt, und es wurde von gezielten Tötungen (RFE/RL 23.02.2021; BAMF 



- 28 - 

11.01.2021; BBC 22.12.2020; BBC 15.12.2020; NYTM 26.03.2020; AT 22.08.2020; TN 

21.10.2020; NYTM 05.11.2020) und Angriffen auf militärische Einrichtungen bzw. 

Sicherheitskräfte (RFE/RL 23.02.2021; BAMF 18.01.2021; BAMF 11.01.2021; NYTM 

29.10.2020b; GN 11.02.2020; TN 22.06.2020; TN 08.07.2020; TN 06.07.2020; UNAMA 6.2020; 

TN 06.06.2020) sowohl in Kabul-Stadt wie auch in den Distrikten der Provinz berichtet. Es gibt 

Berichte über Straßenblockaden und Angriffe auf Highways durch bewaffnete Gruppierungen 

(UNOCHA 29.01.2020; NYTM 27.02.2020) 

Erreichbarkeit 

Letzte Änderung: 10.06.2021 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten 

Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 05.12.2017). Seit dem Fall der Taliban 

wurde das afghanische Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend 

erneuert. Beachtenswert ist die Vollendung der „Ring Road“, welche Zentrum und Peripherie 

des Landes sowie die Peripherie mit den Nachbarländern verbindet (TD 26.01.2018). 

Investitionen in ein integriertes Verkehrsnetzwerk werden systematisch geplant und 

umgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Entwicklungen im Bereich des Schienenverkehrs 

und im Straßenbau (z.B. Vervollständigung und Instandhaltung der Kabul Ring Road, des 

Salang-Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors etc.) (STDOK 4.2018; vgl. TD 05.12.2017), aber auch 

Investitionen aus dem Ausland zur Verbesserung und zum Ausbau des Straßennetzes und der 

Verkehrswege (STDOK 4.2018; vgl. USAID o.D.a, WB 17.01.2020, ESRI 13.04.2020, ArN 

11.11.2020, TD 08.01.2019, TN 25.05.2019, CWO 26.08.2019). Seit 2017 arbeiten die 

Weltbank und der Treuhandfonds für den Wiederaufbau Afghanistans mit dem afghanischen 

Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung und dem Ministerium für öffentliche 

Arbeiten zusammen und haben in diesem Zeitraum mehr als 2.200 Kilometer neue Straßen 

gebaut und mehr als 6.000 Kilometer bestehender Straßen modernisiert und instandgehalten 

(WB 17.01.2020; vgl. ESRI 13.04.2020, USADI o.D.a). 

Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf Straßen im ganzen Land - 

vor allem durch unbefestigte Straßen, überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit (GIZ 

7.2019; vgl. AT 23.11.2019, PAJ 12.12.2019, ABC News 01.10.2020). Die Präsenz von 

Aufständischen, Zusammenstöße zwischen diesen und den afghanischen Sicherheitskräften 

sowie die Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang einiger Straßenabschnitte 

beeinflussen die Sicherheit auf den afghanischen Straßen, unter anderem auch auf den 

Highway 1 (Ring Road) (USDOS 24.06.2020; vgl. EASO 9.2020). Einige Beispiele dafür sind die 

Straßenabschnitte Kabul-Kandahar (TN 17.01.2020; vgl. ST 24.04.2019), Herat-Kandahar (TN 
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17.01.2020; cf. PAJ News 05.01.2019, Kunduz-Takhhar (KP 20.08.2018; vgl. CBS News 

20.08.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 30.12.2019). 

Ring Road 

[...] Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das Landesinnere 

ringförmig umgibt (HP 09.10.2015; vgl. FES 2015) und Teil des 3.360 Kilometer langen 

Hauptverkehrsstraßenprojekts ist, das 16 Provinzen und Großstädte wie Kabul, Mazar, Herat, 

Ghazni und Jalalabad miteinander verbindet (STDOK 4.201; vgl. TN 09.12.2017, USAID n.d.a). 

Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem Jahr 2015, die Ring Road in neun 

Monaten fertigzustellen, ist ein ca. 150 Kilometer langes Teilstück zwischen Badghis und 

Faryab (SIGAR 15.07.2018) [noch nicht fertig]. Die fehlenden 150 Kilometer sollen künftig den 

Distrikt Qaisar [Anm.: Provinz Faryab] mit Dar-e Bum [Anm.: Provinz Badghis] verbinden; 

dieses Straßenstück ist der letzte unbefestigte Teil der 2.200 Kilometer langen Straße. Im 

November 2020 sind die Arbeiten an diesem Teil der Ring Road noch im Gange, wenn auch 

nur zögerlich, weil Hindernisse wie Unsicherheit, mangelnde Kooperation der lokalen 

Bevölkerung, mangelnde Leistung der zuständigen Behörden und Unterauftragnehmer es 

schwierig machen, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Projekts abzuschätzen (RA KBL 

20.11.2020). 

Mitte September 2017 gewährte die Islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen 

Regierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 74 Mio. US-Dollar für den Bau der Kabuler 

Ring Road, die sich über 95 Kilometer erstrecken soll; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren 

gebaut werden (TKT 25.09.2017). Im August 2019 kündigte der Saudi Fund for Development 

(SFD) an, 48 Mio. USD in ein Projekt zur Ring Road in Kabul zu investieren (CWO 26.08.2019; 

vgl. AVA 26.07.2020). 

Abschnitt Kandahar - Kabul - Herat 

Die Ring Road verbindet wichtige afghanische Städte wie Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-

e Sharif (TD 12.04.2018). Sie erstreckt sich südlich von Kabul und ist die Hauptverbindung 

zwischen der Hauptstadt und der großen südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der 

Kandahar-Kabul-Teil der Ring Road erstreckt sich vom östlichen und südöstlichen Teil 

Kandahars über die Provinz Zabul nach Ghazni in Richtung Kabul, während die Ring Road 

westlich von Kandahar durch Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft (ISW o.D.). 

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat umfasst 1.400 Kilometer (IWPR 26.03.2018). Die an 

die Ring- Road anknüpfende 218 Kilometer lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz, 

Anm.), auch „Route 606“ genannt, soll zukünftig Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden 

(AD 15.08.2017; vgl. TET 09.08.2017, TD 24.05.2017). 
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Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-Kabul-Herat 

(TN 14.03.2018). Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe 

durch Aufständische (IWPR 26.03.2018). Die meisten Teile der Autobahn Kabul-Kandahar sind 

durch Angriffe und Gewalt beschädigt (TN 28.09.2020; vgl. HOA 07.09.2020). 

Abschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen 

des Landes. Sie gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz 

Baghlan, Pul-e Khumri, und den nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e 

Pul und Faryab (AAN 15.08.2016). 

Salang Tunnel/Salang Korridor 

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum 

ersten Mal eröffnet (TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung zwischen der 

Hauptstadt Kabul und dem Norden des Landes (WP 22.01.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-

Tunnel, durch den über 80% des Nord-Süd-Handels Afghanistans verläuft (USAID n.d.b.), ist 

2,7 Kilometer (1,7 Meilen) lang. Er wurde ursprünglich für eine Tagesnutzung von 1.000-2.000 

Fahrzeuge gebaut. Heute befahren ihn jedoch täglich über 10.000 Transportmittel, was den 

Bedarf an Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.01.2018). Der Bau der Umspannstation des 

Salang-Tunnels wurde am 15.10.2019 abgeschlossen und kompensiert den Verbrauch von 1 

Mio. Liter Dieselkraftstoff pro Jahr, die bis dahin für den Betrieb der Generatoren des Tunnels 

erforderlich waren (USAID n.d.b; vgl. PAJ 19.12.2019). 

Durch das von der Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 

2022 u.a. der Salang-Korridor dank einer Förderung von 55 Mio. USD renoviert werden (WB 

o.D.; vgl. TN 15.09.2020, TN 01.09.2018, RW 06.07.2017). In Juni 2018 kündigte das 

Ministerium für öffentliche Arbeiten (Ministry of Public Works - MoPW) an, dass die 

technischen und geologischen Untersuchungen sowie der Entwurf des neuen Salang-Tunnels 

gegen Ende 2019 abgeschlossen sein werden (TN 18.06.2018). Im September 2018 kündigte 

das Ministerium für öffentliche Arbeit an, dass die Arbeiten an den ersten 10 Kilometer des 

Salang-Passes begonnen hätten (TN 01.09.2018). 

Weitere Highways 

Gardez-Khost-Highway (NH08) 

Der Gardez-Khost-Highway, auch „G-K-Highway“ genannt, ist 101,2 Kilometer lang (USAID 

07.11.2016; vgl. PAJ 15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, 

Gardez, mit Khost City, der Provinzhauptstadt von Khost (PAJ 15.12.2015). Sie verbindet aber 
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auch Ostafghanistan mit dem Ghulam-Khan-Highway in Pakistan. Mitte Dezember 2015 

wurde der sanierte Gardez- Khost Highway eröffnet. Ebenso wurden 410 kleine Brücken und 

25 Kilometer Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 

07.11.2016). 

Grand Trunk Road - Highway Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road“, ist die älteste, längste und bekannteste 

Straße des indischen Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., Dawn 30.12.2018, EIPB 2006). 

Die über 2.500 Kilometer lange Route beginnt in der bangladeschischen Stadt Chittagong, 

verläuft über Delhi in Indien, Lahore und Peshawar in Pakistan, den Khyber Pass an der 

afghanisch-pakistanischen Grenze und endet in Kabul (SamAA 09.08.2017; vgl. Scroll 

04.05.2018, EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 Kilometer durch das Safed-

Koh-Gebirge und ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; 

er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 30.03.2017; vgl. BL o.D., NG o.D.). 

Der Torkham-Peshawar Highway verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan über die 

afghanische Grenzstadt Torkham in der Provinz Nangarhar. Sie ist eine der am stärksten 

befahrenen Straßen Afghanistans. Der afghanische Teil der Straße besteht aus zwei 

Abschnitten: der 76 Kilometer langen Torkham-Jalalabad-Straße und der Jalalabad-Kabul-

Verbindung, die sich über 155 Kilometer erstreckt (ET 27.10.2016). Die Straße, die auch als 

„Pak-Afghan Highway“ bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, 

Usbekistan, Tadschikistan und den südasiatischen Ländern genutzt (ET 07.03.2016; vgl. PCQ 

o.D.). 

Baghlan-Bamyan-Highway 

Das Baghlan-Bamyan-Straßenbauprojekt ist Teil des von der Weltbank finanzierten Trans-

Hindukusch-Straßenverbindungsprojekts. Die Doshi-Bamyan-Straße verbindet die Provinz 

Bamyan in Zentralafghanistan mit der Provinz Baghlan in Nordafghanistan als Alternative zum 

Salang-Pass, der einzigen Route, die Kabul mit dem Norden des Landes verbindet. Nach 

Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten wurde ein chinesisches Unternehmen mit 

den Arbeiten an dem Projekt beauftragt (TN 15.09.2020; vgl. WB 03.11.2020). Im Juni 2020 

hat die Bank über 100 Mio. Dollar des 170-Mio.-Dollar-Projekts annulliert, um den Hilfsfonds 

COVID-19 der afghanischen Regierung zu unterstützen, sagte jedoch, die Annullierung sei 

vorübergehend und werde die laufenden Bauaufträge nicht beeinträchtigen (TN 15.09.2020; 

vgl. WB 03.11.2020). Die Bauarbeiten sind erst zu 20% abgeschlossen und wurden im Juni 

2020 wegen der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen gestoppt (USDOS 24.06.2020; 

vgl. AT 24.06.2020). Im September 2020 wurde die Regierung wegen einer Verzögerung der 
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Bauarbeiten für das Projekt kritisiert. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 

verzögerte sich die Umsetzung des Projekts aufgrund fehlender Mittel (TN 15.09.2020). 

Abschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.08.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur 

für Entwicklung finanzierte Straßenprojekt sollte die Fahrt zwischen Kabul und Bamyan 

erleichtern und den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu 

errichtete Straße beträgt die Reisezeit von Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden 

(Farnesina 29.08.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung 

des Projektes „Dare-e-Sof and Yakawlang Road“ gegeben. In der ersten, bereits beendeten 

Phase, wurde Mazar-e Sharif mit dem Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine 

Straße verbunden. 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut“. Es gibt einige regelmäßige 

Busverbindungen innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte Afghanistans (IE o.D.). 

Die Kernfrage bleibt nach wie vor die Sicherheit (IWPR 26.03.2018). Es existieren einige 

nationale Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamyan 

miteinander verbinden; Beispiele dafür sind Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak Panjshir, 

Ahmad Shah Baba Abdali (vertrauliche Quelle 14.05.2018; vgl. IWPR 26.03.2018). 

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von 

Gemeinschaftstaxis nach Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamyan (vertrauliche 

Quelle 14.05.2018). [...] 

Beispiele für Busverbindungen  

Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine 

Herausforderung für die afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht, dieses 

Problem zu lösen, indem Indien dem Transportsystem in Kabul hunderte Busse zur Verfügung 

stellte (TD 08.01.2019). 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 verschiedene 

Unternehmen bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul 

an. Ausführende Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir 

Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 
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und 1.000 Afghani und hängen stark vom Komfort im Bus ab. So kann man zum Beispiel in 

einem Bus der Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und Internet reisen. 

Busreisen gelten als relativ günstig (STDOK 4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah 

Baba Abdali im Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen des Landes. In den letzten 

Jahren war das Busunternehmen in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat- 

Route involviert. Einem Bericht von IWPR zufolge wurden von verschiedenen Quellen zu hohe 

Geschwindigkeit, Drogenkonsum der Fahrer, Angst vor Angriffen und die schlechten 

Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 

26.03.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba Abdali das größte 

Busunternehmen Afghanistans. Die Busse dieser Firma transportieren Passagiere von 

Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, Herat und in andere Provinzen (PAJ 18.03.2015). 

[...] 

Flugverbindungen 

[...] Die im folgenden Abschnitt beispielhaft angeführten Flugverbindungen basieren auf 

Online-Flugplänen, auf die über eine Tracking-Site (Flightradar 24) zugegriffen wurde, und 

betreffen den Zeitraum von 1.6.2021 bis 8.6.2021. Es ist möglich, dass zu einem späteren 

Zeitpunkt Destinationen bzw. Flüge hinzukommen oder hier angeführte wegfallen. 

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärische 

und zivile Flugdienste genutzt (LIFOS 23.01.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die 

afghanische Luftfahrtindustrie einen zahlenmäßigen Anstieg ihrer wettbewerbsfähigen 

Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter Zugang zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. 

Die heimischen Flugdienste sehen sich mit einer wachsenden Konkurrenz durch verschiedene 

Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie Kabul - Herat und Kabul - Kandahar, die früher 

ausschließlich von Ariana Afghan Airlines angeboten wurden, werden nun auch von 

internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 03.11.2017). Mit Mai 2021 gibt es 

gelegentliche Linienflüge zum Flughafen von Jalalabad (F 24 o.J.). 

Internationaler Flughafen Hamid Karzai [Internationaler Flughafen Kabul] 

Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in 

„Internationaler Flughafen Hamid Karzai“ umbenannt. Er liegt 16 Kilometer außerhalb des 

Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren wurde der Flughafen erweitert und 
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modernisiert. Ein neues internationales Terminal wurde hinzugefügt, und das alte Terminal 

wird nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). 

Nationale (Kam Air, Ariana Afghan Airlines) und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air 

India, Air Arabia, Fly Dubai ...) bieten internationale Flüge von der Türkei, Indien, 

Aserbaidschan, Usbekistan, Pakistan, Saudi-Arabien, Kuwait und den Vereinigten Arabischen 

Emiraten nach Kabul an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu 

den Flughäfen von Kandahar, Bost (Helmand, nahe Lashkargah), Zaranj, Kunduz, Farah, Herat, 

Mazar-e Sharif und Camp Bastion (in der Provinz Helmand) (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, 

der Hauptstadt der Provinz Balkh, eröffnet (PAJ 09.06.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-

e Sharif derzeit die Anforderungen eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens 

nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach internationalen Standards auszubauen, 

inklusive entsprechender Einrichtungen der Luftraumüberwachung und der 

Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will dieses Projekt gemeinsam mit der 

deutschen Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for 

Development) angehen. Langfristig soll der Flughafen als internationaler 

Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region 

entscheidend verbessern (STDOK 4.2018). 

Nationale Airlines (Kam Air, Ariana Air) bieten internationale Flüge von Indien und der Türkei 

nach Mazar-e Sharif an (F 24 o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan 

Airlines) zu den Flughäfen von Kabul und Maimana (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 Kilometer von Kandahar-Stadt 

entfernt und ist einer der größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Ein Teil des Flughafens 

steht den internationalen Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil 

des afghanischen Heeres ist dort ebenso zu finden wie Gebäude für Firmen (LCA 05.01.2018). 

Ariana Afghan Airlines und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly 

Dubai ...) bieten internationale Flüge von Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Iran und 

denVereinigten Arabischen Emiraten nach Kandahar an (F 24 o.D.). 
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Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) 

zum Flughafen nach Kabul (F 24 o.D.). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der Flughafen Herat befindet sich etwa 10 Kilometer südlich von Herat-Stadt entfernt. Derzeit 

werden auf dem Flughafen jährlich etwa 350.000 Passagiere abgefertigt, und die Verwaltung 

des Flughafens sowie die Instandhaltung des Flugplatzes werden von den NATO-Streitkräften 

unter italienischem Kommando durchgeführt (Tech o.D.). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Afghan Airlines) fliegen [Anm.: im 

Untersuchungszeitraum 28.03.2021-25.03.2021] Herat international aus dem Iran an (F 24 

o.D.). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu 

den Flughäfen nach Kabul, Maimana und Chighcheran (F 24 o.D.). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der 

nördlichen Grenze zu Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif, Anm.), und zwei kurze 

Strecken verbinden Serhetabat in Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) 

und Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in Afghanistan (RoA 25.02.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 

29.11.2016, vertrauliche Quelle 16.05.2018). Alle drei Zugverbindungen sind für den Transport 

von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell auch Passagiere transportieren könnten (vertrauliche 

Quelle 16.05.2018), es jedoch in Afghanistan nach wie vor keine Eisenbahn- oder 

Schienenverbindung für den Personentransport gibt. Es gibt Pläne, dies zu ändern, aber es 

wird nicht erwartet, dass dies in naher Zukunft geschieht (RA KBL 20.11.2020). Die 

afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den Bau von Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus 

Angst, ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit gefährden (RoA o.D.). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

Letzte Änderung: 10.06.2021 

Rekrutierungsstrategie 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei 

Kategorien: professionelle Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und 

Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem lokalen Kommandanten loyal und in die lokale 

Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). 

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der Taliban 

erfolgt: Sie läuft hauptsächlich über bestehende traditionelle Netzwerke und organisierte 
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Aktivitäten im Zusammenhang mit religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der 

Taliban, enthält einige Bestimmungen über verschiedene Formen der Einladung sowie 

Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen zu gewinnen und 

Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der Quetta Schura (Anm.: militante 

afghanische Organisation der Taliban mit Basis in Quetta /Pakistan) ist für die Rekrutierung 

verantwortlich (LI 29.06.2017). Die UNAMA hat Fälle der Rekrutierung und des Einsatzes von 

Kindern durch die Taliban dokumentiert, um IEDs (Improvised Explosive Devices) zu platzieren, 

Sprengstoff zu transportieren, bei der Sammlung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zu 

helfen und Selbstmordattentate zu verüben, wobei auch positive Schritte von der Taliban-

Kommission für die Verhütung ziviler Opfer und Beschwerden unternommen wurden, um 

Fälle von Rekrutierung und Einsatz von Kindern zu untersuchen und korrigierend einzugreifen 

(UNAMA 7.2020). 

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine Vielzahl 

an Methoden, um Kämpfer zu rekrutieren, darunter auch solche, die auf Zwang basieren 

(DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff Zwangsrekrutierung von Quellen unterschiedlich 

interpretiert und Informationen zur Rekrutierung unterschiedlich kategorisiert werden (LI 

29.06.2017). Grundsätzlich haben die Taliban keinen Mangel an freiwilligen Rekruten und 

machen nur in Ausnahmefällen von Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, den 

Taliban beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig (EASO 6.2018). Landinfo versteht 

Zwang im Zusammenhang mit Rekrutierung dahingehend, dass jemand, der sich einer 

Mobilisierung widersetzt, speziellen Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist 

körperlicher Bestrafung) durch den Rekrutierer ausgesetzt ist. Die Zwangsmaßnahmen 

können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten und gegen Dritte, 

beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder 

körperlichen Übergriffen ausgesetzt ist, können Faktoren wie Armut, kulturelle 

Gegebenheiten und Ausgrenzung die Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser 

Beteiligung zum Verschwimmen bringen (LI 29.06.2017). 

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen von, vielfach jungen, 

desillusionierten Männern. Ihre Motive sind der Wunsch nach Rache und Heldentum, gepaart 

mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen. Sie fühlen sich nicht zwingend den zentralen 

Werten der Taliban verpflichtet. Die meisten haben das Vertrauen in das 

Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es möglich ist, ein sicheres und 

stabiles Afghanistan zu schaffen. Viele schließen sich den Aufständischen aus Angst oder 

Frustration über die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung an. Armut, Hoffnungslosigkeit und 

fehlende Zukunftsperspektiven sind die wesentlichen Erklärungsgründe (LI 29.06.2017). 
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Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu Radio, 

Telefon und web-basierter Verbreitung wichtige Instrumente des Propagandaapparats der 

Taliban. Während Internet und soziale Medien wie Twitter, Blogs und Facebook sich in den 

letzten Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die Verbreitung der Botschaft dieser 

Bewegung entwickelt haben, dienen sie auch als Instrument für die Anwerbung. Über die 

sozialen Medien können die Taliban mit Sympathisanten und potenziellen Rekruten Kontakt 

aufnehmen. Die Taliban haben verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen 

werden kann. Sie haben ein umfangreiches Kommunikations- und Mediennetzwerk für 

Propaganda und Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen die Taliban persönlich und 

direkt Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu überzeugen, damit 

sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke 

(LI 29.06.2017). 

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern, 

Stammesältesten und Gemeindevorstehern getroffen. Dadurch wird dies nicht als 

Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die Entscheidungen der Anführer als legitim und 

akzeptabel gesehen werden. Personen, die sich dem widersetzen, gehen ein Risiko ein, dass 

sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR 10.2016; vgl. EASO 6.2018), 

wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP seien und lokale Entscheidungen eher 

akzeptieren würden (TST 22.08.2019). Andererseits wird berichtet, dass es in Gebieten, die 

von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die Taliban stark präsent sind, de facto 

unmöglich ist, offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die örtlichen 

Gemeinschaften haben sich der Lokalverwaltung durch die Taliban zu fügen. Oppositionelle 

sehen sich gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die 

Gruppe der Stammesältesten ist gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet, dass dies 

vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste betrifft, die gegen die Taliban oder andere 

aufständische Gruppen sind (LI 29.06.2017). Es gibt Berichte von Übergriffen auf Stämme oder 

Gemeinschaften, die den Taliban Unterstützung und die Versorgung mit Kämpfern verweigert 

haben. Gleichzeitig sind die militärischen Einheiten der Taliban in den Gebieten, in welchen 

sie operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Wenn es auch Stimmen 

gibt, die meinen, dass die Taliban im Gegensatz zu früher nunmehr vermehrt auf die Wünsche 

und Bedürfnisse der Gemeinschaften Rücksicht nehmen würden, wenn bei einem Angriff oder 

drohenden Angriff auf eine örtliche Gemeinschaft Kämpfer vor Ort mobilisiert werden 

müssen, mag es schwierig sein, sich zu entziehen (LI 29.06.2017). 

Die erweiterte Familie kann angeblich auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. 

Diese Praktiken implizieren, dass es die ärmsten Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie 
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keine Mittel haben, um sich freizukaufen. Es ist bekannt, dass - wenn Familienmitglieder in 

den Sicherheitskräften dienen - die Familie möglicherweise unter Druck steht, die betreffende 

Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der Grund dafür liegt in der Strategie der Taliban, 

Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die Waffen, Uniformen und Wissen 

über den Feind einbringen. Es kann aber auch Personen treffen, die über Knowhow und 

Qualifikationen verfügen, welche die Taliban im Gefechtsfeld benötigen, etwa für die 

Reparatur von Waffen (LI 29.06.2017). 

Die Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, Geldzusagen, falsche 

religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu Selbstmordattentaten zu bewegen 

(USDOS 30.3.2021; vgl. EASO 6.2018, DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zur 

Ausbildung nach Pakistan gebracht (EASO 6.2018). Im Jahr 2020 gab es laut UNAMA insgesamt 

196 Jungen, hauptsächlich im Norden und Nordosten des Landes, die sowohl von den Taliban 

als auch von den afghanischen Sicherheitskräften rekrutiert wurden. Es ist wichtig 

anzumerken, dassFälle der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindern in Afghanistan 

aufgrund der damit verbundenen Sensibilität und der Sorge um die Sicherheit der Kinder in 

hohem Maße unterrepräsentiert sind (UNAMA 2.2021a). 

Religionsfreiheit 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% 

und die Schiiten auf 10 bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 06.10.2020; vgl. AA 

16.07.2020). Andere Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha‘i und Christen 

machen weniger als 1% der Bevölkerung aus (AA 16.07.2020; vgl. CIA 06.10.2020, USDOS 

10.06.2020). Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden 

(USDOS 10.06.2020). In Kabul lebt auch weiterhin der einzige jüdische Mann in Afghanistan 

(UP 16.08.2019; vgl. BBC 11.04.2019). Die muslimische Gemeinschaft der Ahmadi schätzt, dass 

sie landesweit 450 Anhänger hat, gegenüber 600 im Jahr 2017 (USDOS 10.6.2020). Genaue 

Angaben zur Größe der Gemeinschaft der Ahmadi und der christlichen Gemeinschaft sind 

nicht vorhanden (USDOS 12.5.2021). 

Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen 

sind frei, ihren Glauben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auszuüben (USDOS 

10.06.2020; vgl. FH 04.03.2020). Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit der 

Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens (AA 16.07.2020; vgl. USCIRF 4.2020, 

USDOS 10.06.2020), da es keine öffentlich zugänglichen Kirchen im Land gibt (USDOS 

10.06.2020; vgl. AA 16.07.2020). Einzelne christliche Andachtsstätten befinden sich in 
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ausländischen Militärbasen. Die einzige legale christliche Kirche im Land befindet sich am 

Gelände der italienischen Botschaft in Kabul (RA KBL 10.06.2020). Die afghanischen Behörden 

erlaubten die Errichtung dieser katholischen Kapelle unter der Bedingung, dass sie 

ausschließlich ausländischen Christen diene und jegliche Missionierung vermieden werde 

(KatM KBL 08.11.2017). Gemäß hanafitischer Rechtsprechung ist Missionierung illegal; 

Christen berichten, die öffentliche Meinung stehe ihnen und der Missionierung weiterhin 

feindselig gegenüber (USDOS 10.06.2020). Die Abkehr vom Islam gilt als Apostasie, die nach 

der Scharia strafbewehrt ist (USDOS 10.06.2020; vgl. AA 16.07.2020). Wie in den vergangenen 

fünf Jahren gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen wegen Blasphemie oder 

Apostasie; jedoch berichten Personen, die vom Islam konvertieren, dass sie weiterhin die 

Annullierung ihrer Ehen, die Ablehnung durch ihre Familien und Gemeinschaften, den Verlust 

ihres Arbeitsplatzes und möglicherweise die Todesstrafe riskieren (USDOS 10.06.2020). 

Das Gesetz verbietet die Produktion und Veröffentlichung von Werken, die gegen die 

Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen (USDOS 10.06.2020). Das neue 

Strafgesetzbuch 2017, das im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 10.06.2020; vgl. ICRC 

o.D.), sieht Strafen für verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion und 

Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen den Islam vor (USDOS 12.05.2021). 

Das Zivil- und Strafrecht basiert auf der Verfassung; laut dieser müssen Gerichte die 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen sowie das Gesetz bei ihren Entscheidungen 

berücksichtigen. In Fällen, in denen weder die Verfassung noch das Straf- oder Zivilgesetzbuch 

einen bestimmten Rahmen vorgeben, können Gerichte laut Verfassung die sunnitische 

Rechtsprechung der hanafitischen Rechtsschule innerhalb des durch die Verfassung 

vorgegeben Rahmens anwenden, um Recht zu sprechen. Die Verfassung erlaubt es den 

Gerichten auch, das schiitische Recht in jenen Fällen anzuwenden, in denen schiitische 

Personen beteiligt sind. Nicht-Muslime dürfen in Angelegenheiten, die die Scharia-

Rechtsprechung erfordern, nicht aussagen. Die Verfassung erwähnt keine eigenen Gesetze für 

Nicht-Muslime. Vertreter nicht-muslimischer religiöser Minderheiten, darunter Sikhs und 

Hindus, berichten über ein Muster der Diskriminierung auf allen Ebenen des Justizsystems 

(USDOS 12.05.2021). 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch 

Gewalt und Drangsalierung gegenüber religiösen Minderheiten und reformerischen Muslimen 

behindert (FH 04.03.2020; vgl. USDOS 12.05.2021). 

Wegen konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder 

Unwilligkeit der Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die 

mutmaßlich gegen religiöse und soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 
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04.03.2020). Mitglieder der Taliban und des Islamischen Staates (IS) töten und verfolgen 

weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Beziehungen 

zur Regierung (USDOS 10.06.2020; vgl. FH 04.03.2020). Da Religion und Ethnie oft eng 

miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch die religiöse 

Zugehörigkeit zu begründen (USDOS 12.05.2021). 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern 

sie nicht Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) 

ist. Einer Muslima ist es nicht erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. 

Konvertiten vom Islam riskieren die Annullierung ihrer Ehe (USDOS 10.06.2020). Ehen 

zwischen zwei Nicht-Muslimen sind gültig (USE o.D.). Die nationalen Identitätsausweise 

beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird für 

den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich 

nicht dazu verpflichtet, sich registrieren zu lassen (USDOS 12.05.2021). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des 

Islam basiert, gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der 

islamischen Strömungen innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan 

enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in denen die Mehrheiten entweder 

schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf gewaltfreie 

islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber 

Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht 

erforderlich, am Islamunterricht teilzunehmen (USDOS 12.05.2021). 

Anmerkung: Zu Konversion, Apostasie und Blasphemie siehe die jeweiligen Unterkapitel des 

Kapitels Religionsfreiheit. 

Schiiten 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt (CIA 

06.10.2020; vgl. AA 16.07.2020). Zuverlässige Zahlen zur Größe der schiitischen Gemeinschaft 

sind nicht verfügbar und werden vom Statistikamt nicht erfasst. Gemäß Vertretern der 

Religionsgemeinschaft sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten (Zwölfer-

Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt 

es auch Ismailiten (USDOS 12.05.2021). 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten (AA 

16.07.2020). Beobachtern zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch 

die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch existieren Berichte zu lokalen 
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Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2019 zehn Fälle 

konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, die 485 zivile Opfer forderten (117 Tote und 

368 Verletzte), was einem Rückgang von 35% gegenüber 2018 entspricht, als es 19 Fälle gab, 

die 747 zivile Opfer forderten (233 Tote und 524 Verletzte). Der Islamische Staat Khorasan 

Provinz (ISKP) bekannte sich zu sieben der zehn Vorfälle und gab an, dass diese auf die religiöse 

Minderheit der schiitischen Muslime ausgerichtet waren (USDOS 10.06.2020). In den Jahren 

2016, 2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristische 

Angriffe auf Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt 

(FH 04.02.2019; vgl. USDOS 21.06.2019, CRS 01.05.2019). 

Vertreter der überwiegend schiitischen Hazara-Gemeinschaft sagen weiterhin, dass die 

Sicherheitsvorkehrungen der Regierung in den von Schiiten dominierten Gebieten 

unzureichend sind. Vertreter der Schiiten sagen, dass sie keine Erhöhung des Schutzes durch 

die Afghanischen Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF) festgestellt haben; 

sie sagen jedoch, dass die Regierung vor großen schiitischen Versammlungen direkt Waffen 

an die schiitische Gemeinschaft verteilt hat (USDOS 12.5.2021). 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der 

traditionell marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara 

angehören, ist seit 2001 gestiegen (FH 04.03.2020). Einige Schiiten haben weiterhin 

hochrangige Positionen in der Regierung inne, darunter der zweite Vizepräsident Sarwar 

Danish und eine Reihe von stellvertretenden Ministern, Gouverneuren und ein Mitglied des 

Obersten Gerichtshofs, abervanders als in den Vorjahren keine Positionen auf 

Kabinettsebene. Schiitische Führer erklären weiterhin, dass der Anteil der von Schiiten 

besetzten offiziellen Positionen nicht ihrer Einschätzung der Demographie des Landes 

entspreche, was sie auf die Marginalisierung von Minderheitengruppen durch die Regierung 

und das Fehlen eines unterstützenden sozialen Umfelds zurückführen. Sunnitische Mitglieder 

des Ulema-Rates erklären jedoch weiterhin, dass Schiiten in der Regierung überrepräsentiert 

seien, basierend auf sunnitischen Schätzungen des Anteils der Schiiten an der Bevölkerung. 

Drei ismailitische Muslime waren Mitglieder des Parlaments, einer weniger als 2019, und der 

Staatsminister für Frieden, Sadat Mansoor Naderi, ist ebenfalls ein ismailitischer Muslim. 

Führer der ismailitischen Gemeinschaft berichten weiterhin von Bedenken über den, wie sie 

es nennen, Ausschluss von Ismailis aus anderen Positionen der politischen Autorität (USDOS 

12.5.2021).  

Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten 

in der Festlegung neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der 

schiitischen Muslime 25 bis 30% (AB 8.9.2020; vgl. USIP 14.6.2018, AA 2.9.2019). Des Weiteren 
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tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle und menschenrechtliche Kommissionen, welche 

aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften bestehen und von der 

Regierung unterstützt werden, um die interkonfessionelle Schlichtung zu fördern (USDOS 

12.5.2021). 

Anmerkung: Weiterführende Informationen zu Angriffen auf schiitische Glaubensstätten, 

Veranstaltungen und Moscheen können dem Kapitel „Sicherheitslage“ samt Unterkapiteln 

entnommen werden. Weiterführende Informationen zur mehrheitlich schiitischen 

Volksgruppe der Hazara finden sich im Kapitel „Ethnische Gruppen“ im Unterkapitel Hazara. 

Ethnische Gruppen 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 36 Mio. Menschen (NSIA 6.2020; vgl. 

CIA 16.02.2021). Zuverlässige statistische Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den 

verschiedenen Sprachen existieren nicht (STDOK 7.2016; vgl. CIA 16.02.2021). Schätzungen 

zufolge sind: 40 bis 42% Paschtunen, 27 bis 30% Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, 

ca. 4% Aimaken, 3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große 

Zahl an kleinen und kleinsten Völkern und Stämmen, die Sprachen aus unterschiedlichsten 

Sprachfamilien sprechen (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012, AA 16.07.2020). 

Art. 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den 

Völkerschaften der Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, 

Paschai, Nuristani, Aimak, Araber, Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen 

Völkerschaften. Das Wort ,Afghane‘ wird für jeden Staatsbürger der Nation Afghanistans 

verwendet“ (STDOK 7.2016). Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 

Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung 

(Art. 16) sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die 

Mehrheit der Bevölkerung (auch) eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, 

Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri (AA 02.09.2019). Es gibt keine Hinweise, dass 

bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die Teilnahme 

der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz beschweren sich unterschiedliche 

ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen 

sie eine Minderheit darstellen (USDOS 11.03.2020). 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird 

allerdings in der gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung 

und Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag bestehen fort und 

werden nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen verhindert (AA 16.07.2020). 
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Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten weiterhin in 

Konflikten und Tötungen (USDOS 11.03.2020). 

Hazara 

Letzte Änderung: 01.04.2021 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; 

vgl. MRG o.D.c.). Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das 

sich zwischen Kabul im Osten und Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales 

Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, Daikundi und den Westen der Provinz 

(Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, Samangan, Baghlan, 

Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen 

haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach 

Kabul, getrieben (STDOK 7.2016). 

Viele Hazara leben unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt Kabul, insbesondere 

in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri, Afshar und Kart-

e Mamurin (AAN 19.03.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches 

Erscheinungsbild (STDOK 7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten 

(STDOK 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als Jafari Schiiten (USDOS 10.06.2020). Eine 

Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des Hazaradjat lebt, ist ismailitisch 

(STDOK 7.2016). Ismailitische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, Hazara sind 

(GS 21.08.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen 

Afghanistans (USDOS 10.06.2020). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich 

grundsätzlich verbessert (AA 16.07.2020; vgl. FH 04.03.2020), und Hazara bekleiden 

inzwischen auch prominente Stellen in der Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch 

in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert (AA 16.07.2020). Hazara 

werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung gegen schiitische Hazara, 

basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung 

(illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und 

Inhaftierung (USDOS 11.03.2020). Nichtsdestotrotz genießt die traditionell marginalisierte 

schiitische muslimische Minderheit, zu der die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 

eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung an nationalen Institutionen (FH 

04.03.2020; vgl. WP 21.03.2018). 
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Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der 

Kernfamilie bzw. dem Clan (STDOK 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der dem Haushalt 

vorstehende Mann versterben, wird die Witwe Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn 

volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen Stammesstrukturen 

(STDOK 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, 

was im Gegensatz zu den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.03.2018). Berichten 

zufolge halten Angriffe durch den ISKP (Islamischer Staat Khorasan Provinz) und andere 

aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen - inklusive 

der schiitischen Hazara - an (USDOS 10.06.2020). 

Während des gesamten Jahres 2020 setzte der ISKP seine Angriffe auf schiitische 

Gemeinschaften, vorwiegend Hazara, fort. Am 6.3.2021 griffen Bewaffnete eine Zeremonie in 

Kabul an, an der hauptsächlich schiitische Hazara teilnahmen, und töteten 32 Personen. Am 

24.10.2021 tötete ein Selbstmordattentäter in einem Bildungszentrum in einem Hazara-

Viertel von Kabul 40 Personen und verwundete 72 weitere. Der ISKP bekannte sich dazu. Viele 

der Opfer waren zwischen 15 und 26 Jahre alt (USDOS 30.3.2021). Das von schiitischen Hazara 

bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die 

Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte 

verlautbart. Nach Angaben der schiitischen Gemeinschaft gab es trotz der Pläne keine 

Aufstockung der ANDSF-Kräfte; sie sagten jedoch, dass die Regierung Waffen direkt an die 

Wächter der schiitischen Moscheen in Gebieten verteilte (USDOS 12.5.2021). Angriffe werden 

auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten 

in Syrien durchgeführt (MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018). Im Mai 2021 explodierte eine 

Autobombe vor einer Mädchenschule in Dasht-e Barchi, wobei 58 Personen, darunter 

Schülerinnen, getötet und mehr als 100 verletzt wurden (AJ 9.5.2021; vgl. RFE/RL 9.5.2021, 

BBC 9.5.2021, NYT 9.5.2021, TN 8.5.2021). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise 

gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals 

Hazara (AREU 1.2018). 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und 

der Afghan National Police repräsentiert (BI 29.09.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, 

die der Hazara-Gemeinschaft angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten 

eingesetzt werden oder im Innenministerium an symbolische Positionen ohne Kompetenzen 

befördert werden (USDOS 11.03.2020). 
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Anmerkung: Ausführliche Informationen zu Angriffen auf schiitische Glaubensstätten sind 

dem Kapitel „Sicherheitslage“ zu entnehmen; ausführlichere Informationen zu den Hazara 

können dem Dossier der Staatendokumentation (7.2016) entnommen werden. Informationen 

zur religiösen Gruppe der Schiiten, die auch andere Volksgruppen umfasst, können dem 

Unterkapitel „Schiiten“ entnommen werden. 

Grundversorgung und Wirtschaft 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Trotz Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der 

afghanischen Regierung und kontinuierlicher Fortschritte belegte Afghanistan 2020 lediglich 

Platz 169 von 189 des Human Development Index (UNDP o.D.). Die afghanische Wirtschaft ist 

stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe und Teile 

des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). 

Jedoch konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen 

deutlich steigern (USIP 15.08.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich 

illegaler Aktivitäten), der 80 bis 90% der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und 

weitgehend das tatsächliche Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; 

vgl. ACCORD 07.12.2018). Lebensgrundlage für rund 80% der Bevölkerung ist die 

Landwirtschaft (FAO 23.11.2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der landwirtschaftliche 

Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). 45% 

aller Beschäftigen arbeiten im Agrarsektor, 20% sind im Dienstleistungsbereich tätig (STDOK 

10.2020; vgl. CSO 2018). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die 

Gewinne dieses Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu 

Fortschritten in den Bereichen Gesundheit und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische 

Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-

2013: 9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der damit 

einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden 

Sicherheitslage in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018; vgl. STDOK 10.2020). Im Jahr 2018 

betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame Wachstum wird auf zwei Faktoren 

zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 negative Auswirkungen auf 

die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer und 

Investoren. Das Wirtschaftswachstum konnte sich zuletzt aufgrund der besseren 
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Witterungsbedingungen für die Landwirtschaft erholen und lag 2019 laut Weltbank-

Schätzungen bei 2,9%. Für 2020 geht die Weltbank COVID-19-bedingt von einer Rezession (bis 

zu -8% BIP) aus (AA 16.07.2020; vgl. WB 4.2020). Eine Reihe von US-Wirtschafts- und 

Sozialentwicklungsprogrammen haben ihre Ziele für das Jahr 2020 aufgrund COVID-19-

bedingter Einschränkungen nicht erreicht (SIGAR 30.01.2021). 

Dürre und Überschwemmungen 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine 

ausgedehnte Zeit der Trockenheit. Diese hatte primär Auswirkungen auf den Agrarsektor mit 

Verlusten bei Viehbeständen (STDOK 10.2020; vgl. STDOK 21.07.2020, STDOK 13.06.2019, 

ACCORD 26.05.2020) und verschlechterte die Situation für die von Lebensmittelunsicherheit 

geprägte Bevölkerung weiter. Auch folgten schwerwiegende Auswirkungen auf die 

wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu Binnenflucht führte und es den 

Binnenvertriebenen mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu erholen sowie die 

Grundbedürfnisse selbständig zu decken (FAO 23.11.2018; vgl. AJ 12.08.2018). 

Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge 

Auswirkungen auf mehr als 120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 

2019 hatten insbesondere für die Bevölkerung in den Provinzen Balkh und Herat schlimme 

Auswirkungen (WHO 3.2019; vgl. STDOK 21.07.2020). Unter anderem waren von den 

Überschwemmungen auch Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre vertrieben worden 

waren (GN 06.03.2019). 

Günstige Wetterbedingungen während der Aussaat 2020 lassen eine weitere Erholung der 

Weizenproduktion von der Dürre 2018 erwarten. COVID-19-bedingte Sperrmaßnahmen 

hatten bisher nur begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, da sie in 

ländlichen Gebieten nicht durchgesetzt werden konnten (IOM 23.09.2020). 

Starke Regenfälle haben im Mai 2021 mehrere Provinzen Afghanistans, insbesondere Herat, 

heimgesucht und Sturzfluten und Überschwemmungen verursacht, die zu Todesopfern und 

Schäden führten. Die am stärksten betroffenen Provinzen sind Herat, Ghor, Maidan Wardak, 

Baghlan, Samangan, Khost, Bamyan, Daikundi und Badakhshan. Medienberichten zufolge sind 

in der Provinz Herat bis zu 37 Menschen ums Leben gekommen, Hunderte wurden vertrieben 

und mehr als 150 Häuser wurden zerstört (ECHO 5.5.2021; vgl. UNOCHA 11.5.2021). 405 

Familien wurden landesweit aus ihren Häusern vertrieben (BAMF 10.5.2021). 

Anmerkung: Weitere Informationen zu den Auswirkungen der COVID-19-Krise finden Sie im 

Kapitel „COVID-19“ 

Armut und Lebensmittelunsicherheit 
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Letzte Änderung: 11.06.2021 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 16.07.2020; AF 2018). Die 

Grundversorgung ist für große Teile der Bevölkerung eine tägliche Herausforderung, dies gilt 

in besonderem Maße für Rückkehrer. Diese bereits prekäre Lage hat sich seit März 2020 durch 

die COVID-19-Pandemie stetig weiter verschärft. Es wird erwartet, dass 2021 bis zu 18,4 Mio. 

Menschen (2020: 14 Mio. Menschen) auf humanitäre Hilfe angewiesen sein werden (UNGASC 

09.12.2020).  

In humanitären Geberkreisen wird von einer Armutsrate von 80% in Afghanistan 

ausgegangen. Auch die Weltbank prognostiziert einen weiteren Anstieg, da das 

Wirtschaftswachstum durch die hohen Geburtenraten absorbiert wird. Zusätzlich belastet die 

COVID-19-Krise mit einhergehender wirtschaftlicher Rezession die privaten Haushalte stark. 

Das Gefälle zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten bleibt eklatant. Außerhalb der 

Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende 

Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und Transport (AA 16.07.2020). Während in ländlichen 

Gebieten bis zu 60% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben (STDOK 10.2020; vgl. CSO 

2018), sind es in urbanen Gebieten rund 41,6% (NSIA 2019). 

Lebensmittelunsicherheit 

Laut einer IPC-Analyse [Anm.: Integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphasen] 

vom April 2021 hatten für den Zeitraum März bis Mai 2021 fast 11 Millionen Menschen in 

Afghanistan aufgrund von Konflikten, COVID-19, hohen Lebensmittelpreisen und 

grassierender Arbeitslosigkeit ein hohes Maß an akuter Ernährungsunsicherheit (IPC-Phase 3 

oder höher) zu erwarten. Zwischen Juni und November 2021 (Ernte- und Nacherntesaison) 

wird eine leichte Verbesserung der Ernährungssicherheit erwartet, wobei die Anzahl der 

Menschen in IPC-Phase 3 oder höher auf 9,5 Millionen sinkt, wobei 6,7 Millionen in IPC-Phase 

3 (Krise) und 2,7 Millionen in der IPC-Phase 4 (Notfall) sein werden (IPC 22.4.2021).  

Die COVID-19-Krise führte kurzfristig zu einem deutlichen Anstieg der akuten 

Ernährungsunsicherheit (USAID 12.01.2021; vgl. ICP 10.2020) und einem deutlichen Anstieg 

der Lebensmittelpreise (ICP 10.2020; vgl. IOM 18.03.2021). Die Preise scheinen seit April 2020, 

nach Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, Durchsetzung von Anti-

Preismanipulations-Regelungen und der Wiederöffnung der Grenzen für 

Lebensmittelimporte, wieder gesunken zu sein (IOM 18.03.2021). Nach Angaben des 

Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht lagen die Lebensmittelpreise 

auf den wichtigsten Märkten im Dezember 2020 weiterhin über dem Durchschnitt, was 

hauptsächlich auf höhere Preise für importierte Lebensmittel auf den Quellmärkten 
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zurückzuführen ist, insbesondere für Weizen in Kasachstan. Auf nationaler Ebene waren die 

Preise für Weizenmehl in Afghanistan von November bis Dezember 2020 stabil, allerdings auf 

einem Niveau, das 11% über dem des letzten Jahres und 27% über dem Dreijahresdurchschnitt 

lag (FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 18.03.2021). Die Preise der meisten Grundnahrungsmittel sind 

von März bis April 2021 auf den wichtigsten Märkten in Afghanistan leicht gesunken oder 

stabil geblieben (FEWS NET 5.2021). 

Die afghanischen Grenzen sind alle offen, was den normalen Handel mit Lebensmitteln 

erleichtert. Insgesamt werden in den kommenden Monaten zwar keine signifikanten 

zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit erwartet, aber die 

anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind in Afghanistan immer noch sichtbar. 

Insbesondere wird erwartet, dass die unterdurchschnittliche Anzahl von Wanderarbeitern im 

Iran zu unterdurchschnittlichen Überweisungen für ländliche und städtische Haushalte 

beitragen wird (FEWS NET 1.2021; vgl. IOM 18.03.2021). 

Die Situation der Ernährungssicherheit hat sich im Vergleich zu den letzten drei Jahren und im 

Vergleich zu den Prognosen aus früheren Analysen relativ verbessert. Die Verbesserung ist auf 

die geringeren Auswirkungen von COVID-19 als ursprünglich prognostiziert und die 

Aufstockung der humanitären Nahrungsmittelhilfe als Reaktion auf die COVID-19-Krise 

zurückzuführen. Eine erhebliche Aufstockung der humanitären Hilfe seit dem letzten Quartal 

2020 hat erheblich dazu beigetragen, die akute Ernährungsunsicherheit in der aktuellen 

Periode zu mildern, insbesondere in Provinzen, die in der vorherigen Analyse für die aktuelle 

Periode in Phase 4 prognostiziert wurden. Die Situation der Ernährungssicherheit ist jedoch 

nach wie vor besorgniserregend und wird sich in der mageren Jahreszeit 2021-2022 

voraussichtlich weiter verschlechtern (IPC 22.4.2021). 

Wohnungsmarkt und Lebenserhaltungskosten 

Letzte Änderung: 01.04.2021 

Die Miete für eine Wohnung im Stadtzentrum von Kabul liegt durchschnittlich zwischen 200 

USD und 350 USD im Monat. Für einen angemessenen Lebensstandard muss zudem mit 

durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von bis zu 350 USD pro Monat (Stand 2020) 

gerechnet werden (IOM 2020). Auch in Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur 

Miete zur Verfügung. Dies gilt auch für Rückkehrer. Die Höhe des Mietpreises für eine drei-

Zimmer-Wohnung in Mazar-e Sharif schwankt unter anderem je nach Lage zwischen 100 USD 

und 300 USD monatlich (STDOK 21.07.2020). Einer anderen Quelle zufolge liegen die Kosten 

für eine einfache Wohnung in Afghanistan ohne Heizung oder Komfort, aber mit Zugang zu 

fließendem Wasser, sporadisch verfügbarer Elektrizität, einer einfachen Toilette und einer 
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Möglichkeit zum Kochen zwischen 80 USD und 100 USD im Monat (Schwörer 30.11.2020). Es 

existieren auch andere Unterbringungsmöglichkeiten wie Hotels und Teehäuser, die etwa von 

Tagelöhnern zur Übernachtung genutzt werden (STDOK 21.07.2020). Auch eine Person, 

welche in Afghanistan über keine Familie oder Netzwerk verfügt, sollte in der Lage sein, dort 

Wohnraum zu finden - vorausgesetzt die Person verfügt über die notwendigen finanziellen 

Mittel (Schwörer 30.11.2020; vgl. STDOK 21.07.2020). Private Immobilienunternehmen in den 

Städten informieren über Mietpreise für Häuser und Wohnungen (IOM 2020). 

Wohnungszuschüsse für sozial Benachteiligte oder Mittellose existieren in Afghanistan nicht 

(IOM 2020). 

Allgemein lässt sich sagen, dass die COVID-19-Pandemie keine besonderen Auswirkungen auf 

die Miet- und Kaufpreise in Kabul hatte. Die Mieten sind nicht gestiegen, und aufgrund der 

momentanen wirtschaftlichen Unsicherheit sind die Kaufpreise von Häusern eher gesunken 

(Schwörer 30.11.2020). 

Betriebs- und Nebenkosten wie Wasser und Strom kosten in der Regel nicht mehr als 40 USD 

pro Monat. Abhängig vom Verbrauch können die Kosten allerdings höher liegen. Die Kosten 

in der Innenstadt Kabuls sind höher. In ländlichen Gebieten kann man mit mind. 50% weniger 

Kosten für die Miete und den Lebensunterhalt rechnen (IOM 2020). 

Rückkehrende können bis zu zwei Wochen im IOM Empfangszentrum Spinzar Hotel 

unterkommen. Die Kosten dafür betragen 1.425 AFN pro Nacht (IOM 2020). Viele Rückkehrer 

wohnen nach ihrer Ankunft übergangsweise in Teehäusern. Diese waren während des 

Lockdowns in Afghanistan im März 2020 vorübergehend geschlossen, sind jedoch aktuell 

wieder geöffnet (Schwörer 30.11.2020). 

Arbeitsmarkt 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt eine zentrale Herausforderung für Afghanistan (AA 

16.07.2020; vgl. STDOK 10.2020). Der Arbeitsmarkt ist durch eine niedrige Erwerbsquote, 

hohe Arbeitslosigkeit sowie Unterbeschäftigung und prekäre Arbeitsverhältnisse 

charakterisiert (STDOK 10.2020; vgl. Ahmend 2018; CSO 2018). 80% der afghanischen 

Arbeitskräfte befinden sich in „prekären Beschäftigungsverhältnissen“, mit hoher 

Arbeitsplatzunsicherheit und schlechten Arbeitsbedingungen (AAN 03.12.2020; vgl.: CSO 

2018). Schätzungsweise 16% der prekär Beschäftigten sind Tagelöhner, von denen sich eine 

unbestimmte Zahl an belebten Straßenkreuzungen der Stadt versammelt und nach Arbeit 

sucht, die, wenn sie gefunden wird, ihren Familien nur ein Leben von der Hand in den Mund 

ermöglicht (AAN 03.12.2020). Nach Angaben der Weltbank ist die Arbeitslosenquote 
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innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung in den letzten Jahren zwar gesunken, bleibt aber 

auf hohem Niveau und dürfte wegen der COVID-19-Pandemie wieder steigen (AA 16.07.2020; 

cf. IOM 18.03.2021) ebenso wie die Anzahl der prekär beschäftigten (AAN 03.12.2020), auch 

wenn es keine offiziellen Regierungsstatistiken über die Auswirkungen der Pandemie auf den 

Arbeitsmarkt gibt (IOM 23.09.2020). 

Schätzungen zufolge sind rund 67% der Bevölkerung unter 25 Jahren alt (NSIA 01.06.2020; vgl. 

STDOK 10.2020). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze 

geschaffen werden, um Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (STDOK 

4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während 

die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender Entwicklungsressourcen und 

mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können (WB 

8.2018; vgl. STDOK 10.2020, CSO 2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum 

und eingeschränktem Budget für öffentliche Ausgaben stellt dies eine gewaltige 

Herausforderung dar. Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 Mio. Afghan/innen arbeitslos - 

Frauen und Jugendliche haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. 

Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im städtischen 

und ländlichen Bereich (STDOK 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine 

Unterrepräsentation von Frauen und relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen 

gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an Selbstständigen und mithelfenden 

Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des Arbeitsmarktes hinweist, 

welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 08.06.2017). 

Im Rahmen einer Befragung von 15.012 Personen gaben rund 36% der befragten 

Erwerbstätigen an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (AF 2018). 

Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Ohne Netzwerke ist die 

Arbeitssuche schwierig (STDOK 21.07.2020; vgl. STDOK 13.06.2019, STDOK 4.2018). Bei 

Ausschreibung einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl 

an Bewerbungen, und durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss 

und Druck auf den Arbeitgeber ausgeübt (STDOK 13.06.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO 

durchgeführte Studie über die Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass 

Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke höher bewerten als formelle 

Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit Landinfo zufolge gibt es keine 

Hinweise, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (STDOK 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit (CSO 

2018; vgl. IOM 18.03.2021). Lediglich beratende Unterstützung wird vom Ministerium für 
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Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR angeboten. Auch Rückkehrende 

haben dazu Zugang - als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das 

Anmeldeverfahren sind das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR 

zuständig; Rückkehrende sollten ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, 

woraufhin sie informiert werden, inwiefern Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt 

zur Verfügung stehen. Unter Leitung des Bildungsministeriums bieten staatliche Schulen und 

private Berufsschulen Ausbildungen an (STDOK 4.2018). 

Laut dem Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF) hat die 

Regierung geplant, sich auf mehrere Sektoren zu konzentrieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. 

Insbesondere konzentriert sie sich auf umfassende Programme zur Entwicklung der 

Landwirtschaft und des Privatsektors. Laut ANPDF steigt und fällt das afghanische BIP mit der 

Leistung der Landwirtschaft, die für mindestens 40% der Bevölkerung Arbeitsplätze schafft 

und einen bedeutenden Anteil der aktuellen Exporte ausmacht (IOM 18.03.2021; vgl. GoIRA 

2021). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im 

wirtschaftlich abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. 

Haider/Kumar 2018): Die Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer 

großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze 

unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene Bezahlung bieten würden. 

Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges Bildungsniveau und 

Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 

Während Frauen am afghanischen Arbeitsmarkt eine nur untergeordnete Rolle spielen, stellen 

sie jedoch im Agrarsektor 33% und im Textilbereich 65% der Arbeitskräfte (STDOK 10.2020; 

vgl. CSO 2018). 

Ungelernte Arbeiter erwirtschaften ihr Einkommen als Tagelöhner, Straßenverkäufer oder 

durch das Betreiben kleiner Geschäfte. Der Durchschnittslohn für einen ungelernten Arbeiter 

ist unterschiedlich, für einen Tagelöhner beträgt er etwa 5 USD pro Tag (IOM 18.03.2021). 

Während der COVID-19-Pandemie ist die Situation für Tagelöhner sehr schwierig, da viele 

Wirtschaftszweige durch die Sperr- und Restriktionsmaßnahmen im Zusammenhang mit 

COVID-19 negativ beeinflusst wurden. Kleine und große Unternehmen boten in der Regel 

direkte Arbeitsmöglichkeiten für Tagelöhner (IOM 18.03.2021). 

Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Kabul 
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Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die 

wirtschaftlich aktive Bevölkerung in Beschäftigungsfeldern wie dem Handel, Dienstleistungen 

oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 08.06.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil an 

Lohnarbeitern, während Selbständigkeit im Vergleich zu den ländlichen Gebieten 

Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 10.04.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in 

Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch die öffentliche Verwaltung (CSO 

08.06.2017). Die Gehälter sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, 

insbesondere für diejenigen, welche für ausländische Organisationen arbeiten. Kabul ist das 

wichtigste Handels- und Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres 

Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern 

pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche Produkte zu handeln 

oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.04.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten 

Anteil an Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem 

geringeren Anteil an Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten 

(Arbeits-) Möglichkeiten für Junge existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten 

ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in Kabul am größten (49,6%) (CSO 

08.06.2019). 

Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu 

den „bessergestellten“ und „sichereren Provinzen“ Afghanistans und weist historisch im 

Vergleich mit anderen Teilen des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute 

Bedingungen auf (STDOK 13.06.2019). Aufgrund der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil 

der Personen im erwerbsfähigen Alter in Herat - wie auch in anderen afghanischen Städten - 

vergleichsweise klein. Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von ihnen abhängigen 

Personen versorgen. Hinzu kommt, dass Herat als Hotspot für Tagelöhner gilt (AAN 

03.12.2020) - die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in Herat sind Tagelöhner, welche 

Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 

02.04.2015). Die Verbreitung von Tagelohnarbeit ist zum Teil eine Folge der massiven 

Bevölkerungsbewegungen - insbesondere des Zustroms von Zehntausenden von Menschen, 

die vor allem durch den Konflikt zwischen 2012 und 2019 vertrieben wurden. Diese 

Bevölkerungsbewegungen, insbesondere von Binnenflüchtlingen, haben die Provinz Herat, 

vor allem ihre Hauptstadt Herat-Stadt, zu einem zunehmend schwierigen Lebens- und 

Arbeitsraum gemacht (AAN 03.12.2020) 
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Die Herater Wirtschaft bietet seit Langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den 

Import und Export von Waren mit dem benachbarten Iran (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019, 

WB/NSIA 9.2018), wie auch Bergbau und Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen 

und mittelständischen Unternehmen (KMUs) ist insbesondere im Handwerksbereich und in 

der Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GoIRA 2015; vgl. EASO 4.2019). Manche 

alten Handwerksberufe (Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung von Stickereien) 

haben es geschafft zu überleben, während sich auch bestimmte moderne Industrien 

entwickelt haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung). Die Arbeitsplätze sind 

allerdings von der volatilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von 

Geschäftsleuten oder deren Angehörigen durch kriminelle Netzwerke, im stillen 

Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden Stromknappheit bzw. -ausfälle, 

Schwierigkeiten, mit iranischen oder anderen ausländischen Importen zu konkurrieren, und 

eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2018). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif und die Provinz Balkh sind historisch betrachtet das wirtschaftliche und 

politische Zentrum der Nordregion Afghanistans. Mazar-e Sharif profitierte dabei von seiner 

geografischen Lage, einer vergleichsweise effektiven Verwaltung und einer relativ guten 

Sicherheitslage (STDOK 21.07.2020; vgl. GoIRA 2015). Mazar-e Sharif gilt als Industriezentrum 

mit großen Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, 

welche Kunsthandwerk und Teppiche anbieten (GoIRA 2015). Balkh ist landwirtschaftlich eine 

der produktivsten Regionen Afghanistans wobei Landwirtschaft und Viehzucht die Distrikte 

der Provinz dominieren (STDOK 21.07.2020; vgl. MIC 2018). Die Arbeitsmarktsituation ist auch 

in Mazar-e Sharif eine der größten Herausforderungen. Auf Stellenausschreibungen melden 

sich innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr viele Bewerber, und ohne Kontakte ist es schwer, 

einen Arbeitsplatz zu finden. In den Distrikten ist die Anzahl der Arbeitslosen hoch. Die 

meisten Arbeitssuchenden begeben sich nach Mazar-e Sharif, um Arbeit zu finden (STDOK 

21.07.2020). 

In Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohnungen zur Verfügung. Auch eine Person, die in 

Mazar-e Sharif keine Familie hat, sollte in der Lage sein, dort Wohnraum zu finden, wenn 

finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Des Weiteren gibt es in Mazar-e Sharif eine Anzahl 

von Hotels sowie Gast- oder Teehäusern, welche unter anderem von Tagelöhnern zur 

Übernachtung benutzt werden (STDOK 21.07.2020). 

Anmerkung: Informationen zu den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die Wirtschaft 

und Versorgungslage finden sich im Kapitel „COVID-19“. 
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Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt, und Afghanen rechnen in der Regel 

nicht mit Unterstützung durch öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und 

kompensieren den schwachen staatlichen Apparat. Das gilt besonders für ländliche Gebiete, 

wo die Regierung in einigen Gebieten völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die Netzwerke 

- und nicht der Staat - von kritischer Bedeutung für die Sicherheit, den Schutz, die 

Unterstützung und Betreuung schutzbedürftiger Menschen (STDOK 4.2018). 

Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und 

Gesundheitsleistungen, darüberhinaus sind keine Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 

2018; vgl. EC 18.05.2019). Es gibt kein Sozialversicherungs- oder Pensionssystem, von einigen 

Ausnahmen abgesehen (z.B. Armee und Polizei) (SEM 20.06.2017; vgl. BDA 18.12.2018). Es 

gibt kein öffentliches Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an privaten 

Krankenversicherungen existiert, jedoch sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen 

Bevölkerung zu hoch (BDA 18.12.2018). 

Ein Pensionssystem ist nur im öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der zu 

pensionierende Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf ein Bankkonto überwiesen. 

Die Pension eines Regierungsbeamten kann von seinen Familienmitgliedern geerbt werden 

(STDOK 4.2018). Berichten zufolge arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines 

Pensionssystems im Privatsektor (IWPR 06.07.2018). Private Unternehmen können für ihre 

Angestellten Pensionskonten einführen, müssen das aber nicht. Manche Arbeitgeber zahlen 

ihren Angestellten Abfertigungen, welche die Angestellten sich nach einem gewissen Zeitraum 

ausbezahlen lassen können (STDOK 4.2018). Die weitgehende Informalität der afghanischen 

Wirtschaft bedeutet, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte nicht in den Genuss von Pensionen 

oder Sozialbeihilfen kommt (ILO 5.2012). Die International Labour Organization (ILO) 

berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der afghanischen Bevölkerung im pensionsfähigen Alter 

eine Pension erhielten (ILO 2017). 

Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle 

Unterstützung im Falle von Invalidität aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie 

auch Witwenpensionen und Zulagen bei Armut oder im Fall von Arbeitslosigkeit (BDA 

18.12.2018). 

Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für 

einzelne Gruppen, wie zum Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und 
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Kriegsverwundete, oder Lebensmittelhilfe für von Dürre betroffene Personen, jedoch keine 

groß angelegten Programme zur Bekämpfung von Armut (STDOK 13.06.2019). 

Unterstützungsprogramm - das Citizens‘ Charter Afghanistan Project (CCAP) 

Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 

18.01.2018) wurde im Jahr 2016 das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. 

Es zielt darauf ab, die Armut in teilnehmenden Gemeinschaften zu reduzieren und den 

Lebensstandard zu verbessern, indem die Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch 

Community Development Councils (CDCs) gestärkt werden. Das CCAP soll 

Entwicklungsprojekte verschiedener Ministerien umsetzen und zu einem größeren Nutzen für 

die betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016; vgl. ARTF o.D. WB 06.12.2019, AAN 

31.05.2020). Das CCAP ist das erste interministerielle und sektorübergreifende 

Prioritätenprogramm, in dem Ministerien im Rahmen eines strukturierten Ansatzes 

gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses 

Projekt involviert: MRRD (Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry 

of Education), MoPH (Ministry of Public Health) und MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation 

& Livestock) (ARTF o.D.). 

Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Mio. Menschen den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser zu ermöglichen, die Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, 

Bildung, ländliche Straßen und Elektrizität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der Bürger 

mit der Regierung und das Vertrauen in selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable 

Personen - Frauen, Binnenvertriebene, behinderte und arme Menschen - besser integriert 

werden (WB 10.10.2016; vgl. AAN 31.05.2020). Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Mio. 

Afghanen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). Es wird jedoch berichtet, dass die 

Aktivitäten des Projektes in einigen Gemeinden hinter dem Zeitplan zurückbleiben, weil das 

MRRD (Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung) keinen Zugang hat oder 

unterbesetzt ist. NGO-Mitarbeiter berichten außerdem, dass sie 10% der finanziellen Mittel 

als Steuer an die Taliban abgeben mussten (AAN 31.05.2020). 

Im Rahmen des CCAP wurden auch Sensibilisierungskampagnen betreffend COVID-19 in 

ländlichen Gebieten durchgeführt. Bis Juni 2020 wurden Treffen mit Ratsmitgliedern und 

Mullahs in etwa 12.000 Gemeinden in 124 Distrikten in ganz Afghanistan abgehalten (WB 

28.06.2020). 

Anmerkung: Weitergehende Informationen zum Gesundheitssystem Afghanistans befinden 

sich im Kapitel „Medizinische Versorgung“. 

Bank- und Finanzwesen 
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Letzte Änderung: 01.04.2021 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen entstehen im Finanzsektor in 

Afghanistan schnell mehr und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen 

Angebote der Zentralbank gehen mit steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist 

mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird 

dabei nach Folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), zwei Passfotos und 1.000 bis 5.000 

AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im 

Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder 

The First Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, die Hawala genannt 

wird. Dieses System, das auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig 

und günstig. Spezielle Dokumente sind nicht notwendig, und der Geldtransfer ist weltweit 

möglich. Hawala wird von den unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: 

Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat transferieren wollen, große Unternehmen und 

Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen (WKO 2.2017; vgl. WB 2003, 

FA 07.09.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, 

z.B. 10.000 Euro, und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die 

das Geld bekommen soll, das Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls 

seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann die Person B einfach zu ihrem Hawaladar 

(M) gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, z.B. in Afghani, 

ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine 

Summe von Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis 

zwölf Stunden. Sind Sender und Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die 

Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, 

hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, der Transaktionssumme, 

der Vertrauensposition zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der 

Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen in Afghanistan von der 

Hauptstadt Kabul aus, weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber 

nicht nur Überweisungen an, sondern eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-

finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und internationalen Märkten. Beispiele für das 

finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, Tradefinance oder die 



- 57 - 

Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 

Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

Medizinische Versorgung 

Letzte Änderung: 01.04.2021 

Seit 2002 hat sich die medizinische Versorgung in Afghanistan stark verbessert, dennoch bleibt 

sie im regionalen Vergleich zurück (AA 16.07.2020). In einem Bericht aus dem Jahr 2018 

kommt die Weltbank zu dem Schluss, dass sich die Gesundheitsversorgung in Afghanistan im 

Zeitraum 2004-2010 deutlich verbessert hat, während sich die Verbesserungen im Zeitraum 

2011-2016 langsamer fortsetzten (EASO 8.2020b; vgl. UKHO 12.2020). 

Im Jahr 2003 richtete das Gesundheitsministerium ein standardisiertes Basispaket an 

Gesundheitsdiensten (Basic Package of Healthcare Services, BPHS) ein, um die medizinische 

Grundversorgung und den gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsdiensten für die gesamte 

Bevölkerung Afghanistans sicherzustellen. Die Umsetzung des BPHS wurde an 

Nichtregierungsorganisationen (NGO) vergeben, die in allen Provinzen Afghanistans - mit 

Ausnahme von drei Provinzen, in denen das MoPH das BPHS direkt umsetzte - medizinisches 

Personal ausbildeten und grundlegende Gesundheitsdienste anboten. Im Jahr 2005 

erweiterte das MoPH das Programm durch die Einführung des Essential Package of Hospital 

Services (EPHS). Das EPHS ist ein standardisiertes Paket von Krankenhausleistungen für jede 

Ebene von Krankenhäusern im öffentlichen Sektor (MedCOI 5.2019). 

Bislang werden BPHS und EPHS vom MoPH reguliert und an 40 nationale und internationale 

NGOs in 31 Provinzen ausgelagert. In den verbleibenden drei Provinzen Afghanistans stellt das 

MoPH das BPHS über eine Contracting-In-Initiative mit dem Titel „Strengthening Mechanism“ 

direkt bereit (MedCOI 5.2019; vgl. GaH 2016). 

Vor allem in den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit gab es deutliche Verbesserungen 

(AA 16.07.2020). Trotz der im Entwicklungsländervergleich relativ hohen Ausgaben für 

Gesundheit ist die Gesundheitsversorgung im ganzen Land sowohl in den von den Taliban als 

auch in den von der Regierung beeinflussten Gebieten generell schlecht. Zum Beispiel gibt es 

in Afghanistan 2,3 Ärzte und fünf Krankenschwestern und Hebammen pro 10.000 Menschen, 

verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 13 bzw. 20 (USIP 4.2020). 

Der Konflikt, COVID-19 und unzureichende Investitionen in die Infrastruktur treiben den 

Gesundheitsbedarf an und verhindern, dass die betroffenen Menschen rechtzeitig sichere, 

ausreichend ausgestattete Gesundheitseinrichtungen und -dienste erhalten (UNOCHA 

19.12.2020; vgl. EASO 8.2020b, Schwörer 30.11.2020). Gleichzeitig haben der aktive Konflikt 

und gezielte Angriffe der Konfliktparteien auf Gesundheitseinrichtungen und -personal zur 
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periodischen, verlängerten oder dauerhaften Schließung wichtiger Gesundheitseinrichtungen 

geführt, wovon in den ersten zehn Monaten des Jahres 2020 bis zu 1,2 Mio. Menschen in 

mindestens 17 Provinzen betroffen waren (UNOCHA 19.12.2020). 

Die Lebenserwartung ist in Afghanistan von 50 Jahren im Jahr 1990 auf 64 im Jahr 2018 

gestiegen (WB o.D.a.; vgl. WHO 4.2018). Im Jahr 2018 gab es 3.135 funktionierende 

medizinische Institutionen in ganz Afghanistan, und 87% der Bevölkerung wohnten nicht 

weiter als zwei Stunden von einer solchen Einrichtung entfernt (WHO 12.2018). Vor allem in 

den Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen Verbesserungen (AA 

16.07.2020). Eine weitere Quelle spricht von 641 Krankenhäusern bzw. 

Gesundheitseinrichtungen in Afghanistan, wobei 181 davon öffentliche und 460 private 

Krankenhäuser sind. Die genaue Anzahl der Gesundheitseinrichtungen in den einzelnen 

Provinzen ist nicht bekannt (RA KBL 20.10.2020) 

90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan wird nicht direkt vom Staat erbracht, 

sondern von nationalen und internationalen NGOs, die unter Vertrag genommen werden (AA 

16.07.2020). Durch dieses Vertragssystem wird die primäre, sekundäre und tertiäre 

Gesundheitsversorgung bereitgestellt, Primärversorgungsleistungen auf Gemeinde- oder 

Dorfebene, Sekundärversorgungsleistungen auf Distriktebene und 

Tertiärversorgungsleistungen auf Provinz- und nationaler Ebene (MedCOI 5.2019). Es mangelt 

jedoch an Investitionen in die medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken ist 

schlecht. Während es in den Städten ein ausreichendes Netz von Krankenhäusern und Kliniken 

gibt, ist es für viele Afghanen schwierig, in ländlichen Gebieten eine Klinik oder ein 

Krankenhaus zu erreichen. Nach Berichten von UNOCHA haben rund zehn Mio. Menschen in 

Afghanistan nur eingeschränkten oder gar keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung 

(AA 16.07.2020). Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, die den Zustand der öffentlichen 

Gesundheitseinrichtungen untersuchte, wiesen viele Gesundheitszentren im ganzen Land 

immer noch große Mängel auf, darunter bauliche und wartungsbedingte Probleme, schlechte 

Hygiene- und Sanitärbedingungen, wobei ein Viertel der Einrichtungen nicht über Toiletten 

verfügte, vier von zehn Gesundheitseinrichtungen kein Trinkwassersystem hatten und eine 

von fünf Einrichtungen keinen Strom hatte. Es gab nicht genügend Krankenwagen, und viele 

Gesundheitseinrichtungen berichteten über einen Mangel an medizinischer Ausrüstung und 

Material (IWA 8.2017). 

Insbesondere die COVID-19-Pandemie offenbarte die Unterfinanzierung und 

Unterentwicklung des öffentlichen Gesundheitssystems, das akute Defizite in der Prävention 

(Schutzausrüstung), Diagnose (Tests) und medizinischen Versorgung der Kranken aufweist. 

Die Verfügbarkeit und Qualität der Basisversorgung ist durch den Mangel an gut ausgebildeten 
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Ärzten und Assistenten (insbesondere Hebammen), den Mangel an Medikamenten, 

schlechtes Management und schlechte Infrastruktur eingeschränkt. Darüber hinaus herrscht 

in der Bevölkerung ein starkes Misstrauen gegenüber der staatlich finanzierten medizinischen 

Versorgung. Die Qualität der Kliniken ist sehr unterschiedlich. Es gibt praktisch keine 

Qualitätskontrollen (AA 16.07.2020; vgl. WHO 8.2020). 

Neben dem öffentlichen Gesundheitssystem gibt es auch einen weitverbreiteten, aber teuren 

privaten Sektor. Trotz dieser höheren Kosten wird berichtet, dass über 60% der Afghanen 

private Gesundheitszentren als Hauptansprechpartner für Gesundheitsdienstleistungen 

nutzen. Vor allem Afghanen, die außerhalb der großen Städte leben, bevorzugen die private 

Gesundheitsversorgung wegen ihrer wahrgenommenen Qualität und Sicherheit, auch wenn 

die dort erhaltene Versorgung möglicherweise nicht von besserer Qualität ist als in 

öffentlichen Einrichtungen (MedCOI 5.2019). Die Kosten für Diagnose und Behandlung 

variieren dort sehr stark und müssen von den Patienten selbst getragen werden (AA 

16.07.2020), was den privaten Sektor sehr vielfältig macht mit einer uneinheitlichen Qualität 

der Leistungen, die oft unzureichend sind oder nicht dem Standard entsprechen (MedCOI 

5.2019). 

In einem MoU (Memorandum of Understanding) zwischen dem Gesundheitsministerium und 

drei indischen Privatunternehmen wurde am 16.06.2020 der Bau von zwei 

Gesundheitszentren und einer Pharmafabrik in Afghanistan im Wert von 12,5 Mio. USD 

vereinbart. Außerdem wurden im vergangenen Jahr Vereinbarungen über den Bau eines 

Gesundheitszentrums in Kabul und 53 Gesundheitszentren in den Provinzen Kandahar und 

Helmand unterzeichnet. Darüber hinaus hat Aga Khan Health Services (AKHS) als Teilprojekt 

im Rahmen des nationalen Projekts (SEHATMANDI) im Februar 2019 bis Juni 2021 das 

Management von Gesundheitseinrichtungen in den Provinzen Bamyan und Badakhshan auf 

Basis einer leistungsbezogenen Bezahlung übernommen. Im Januar 2019 erhielt das 

Schwedische Komitee für Afghanistan (SCA) den neuen SEHATMANDI-Vertrag zur Umsetzung 

der Interventionen Basic Package of Health Services (BPHS) und Essential Package of Health 

Services (EPHS) in der Provinz Wardak, Afghanistan bis zum 30.06.2021 (RA KBL 20.10.2020). 

Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsdienste (AA 

16.07.2020; vgl. UNOCHA 07.03.2021, UNOCHA 19.12.2020, IKRK 17.06.2020). Trotz des 

erhöhten Drucks und Bedarfs an ihren Dienstleistungen werden Gesundheitseinrichtungen 

und -mitarbeiter weiterhin durch Angriffe sowie Einschüchterungsversuche von 

Konfliktparteien geschädigt, wodurch die Fähigkeit des Systems, den Bedarf zu decken, 

untergraben wird. Seit Beginn der Pandemie gab es direkte Angriffe auf Krankenhäuser, 
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Entführungen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Akte der Einschüchterung, 

Belästigung und Einmischung, Plünderungen von medizinischen Vorräten sowie indirekte 

Schäden durch den anhaltenden bewaffneten Konflikt (UNOCHA 19.12.2020; vgl. IKRK 

17.06.2020). Das direkte Anvisieren von Gesundheitseinrichtungen und Personal führt nicht 

nur zu unmittelbaren Todesfällen und Verletzungen, sondern zwingt viele Krankenhäuser 

dazu, lebenswichtige medizinische Leistungen auszusetzen oder ganz zu schließen (MSF 

3.2020; vgl. UNOCHA 07.03.2021). 

Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen bzw. Beschränkungen des Zugang zu 

Gesundheitseinrichtungen setzen sich im Jahr 2021 fort (UNOCHA 7.3.2021). UNAMA 

verifizierte zwischen 1.1.2020 und 31.12.2020 90 Angriffe, welche die Gesundhietsversorgung 

beeinträchtigten. Ein Anstieg um 20% im Vergleich zu 2019. Diese Vorfälle umfassen sowohl 

direkte Angriffe oder Drohungen gegen Gesundheitseinrichtungen und Personal, als auch 

wahllose Angriffe, die zu zufälligen Schäden an Gesundheitseinrichtungen und geschütztem 

Personal führen. Ein Trend aus dem Jahr 2019 setzte sich 2020 fort, indem die Taliban eine 

Reihe von Gesundheitszentren bedrohten und medizinisches Personal entführten, um sie zu 

verschiedenen Handlungen zu zwingen, wie z. B. sich mit ihnen zu koordinieren, ihre Kämpfer 

medizinisch zu versorgen, Medikamente und Einrichtungen zu übergeben, Sondersteuern zu 

zahlen oder ihre Dienste an einen anderen Ort zu verlagern. Die Taliban bedrohten das Jahr 

2020 hindurch Gesundheitszentren. So erzwangen die Taliban beispielsweise am 11.11.2020 

in der Provinz Badakhshan die Schließung von 17 Gesundheitszentren in sechs Distrikten 

(UNAMA 2.2021a). In der Provinz Samangan sind seit dem 4.11.2020 22 

Gesundheitseinrichtungen geschlossen geblieben, was die Bereitstellung von Gesundheits- 

und Ernährungsdiensten in der Provinz behindert. (UNOCHA 7.3.2021). 

COVID-19 

Die COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf die Bereitstellung und Nutzung grundlegender 

Gesundheitsdienste in Afghanistan ausgewirkt, und zwar aufgrund von COVID-19-bedingten 

Bewegungseinschränkungen, des Mangels an medizinischem Material und persönlicher 

Schutzausrüstung sowie der Abneigung der Gemeinschaft, Gesundheitseinrichtungen 

aufzusuchen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Überweisungen ging von April bis 

Juni 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019 um fast 25% zurück, während die Zahl der 

chirurgischen Eingriffe laut WHO um etwa 33% sank. Darüberhinaus ging die Rate der 

Routineimpfungen für Frauen und Kinder unter zwei Jahren im Laufe des Jahres zurück. 

Infolgedessen geht die WHO davon aus, dass die Sterblichkeit durch behandelbare und durch 

Impfung vermeidbare Gesundheitszustände im Jahr 2021 ansteigen könnte (USAID 

12.01.2021). 
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Laut einer vom afghanischen Gesundheitsministerium (Afghan MoPH) durchgeführten 

Umfrage hatten mit Juli 2020 35% der Menschen in Afghanistan seit März 2020 Anzeichen und 

Symptome von COVID-19 (IOM 23.09.2020). Die Infektionen steigen weiter an, und bis zum 

17.03.2021 wurden der WHO 56.016 bestätigte Fälle von COVID-19 mit 2.460 Todesfällen 

gemeldet (IOM 18.03.2021; WHO 17.03.2021), wobei die tatsächliche Zahl der positiven Fälle 

um ein Vielfaches höher eingeschätzt wird. Bis zum 10.03.2021 wurden insgesamt 34.743 

Impfstoffdosen verabreicht (IOM 18.03.2021). 

Einige der Regional- und Provinzkrankenhäuser in den Großstädten wurden im Hinblick auf 

COVID-19 mit Test- und Quarantäneeinrichtungen ausgestattet. Menschen mit Anzeichen von 

COVID-19 werden getestet und die schwer Erkrankten im Krankenhaus in Behandlung 

genommen. Die Kapazität solcher Krankenhäuser ist jedoch aufgrund fehlender Ausrüstung 

begrenzt. In den anderen Provinzen schicken die Gesundheitszentren, die nicht über 

entsprechende Einrichtungen verfügen, die Testproben in die Hauptstadt und geben die 

Ergebnisse nach sechs bis zehn Tagen bekannt. Im Großteil der Krankenhäuser werden nur 

grundlegende Anweisungen und Maßnahmen empfohlen, es gibt keine zwingenden 

Vorschriften, und selbst die Infizierten erfahren nur grundlegende und normale Behandlung 

(RA KBL 20.10.2020). 

Anmerkung: Weitere Informationen zu Lage betreffend COVID-19 finden sich im Kapitel 

„COVID-19“. 

Zugang zur medizinischen Versorgung 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten 

Eine begrenzte Anzahl von staatlichen Krankenhäusern in Afghanistan bietet kostenlose 

medizinische Versorgung an. Voraussetzung für die kostenlose Behandlung ist der Nachweis 

der afghanischen Staatsbürgerschaft durch einen Personalausweis oder eine Tazkira. Alle 

Bürger haben dort Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten (STDOK 4.2018). 

Allerdings gibt es manchmal einen Mangel an Medikamenten. Daher werden die Patienten an 

private Apotheken verwiesen, um verschiedene Medikamente selbst zu kaufen (IOM 2018), 

oder sie werden gebeten, für medizinische Leistungen, Labortests und stationäre 

Behandlungen zu zahlen. Medikamente können auf jedem afghanischen Markt gekauft 

werden, und die Preise variieren je nach Marke und Qualität des Produkts. Die Kosten für 

Medikamente in staatlichen Krankenhäusern unterscheiden sich von den lokalen 

Marktpreisen. Private Krankenhäuser befinden sich meist in größeren Städten wie Kabul, 

Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar (STDOK 4.2018; vgl. AA 16.07.2020), und die 
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medizinische Ausstattung ist oft veraltet oder nicht vorhanden. Es wird von schlechten 

hygienischen Bedingungen in öffentlichen Krankenhäusern berichtet (MedoCOI 5.2019) und 

von Ärzten, die nur wenige Stunden im Krankenhaus anwesend sind, weil sie ihre eigenen 

privaten Praxen haben (MedCOI 5.2019). Nach Daten aus dem Jahr 2017 waren 76% der in 

Afghanistan getätigten Gesundheitsausgaben sogenannte „out-of-pocket“- Zahlungen der 

Patienten (WB n.d.b). Die Qualität und Kosten der Kliniken variiert stark, es gibt praktisch 

keine Qualitätskontrollen. Eine Unterbringung von Patienten ist nur möglich, wenn sie durch 

Familienangehörige oder Bekannte mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln 

versorgt werden. Viele Afghanen suchen, wenn möglich, privat geführte Krankenhäuser und 

Kliniken auf (AA 16.07.2020). 

In den großen Städten und auf Provinzebene ist die medizinische Versorgung gewährleistet, 

aber auf Distrikt- und Dorfebene sind die Einrichtungen oft weniger gut ausgestattet, und es 

kann schwierig sein, Spezialisten zu finden. In vielen Fällen arbeiten Krankenschwestern 

anstelle von Ärzten, um die Grundversorgung zu gewährleisten und komplizierte Fälle an 

Krankenhäuser in der Provinz zu überweisen. Operationen können in der Regel nur auf 

Provinzebene oder höher durchgeführt werden; auf Distriktebene sind nur Erste Hilfe und 

kleinere Operationen möglich. Dies gilt nicht für das ganze Land, allerdings können Distrikte 

mit guter Sicherheitslage meist mehr und bessere Leistungen anbieten als in unsicheren 

Gebieten (IOM 2018; vgl. BDA 18.12.2018). 

Die Haupthindernisse für den Zugang zur Gesundheitsversorgung in Afghanistan sind 

demnach die hohen Behandlungskosten, der Mangel an Ärztinnen, die großen Entfernungen 

zu den Gesundheitseinrichtungen und eine unzureichende Anzahl an medizinischem Personal 

in den ländlichen Gebieten, Korruption und Abwesenheit des Gesundheitspersonals sowie 

Sicherheitsgründe (MedCOI 5.2019; vgl. EASO). 

In privaten Krankenhäusern ist die Ausstattung besser, es gibt mehr medizinisches Personal, 

und die Ärzte sind erfahrener als in öffentlichen Einrichtungen, wobei das Hauptproblem die 

mangelnde Zugänglichkeit für den armen Teil der Bevölkerung ist (MedCOI 5.2019). 

Viele Staatsangehörige - die es sich leisten können - gehen zur medizinischen Behandlung ins 

Ausland nach Pakistan oder in die Türkei - auch für kleinere Eingriffe (AJ 25.05.2019; vgl. Geo 

TV o.J., MedCOI 5.2019, BDA 18.12.2018). In Pakistan zum Beispiel ist dies zumindest für die 

Mittelschicht vergleichsweise einfach und erschwinglich (BDA 18.12.2018). 

Zugang zu Medikamenten 

Sowohl die Quantität als auch die Qualität von essenziellen Medikamenten sind eine große 

Herausforderung für das afghanische Gesundheitssystem. Da es keine nationale 
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Regulierungsbehörde gibt, sind Medikamente, Impfstoffe, biologische Mittel, Labormittel und 

medizinische Geräte nicht ordnungsgemäß reguliert, was die Gesetzgebung und die 

Durchsetzung von Gesetzen fast unmöglich macht. Die Funktion der Regulierungsbehörde ist 

auf verschiedene Regierungsstellen aufgeteilt, darunter die Generaldirektion für 

pharmazeutische Angelegenheiten, das Labor für Qualitätskontrolle und die Abteilung für 

Gesundheitsgesetzgebung. Traditionelle Medizin ist weit verbreitet, da sie weniger teuer und 

leichter zugänglich ist (WHO 2016). 

Im Jahr 2017 startete das MoPH eine zwölfwöchige Kampagne gegen gefälschte und 

minderwertige Medizin. Die Lizenzen von mehr als 900 lokalen und ausländischen 

pharmazeutischen Importunternehmen wurden ausgesetzt, während 100 Tonnen 

abgelaufene, gefälschte und minderwertige Medikamente in Apotheken beschlagnahmt 

wurden. Die Sicherheitslage beeinträchtigt die Lieferung und Verfügbarkeit von 

lebensrettenden Medikamenten zusätzlich durch die Unzugänglichkeit der Straßen (MedCOI 

5.2019). 

Die Essential Medicines List of Afghanistan (EML) (MoPH 2014) enthält Medikamente, die für 

den Einsatz im BPHS und EPHS empfohlen werden. Laut einem UN-Bericht aus dem Jahr 2017 

kann es jedoch aufgrund der unsicheren und unzugänglichen öffentlichen Straßen zu 

Engpässen bei Medikamenten und medizinischen Geräten kommen. Auf allen Ebenen des 

Gesundheitssystems kann es zu Engpässen bei lebensrettenden Medikamenten kommen, 

selbst in Überweisungskrankenhäusern (MedCOI 5.2019). 

Die Patienten müssen für alle Medikamente bezahlen, außer für Medikamente in der 

Primärversorgung, die in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen kostenlos sind. Für 

bestimmte Arten von Medikamenten ist ein Rezept erforderlich. Obwohl es in Afghanistan 

viele Apotheken gibt, sind Medikamente nur in städtischen Gebieten leicht zugänglich, da es 

dort viele private Apotheken gibt. In ländlichen Gebieten ist dies weniger der Fall (MedCOI 

5.2019). Auf den afghanischen Märkten sind mittlerweile alle Arten von Medikamenten 

erhältlich, aber die Kosten variieren je nach Qualität, Firmennamen und Hersteller. Die 

Qualität dieser Medikamente ist oft gering; die Medikamente sind abgelaufen oder wurden 

unter schlechten Bedingungen transportiert (BAMF 2016). 

Medizinische Versorgungseinrichtungen in Afghanistan (Kabul, Herat, Balkh...) 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Kabul 

Das Rahman Mina Hospital im Kabuler Bezirk Kart-e-Naw (Police District (PD) 8) wurde 

renoviert. Das Krankenhaus versorgt rund 130.000 Personen in seiner Umgebung und verfügt 
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über 30 Betten. Pro Tag wird es von rund 900 Patienten besucht. Das staatliche Jamhoriat 

Hospital in Kabul verfügt über eine Kapazität von 350 Betten (RA KBL 20.10.2020) 

Der größte Teil der Notfallmedizin in Kabul wird von der italienischen NGO Emergency 

angeboten. Emergency führt spezialisierte Notfallbehandlungen durch, welche die staatlichen 

allgemeinmedizinischen Einrichtungen nicht anbieten können, und behandelt sowohl die 

lokale Bevölkerung als auch Patienten, welche von außerhalb Kabuls kommen (Emergency 

o.D.; vgl. WHO 4.2018). Mit 20.10.2020 ist die NGO immer noch aktiv (RA KBL 20.10.2020). 

Herat 

Das Jebrael-Gesundheitszentrum im Nordwesten der Stadt Herat bietet für rund 60.000 

Menschen im dicht besiedelten Gebiet mit durchschnittlich 300 Besuchern pro Tag 

grundlegende Gesundheitsdienste an, von denen die meisten die Impf- und allgemeinen 

ambulanten Einheiten aufsuchen (WB 01.11.2016). Laut dem Provinzdirektor für Gesundheit 

in Herat verfügte die Stadt im April 2017 über 65 private Gesundheitskliniken (TN 07.04.2017), 

unter anderem das staatliche Herat Regional Hospital (RA KBL 20.10.2020). Die Anwohner von 

Herat beklagen jedoch, dass „viele private Gesundheitszentren die Gesundheitsversorgung in 

ein Unternehmen umgewandelt haben“. Auch wird die geringe Qualität der Medikamente, 

fehlende Behandlungsmöglichkeiten und die Fähigkeit der Ärzte, Krankheiten richtig zu 

diagnostizieren, kritisiert. Infolgedessen entscheidet sich eine Reihe von Heratis für eine 

Behandlung im Ausland (TN 07.04.2017). 

Mazar-e Sharif 

In der Stadt Mazar-e Sharif gibt es zwischen 10 und 15 Krankenhäuser; dazu zählen sowohl 

private als auch öffentliche Anstalten. In Mazar-e Sharif existieren mehr private als öffentliche 

Krankenhäuser. Private Krankenhäuser sind sehr teuer; jede Nacht ist kostenpflichtig. 

Zusätzlich existieren etwa 30-50 medizinische Gesundheitskliniken; 20% dieser 

Gesundheitskliniken finanzieren sich selbst, während 80% öffentlich finanziert sind (STDOK 

4.2018). 

Das Regionalkrankenhaus Balkh ist die tragende Säule medizinischer Dienstleistungen in 

Nordafghanistan; selbst aus angrenzenden Provinzen werden Patienten in dieses Krankenhaus 

überwiesen. Anstelle des durch einen Brand zerstörten Hauptgebäude des 

Regionalkrankenhauses Balkh im Zentrum von Mazar-e Sharif wurde ein neuer 

Gebäudekomplex mit 360 Betten, 21 Intensivpflegeplätzen, sieben Operationssälen und 

Einrichtungen für Notaufnahme, Röntgen- und Labordiagnostik sowie telemedizinische 

Ausrüstung errichtet. Zusätzlich kommt dem Krankenhaus als akademisches Lehrkrankenhaus 

mit einer angeschlossenen Krankenpflege- und Hebammenschule eine Schlüsselrolle bei der 
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Ausbildung des medizinischen und pflegerischen Nachwuchses zu. Die Universität Freiburg 

(Deutschland) und die Mashhad Universität (Iran) sind Ausbildungspartner dieses 

Krankenhauses (STDOK 4.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020). Balkh gehörte bei einer Erhebung von 

2016/2017 zu den Provinzen mit dem höchsten Anteil an Frauen, welche einen Zugang zu 

Gesundheitseinrichtungen haben (CSO 2018). 

Weitere Beispiele für staatliche Krankenhäuser im Hinblick auf die Anzahl der Betten in 

anderen Provinzen: 

• Nangarhar: General Hospital of Public Health (550 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 

• Kandahar: Mirwais Nika Hospital (350 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 

• Helmand: Bast Hospital (250 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 

• Bamiyan: Bamiyan Central Hospital (140 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 

• Parwan: Parwan 100 Beds Public Hospital (100 Betten) (RA KBL 20.10.2020) 

Es folgt eine Liste einiger Kontaktdaten staatlicher Krankenhäuser: 

• Ali Abad Krankenhaus: Kart-e Sakhi, Jamal Mina, Kabul University Road, Kabul, Tel.: +93 

(0)20 2510 355 (RA KBL 20.10.2020) 

• Antani Krankenhaus für Infektionskrankheiten: Salang Watt, District 2, Kabul, Tel.: +93 

(0)20 2201 372 (LN o.D.; vgl., RA KBL 20.10.2020) 

• Ataturk Kinderkrankenhaus: Behild Aliabaad (in der Nähe von der Kabul University), 

District 3, Kabul, Tel.: +93 (0)75 2001893 / +93 (0)20 250 0312 (LN o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• Indira Ghandi Children Hospital: Wazir Akbar Khan, Kabul. Tel.: 020-230-2282 (IOM 

2018; AT 17.09.2015, RA KBL 20.10.2020 

• Istiqlal/Esteqlal Krankenhaus: District 6, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2500674 (LN o.D.; vgl. 

RA KBL 20.10.2020) 

• Ibne Sina Notfallkrankenhaus: Pull Artal, District 1, Kabul, Tel.: +93 (0)202100359 (LN 

o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• Jamhoriat Krankenhaus: Former Ministry of Interior Road, Sidarat Square, District 2, 

Kabul Tel: +93 (0)20 220 1373/1375 (RA KBL 20.10.2020) 

• Karte Sae Mental Hospital: Karte sae Serahi Allaudding, PD-6, Tel.: +93(0)20 2500342 

(RA KBL 20.10.2020) 

• Malalai Maternity Hospital: Malalai Watt, Shahre Naw, Kabul, Tel.: +93(0)20 2201 377 

(LN o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 
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• Noor Eye Krankenhaus: Cinema Pamir, Kabul, Tel.: +93 (0)20 2100 446 (LN o.D.; vgl. 

IAM o.D., RA KBL 20.10.2020) 

• Rabia-i-Balki Maternity Hospital: Frosh Gah, District 2, Kabul, Tel.: +93(0)20 2104508, 

+93(0)799321007 (RA KBL 20.10.2020) 

• Wazir Akbar Khan Krankenhaus: Wazir Akbar Khan, Kabul, Tel.: ++93(0)20 230 1360 

(RA KBL 20.10.2020) 

• Herat Regionalkrankenhaus: Khaja Ali Movafaq Rd, Herat (PAJ 03.08.2017; vgl. RA KBL 

20.10.2020) 

• Mirwais Nika Krankenhaus in Kandahar, Tel.: +93 (0)79 146 4237 (ICRC 28.01.2018; vgl. 

ICRC 03.02.2017, RA KBL 20.10.2020) 

Es gibt zahlreiche private Kliniken, die auf verschiedene medizinische Fachbereiche 

spezialisiert sind. Es folgt eine Liste einiger Kontaktdaten privater Gesundheitseinrichtungen: 

• Amiri Krankenhaus: Red Crescent, 5th Phase, Qragha Road, Kabul, Tel.: +93 (0)20 256 

3555 (IOM 05.02.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• Sayed Jamaluding Psychiatric Hospital, Khoshal Mina section 1, Tel.: 93 799 128,737 

(IOM 2018; vgl. IOM 2019, RA KBL 20.10.2020) 

• Shfakhanh Maljoy Frdos/Ferdows: Chahr Qala-e-Chahardihi Road, Kabul, Tel.: +93 

(0)70 017 3124 (Cybo o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• Khair Khwa Medical Complex: Qala Najar Ha, Kabul, Tel.: +93 (0)72 988 0850 (KMC o.D.; 

vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• DK - German Medical Diagnostic Center: Ansari Square, 3d Street, Shahr-e Nau, Kabul, 

Tel.: +93 (0)70 606 0141 (MK o.D.; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

• French Medical Institute for Mothers and Children: Hinter der Kabul University, 

Aliabad, Kabul, Tel.: +93(0)79 107 0000 (RA KBL 20.10.2020) 

• Loqmah Hakim: Bagh-e Azadi Ave, Herat, Tel.: +93(0)799 40 4000 (RA KBL 20.10.2020) 

• Alemi Krankenhaus: Mazar-e Sharif (STDOK 4.2018; vgl. RA KBL 20.10.2020) 

Rückkehr 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

In den letzten zehn Jahren sind Millionen von Migranten und Flüchtlingen nach Afghanistan 

zurückgekehrt. Während der Großteil der Rückkehrer aus den Nachbarländern Iran und 

Pakistan kommt, sinken die Anerkennungsquoten für Afghanen im Asylbereich in der 
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Europäischen Union, und die Zahl derer, die freiwillig, unterstützt und zwangsweise nach 

Afghanistan zurückkehren, nimmt zu (MMC 1.2019). Die schnelle Ausbreitung des COVID-19 

Virus in Afghanistan hat starke Auswirkungen auf die Vulnerablen unter der afghanischen 

Bevölkerung, einschließlich der Rückkehrer, da sie nur begrenzten Zugang zu grundlegenden 

Dienstleistungen, insbesondere zur Gesundheitsversorgung, haben und zudem aufgrund der 

landesweiten Abriegelung Einkommens- und Existenzverluste hinnehmen müssen (IOM 

07.05.2020). 

IOM (Internationale Organisation für Migration) verzeichnete im Jahr 2020 die bisher größte 

Rückkehr von undokumentierten afghanischen Migranten (MENAFN 15.02.2021). Von den 

mehr als 865.700 Afghanen, die im Jahr 2020 nach Afghanistan zurückkehrten, kamen etwa 

859.000 aus dem Iran und schätzungsweise 6.700 aus Pakistan (USAID 12.01.2021; vgl. TNH 

26.01.2021). Im gesamten Jahr 2018 kehrten, im Vergleich dazu, aus den beiden Ländern 

insgesamt 805.850 Personen nach Afghanistan zurück (IOM 05.01.2019, vgl. AA 16.07.2020). 

Die freiwillige Rückkehr nach Afghanistan ist aktuell (Stand 19.03.2021) über den Luftweg 

möglich. Es gibt internationale Flüge nach Kabul, Mazar-e Sharif und Kandahar (IOM 

18.03.2021; vgl. F 24 19.03.2021). Es sei darauf hingewiesen, dass diese Flugverbindungen 

unzuverlässig sind - in Zeiten einer Pandemie können Flüge gestrichen oder verschoben 

werden (IOM 18.03.2021). 

Seit 12.08.2020 ist der Grenzübergang Spin Boldak an der pakistanischen Grenze sieben Tage 

in der Woche für Fußgänger und Lastkraftwagen geöffnet (UNHCR 12.09.2020). Der 

pakistanische Grenzübergang in Torkham ist montags und dienstags für Rückkehrbewegungen 

nach Afghanistan und zusätzlich am Samstag für undokumentierte Rückkehrer und andere 

Fußgänger geöffnet (UNHCR 12.09.2020). 

Die Wiedervereinigung mit der Familie wird meist zu Beginn von Rückkehrern als positiv 

empfunden und ist von großer Wichtigkeit im Hinblick auf eine erfolgreiche Reintegration 

(MMC 1.2019; vgl. IOM KBL 30.04.2020, Reach 10.2017). Ohne familiäre Netzwerke kann es 

sehr schwer sein, sich selbst zu erhalten, da in Afghanistan vieles von sozialen Netzwerken 

abhängig ist. Eine Person ohne familiäres Netzwerk ist jedoch die Ausnahme, und einige 

wenige Personen verfügen über keine Familienmitglieder in Afghanistan, da diese entweder 

in den Iran, nach Pakistan oder weiter nach Europa migrierten (IOM KBL 30.04.2020; vgl. 

Seefar 7.2018). Der Reintegrationsprozess der Rückkehrer ist oft durch einen schlechten 

psychosozialen Zustand charakterisiert. Viele Rückkehrer sind weniger selbsterhaltungsfähig 

als die meisten anderen Afghanen. Rückkehrerinnen sind von diesen Problemen im 

Besonderen betroffen (MMC 1.2019). Aufgrund der Sicherheitslage ist es Rückkehrern nicht 

immer möglich, in ihre Heimatorte zurückzukehren (VIDC 1.2021). 



- 68 - 

„Erfolglosen“ Rückkehrern aus Europa haftet oft das Stigma des „Versagens“ an. 

Wirtschaftlich befinden sich viele der Rückkehrer in einer schlechteren Situation als vor ihrer 

Flucht nach Europa (VIDC 1.2021; cf. Seefar 7.2018), was durch die aktuelle Situation im 

Hinblick auf die COVID-19-Pandemie noch verschlimmert wird (VIDC 1.2021). Rückkehrer 

drückten ihr Bedauern und ihre Scham über die Rückkehr aus, die sie als eine vertane Chance 

betrachteten, bei der Geld und Zeit verschwendet wurden (Seefar 7.2018; vgl. VIDC 1.2021, 

MMC 1.2019). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle 

Rückkehrer die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende 

Überprüfung stattfindet, können Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene Unterstützungsformen in Anspruch nehmen 

(STDOK 4.2018; vgl. STDOK 14.07.2020, IOM AUT 23.01.2020, VIDC 1.2021). Für Rückkehrer 

leisten UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei der Anschlussunterstützung ist 

die Transition von humanitärer Hilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit nicht immer 

lückenlos. Wegen der hohen Fluktuation im Land und der notwendigen Zeit der 

Hilfsorganisationen, sich darauf einzustellen, ist Hilfe nicht immer sofort dort verfügbar, wo 

Rückkehrer sich niederlassen. UNHCR beklagt zudem, dass sich viele Rückkehrer in Gebieten 

befinden, die für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (AA 

16.07.2020). 

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich (VIDC 

1.2021; vgl. IOM KBL 30.04.2020, MMC 1.2019, Reach 10.2017). Der Großteil der nach 

Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk (STDOK 

13.06.2019, IOM KBL 30.04.2020), auf das in der Regel zurückgegriffen wird. Wegen der 

schlechten wirtschaftlichen Lage der ohnehin großen Familienverbände und individueller 

Faktoren ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert 

(STDOK 13.06.2019). Neben der Familie als zentrale Stütze der afghanischen Gesellschaft 

kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der Clan und die 

lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen 

beruflichen Netzwerken (Kollegen, Mitstudierende etc.) sowie politische Netzwerke usw. Die 

unterschiedlichen Netzwerke haben verschiedene Aufgaben und unterschiedliche Einflüsse - 

auch unterscheidet sich die Rolle der Netzwerke zwischen den ländlichen und städtischen 

Gebieten. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. So sind manche 

Rückkehrer auf soziale Netzwerke angewiesen, wenn es ihnen nicht möglich ist, auf das 

familiäre Netz zurückzugreifen. Ein Mangel an Netzwerken stellt eine der größten 

Herausforderungen für Rückkehrer dar, was möglicherweise zu einem neuerlichen Verlassen 
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des Landes führen könnte. Die Rolle sozialer Netzwerke - der Familie, der Freunde und der 

Bekannten - ist für junge Rückkehrer besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in 

Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann 

die Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen in Afghanistan in Anspruch 

genommen werden (STDOK 4.2018; vgl. VIDC 1.2021). 

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern 

gelebt haben und zum Teil dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. 

Offensichtlich sind sprachliche Barrieren, von denen vor allem Rückkehrer aus dem Iran 

betroffen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder Dari (die afghanische 

Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Zudem können fehlende Vertrautheit mit 

kulturellen Besonderheiten und sozialen Normen die Integration und Existenzgründung 

erschweren. Das Bestehen sozialer und familiärer Netzwerke am Ankunftsort nimmt auch 

hierbei eine zentrale Rolle ein. Über diese können die genannten Integrationshemmnisse 

abgefedert werden, indem die erforderlichen Fähigkeiten etwa im Umgang mit lokalen 

Behörden sowie sozial erwünschtes Verhalten vermittelt werden und für die 

Vertrauenswürdigkeit der Rückkehrer gebürgt wird (AA 16.07.2020). UNHCR verzeichnete 

jedoch nicht viele Fälle von Diskriminierung afghanischer Rückkehrer aus dem Iran und 

Pakistan aufgrund ihres Status als Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen Bevölkerung 

besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan großteils auf ethnischen und 

religiösen Faktoren sowie auf dem Konflikt (STDOK 13.06.2019). 

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen 

Gesellschaft häufig misstrauisch wahrgenommen. Dem deutschen Auswärtigen Amt sind 

jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in 

Europa Opfer von Gewalttaten wurden (AA 16.07.2020) und auch IOM Kabul sind keine 

solchen Vorkommnisse bekannt (IOM KBL 30.04.2020). Andere Quellen geben jedoch an, dass 

es zu tätlichen Angriffen auf Rückkehrer gekommen sein soll (STDOK 10.2020; vgl Seefar 

7.2018), wobei dies auch im Zusammenhang mit einem fehlenden Netzwerk vor Ort gesehen 

wird (Seefar 7.2018). UNHCR berichtet von Fällen zwangsrückgeführter Personen aus Europa, 

die von religiösen Extremisten bezichtigt werden, verwestlicht zu sein; viele werden der 

Spionage verdächtigt. Auch glaubt man, Rückkehrer aus Europa wären reich (STDOK 

13.06.2019; vgl. VIDC 1.2021) und sie würden die Gastgebergemeinschaft ausnutzen. Wenn 

ein Rückkehrer mit im Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen zurückkommt, stehen 

ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen 

Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen kann (STDOK 13.06.2019). 
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Haben die Rückkehrer lange Zeit im Ausland gelebt oder haben sie zusammen mit der 

gesamten Familie Afghanistan verlassen, ist es wahrscheinlich, dass lokale Netzwerke nicht 

mehr existieren oder der Zugang zu diesen erheblich eingeschränkt ist. Dies kann die 

Reintegration stark erschweren. Der Mangel an Arbeitsplätzen stellt für den Großteil der 

Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland 

angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der Arbeitsplatzsuche spielen (VIDC 1.2021; 

vgl. STDOK 13.06.2019, STDOK 4.2018). Der Zugang zum Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von 

lokalen Netzwerken ab (VIDC 1.2021; vgl. AA 16.07.2020, IOM KBL 30.04.2020, STDOK 

10.2020). Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären 

Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen 

Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung, 

vulnerable Personen einschließlich Rückkehrer aus Pakistan und dem Iran zu unterstützen, 

bleibt begrenzt und ist weiterhin von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft abhängig 

(USDOS 11.03.2020). Moscheen unterstützen in der Regel nur besonders vulnerable Personen 

und für eine begrenzte Zeit. Für Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind und 

keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation problematisch. Deshalb versuchen sie in 

der Regel, so bald wie möglich wieder in den Iran zurückzukehren (STDOK 13.06.2019). 

Viele afghanische Rückkehrer werden de facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 

Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte 

zurückzukehren (UNOCHA 12.2018). Trotz offenem Werben der afghanischen Regierung für 

Rückkehr sind essenzielle Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in den grenznahen 

Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.01.2018). Viele Rückkehrer leben 

in informellen Siedlungen, selbst gebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die 

meisten Rückkehrer im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von 

fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 

12.2018). 

Viele afghanische Rückkehrer werden de facto IDPs, weil die Konfliktsituation sowie das 

Fehlen an gemeinschaftlichen Netzwerken sie daran hindert, in ihre Heimatorte 

zurückzukehren (UNOCHA 12.2018). Trotz offenem Werben der afghanischen Regierung für 

Rückkehr sind essenzielleDienstleistungen wie Bildung und Gesundheit in den grenznahen 

Provinzen nicht auf einen Massenzuzug vorbereitet (AAN 31.1.2018). Viele Rückkehrer leben 

in informellen Siedlungen, selbst gebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die 

meisten Rückkehrer im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von 

fehlenden Möglichkeiten zum Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (UNOCHA 

12.2018). 
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Eine Reihe verschiedener Organisationen ist für Rückkehrer und Binnenvertriebene (IDP) in 

Afghanistan zuständig (STDOK 4.2018). Rückkehrer/innen erhalten Unterstützung von der 

afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 

Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Es gibt keine 

dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer (STDOK 4.2018; vgl. Asylos 8.2017). 

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Neue politische Rahmenbedingungen für Rückkehrer und IDPs sehen bei der Reintegration 

unter anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung als einen Ansatz der „whole of 

community“ vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen zugutekommen, 

sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen 

sehen eine Grundstücksvergabe vor, jedoch gilt dieses System als anfällig für Korruption und 

Missmanagement. Es ist nicht bekannt, wie viele Rückkehrer aus Europa Grundstücke von der 

afghanischen Regierung erhalten haben und zu welchen Bedingungen (STDOK 4.2018). 

Die Regierung Afghanistans bemüht sich gemeinsam mit internationalen Unterstützern, Land 

an Rückkehrer zu vergeben. Gemäß dem 2005 verabschiedeten Land Allocation Scheme (LAS) 

sollten Rückkehrer und IDPs Baugrundstücke erhalten. Die bedürftigsten Fälle sollten prioritär 

behandelt werden (Kandiwal 9.2018; vgl. UNHCR 3.2020). Jedoch fanden mehrere Studien 

Probleme bezüglich Korruption und fehlender Transparenz im Vergabeprozess (Kandiwal 

9.2018; vgl. UNAMA 3.2015, AAN 29.03.2016, WB/UNHCR 20.09.2017). Um den Prozess der 

Landzuweisung zu beginnen, müssen die Rückkehrer einen Antrag in ihrer Heimatprovinz 

stellen. Wenn dort kein staatliches Land zur Vergabe zur Verfügung steht, muss der Antrag in 

einer Nachbarprovinz gestellt werden. Danach muss bewiesen werden, dass der Antragsteller 

bzw. die nächste Familie tatsächlich kein Land besitzt. Dies geschieht aufgrund persönlicher 

Einschätzung eines Verbindungsmannes und nicht aufgrund von Dokumenten. Hier ist 

Korruption ein Problem. Je einflussreicher ein Antragsteller ist, desto schneller bekommt er 

Land zugewiesen (Kandiwal 9.2018). Des Weiteren wurden ein fehlender Zugang zu 

Infrastruktur und Dienstleistungen wie auch eine weite Entfernung der Parzellen von 

Erwerbsmöglichkeiten kritisiert. IDPs und Rückkehrer ohne Dokumente sind von der Vergabe 

von Land ausgeschlossen (IDMC/NRC 2.2014; vgl. Kandiwal 9.2018). 

Laut einem Bericht von Medico International und der Afghanistan Human Rights and 

Democracy Organization (AHRDO) vom November 2019 hat die afghanische Regierung nichts 

unternommen, um die Missstände der aus Europa nach Afghanistan rückgeführten Personen 

zu beseitigen. Es wird berichtet, dass Beamte einige der Rückgeführten am Flughafen 

schikaniert hätten (SFH 26.3.2021; vgl. AHRDO 11.2019) oder die Ausstellung einer Tazkira 

verweigert wurde, was mit dem Aufenthalt in Europa begründet wurde (SFH 26.3.2021). 
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Berichten zufolge gibt es sehr wenig Sympathie für Rückkehrer. Dies äussere sich oft in 

Unhöflichkeit und Beleidigungen seitens der Behörden, aber auch in der mangelnden 

Bereitschaft, auf die Ansprüche oder Anliegen der Rückkehrenden einzugehen (SFH 26.3.2021; 

vgl. Asylos 8.2017). 

Die afghanische Regierung hat 2017 mit der Umsetzung des Aktionsplans für Flüchtlinge und 

Binnenflüchtlinge begonnen. Ein neues, transparenteres Verfahren zur Landvergabe an 

Rückkehrer läuft als Pilotvorhaben an, kann aber noch nicht flächendeckend umgesetzt 

werden. Erste Landstücke wurden identifiziert, die Registrierung von Begünstigten hat 

begonnen (AA 16.07.2020). 

Unterstützung durch IOM 

Letzte Änderung: 11.06.2021 

Die internationale Organisation für Migration (IOM - International Organization for Migration) 

unterstützt mit diversen Projekten die freiwillige Rückkehr und Reintegration von Rückkehrern 

nach Afghanistan. In Bezug auf die Art und Höhe der Unterstützungsleistung muss zwischen 

unterstützter freiwilliger und zwangsweiser Rückkehr unterschieden werden (STDOK 

14.07.2020; vgl. IOM AUT 23.01.2020, STDOK 13.06.2019, STDOK 4.2018). Im Rahmen der 

unterstützten freiwilligen Rückkehr kann Unterstützung entweder nur für die Rückkehr (Reise) 

oder nach erfolgreicher Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt auch bei der 

Wiedereingliederung geleistet werden (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 23.01.2020). 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. 

Aufgrund des stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige 

Länder tatsächlich möglich. Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei 

Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien Schwechat an (STDOK 14.07.2020). 

Anmerkungen: Informationen von IOM zufolge sind lOM-Rückkehrprojekte mit Stand 

18.03.2021 auch weiterhin in Afghanistan operativ, können aber aufgrund der COVID-19-

Pandemie kurzfristigen Änderungen unterworfen sein (IOM 18.03.2021). 

Mit 01.01.2020 startete das durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der 

Europäischen Union und das österreichische Bundesministerium für Inneres kofinanzierte 

Reintegrationsprojekt RESTART III. Im Unterschied zu den beiden Vorprojekten RESTART und 

RESTART II steht dieses Projekt ausschließlich Rückkehrern aus Afghanistan zur Verfügung. 

RESTART III ist wie das Vorgängerprojekt auf drei Jahre, nämlich bis 31.12.2022 ausgerichtet 

und verfügt über eine Kapazität von 400 Personen. Für alle diese 400 Personen ist neben 

Beratung und Information - in Österreich sowie in Afghanistan - sowohl die 

Bargeldunterstützung in der Höhe von 500 Euro wie auch die Unterstützung durch 



- 73 - 

Sachleistungen in der Höhe von 2.800 Euro geplant (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 

23.01.2020, VIDC 1.2021). 

Die Teilnahme am Reintegrationsprojekt von IOM ist an einige (organisatorische) 

Voraussetzungen gebunden. So stellen Interessenten an einer unterstützten freiwilligen 

Rückkehr zunächst einen entsprechenden Antrag bei einer der österreichischen 

Rückkehrberatungseinrichtungen - dem VMÖ (Verein Menschenrechte Österreich) oder der 

Caritas bzw. in Kärnten auch beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die jeweilige 

Rückkehrberatungsorganisation prüft dann basierend auf einem Kriterienkatalog des 

Innenministeriums, ob die Anforderungen für die Teilnahme durch die Antragsteller erfüllt 

werden. Für Reintegrationsprojekte ist durch das Innenministerium festgelegt, dass nur 

Personen an dem Projekt teilnehmen können, die einen dreimonatigen Aufenthalt in 

Österreich vorweisen können. Es wird hier jedoch auf mögliche Ausnahmen hingewiesen, wie 

zum Beispiel bei Personen, die im Rahmen der Dublin-Regelung nach Österreich rücküberstellt 

werden. Des Weiteren sieht die Regelung des Innenministeriums vor, dass nur eine Person 

pro Kernfamilie die Unterstützungsleistungen erhalten kann (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 

23.01.2020). Im Anschluss unterstützt die jeweilige Rückkehrberatungseinrichtung den 

Interessenten beim Antrag auf Kostenübernahme für die freiwillige Rückkehr. Wenn die 

Teilnahme an dem Reintegrationsprojekt ebenso gewünscht ist, so ist ein zusätzlicher Antrag 

auf Bewilligung des Reintegrationsprojektes zu stellen. Kommt es in weiterer Folge zu einer 

Zustimmung des Antrags seitens des Innenministeriums, wird ab diesem Zeitpunkt IOM 

involviert (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 23.01.2020). 

Es besteht auch die Möglichkeit, jederzeit einen Antrag auf freiwillige Rückkehr zu stellen, 

auch ohne Teilnahme an dem Projekt. Eine Mitarbeiterin von IOM Österreich weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass es hier keine Trennung zwischen freiwilligen und 

unterstützten Rückkehrern gibt. Grundsätzlich spricht man von unterstützter freiwilliger 

Rückkehr und zusätzlich gibt es die Reintegrationsunterstützung bei Projektteilnahme (IOM 

AUT 23.01.2020; vgl. STDOK 14.07.2020). 

Neben Beratung und Vorabinformationen ist IOM für die Flugbuchung verantwortlich und 

unterstützt die Projektteilnehmer auch bei den Abflugmodalitäten. Flüge gehen in der Regel 

nach Kabul, können auf Wunsch jedoch auch direkt nach Mazar-e Sharif gehen [Anmerkung.: 

unter Umgehung von Kabul]. Die Reise nach Herat beispielsweise findet in der Regel auf dem 

Luftweg über Kabul statt (IOM KBL 26.11.2018). Die österreichischen Mitarbeiter unterstützen 

die Projektteilnehmer beim Einchecken, der Sicherheitskontrolle und der Passkontrolle und 

begleiten sie bis zum Abflug-Terminal (STDOK 14.07.2020). Teilnehmer am 

Reintegrationsprojekt RESTART III von IOM landen in der Regel (zunächst) in der afghanischen 
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Hauptstadt Kabul. Dort werden sie von den örtlichen IOM-Mitarbeitern direkt nach Verlassen 

des Flugzeuges empfangen und bei den Ein- bzw. Weiterreiseformalitäten unterstützt. An den 

Flughäfen anderer Städte wie Mazar-e-Sharif, Kandahar oder Herat gibt es keine derartige 

Ausnahmeregelung (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM KBL 26.11.2018; IOM AUT 23.01.2020). 

RESTART sowie die Folgeprojekte RESTART II und RESTART III unterscheiden sich nur minimal 

voneinander. So ist beispielsweise die Höhe der Barzahlung und auch die Unterstützung durch 

Sachleistungen gleichgeblieben, wobei im ersten RESTART Projekt und in der ersten Hälfte von 

RESTART II nur 2.500 Euro in Sachleistung investiert wurden und die restlichen 300 Euro für 

Wohnbedürfnisse, Kinderbetreuung oder zusätzlich für Bildung zur Verfügung standen. Dies 

wurde im Verlauf von RESTART II geändert, und es ist nun auch in RESTART III der Fall, sodass 

die gesamte Summe für eine einkommensgenerierende Tätigkeit verwendet werden kann 

(STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 23.01.2020). 

Derzeit kann die Unterstützung durch IOM am Flughafen in Kabul, im IOM-Hauptbüro in Kabul 

sowie in den sieben Unterbüros (einschließlich Herat und Mazar-e Sharif) geleistet werden. 

Das IOM-Personal befindet sich teilweise im Homeoffice, aber die Rückkehrer können die 

IOM-Büros aufsuchen. Dies kann sich jedoch je nach Entwicklung von COVID-19 jederzeit 

ändern. Die Rückkehrer werden immer noch ermutigt, ihre Besuche in den IOM-Büros zu 

minimieren und stattdessen Beratung über das Telefon oder andere verfügbare Online-Tools 

zu suchen. Die Unterstützung bei der Reintegration wurde an die bestehenden 

Einschränkungen angepasst, z.B. wird virtuelle Beratung sowohl in Österreich als auch in 

Afghanistan angeboten, die Rückerstattung von Sachleistungen ist möglich, die Teilnehmer 

werden ermutigt, ein Bankkonto zu eröffnen, um Bargeld und Reintegrations-Sachleistungen 

zu erleichtern (IOM 18.03.2021). Zur raschen Eröffnung eines Bankkontos muss ein gültiges 

Identitätsdokument (z.B.: Tazkira) vorgelegt und verschiedene Formulare (je nach Bank oder 

Vertretern der jeweiligen Communities) ausgefüllt und unterzeichnet werden. 

Überweisungen innerhalb derselben Bank können in wenigen Minuten durchgeführt werden. 

Bei anderen Banken kann die Überweisung mehrere Tage in Anspruch nehmen. Ein Bankkonto 

kann von allen Personen, auch jenen, die keine persönlichen Kontakte in Afghanistan haben, 

eröffnet werden (IOM AUT 10.2020). 

Mit Stand 18.03.2021 wurden bereits 105 Teilnahmen im Rahmen des Restart III Projektes 

akzeptiert, und 86 Personen sind im Zuge des Projektes freiwillig nach Afghanistan 

zurückgekehrt (IOM 18.03.2021). Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmern, 

welche sich noch in Österreich befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet 

Beratung/Information über virtuelle Kommunikationswege an (IOM AUT 18.05.2020). Bis zum 

18.03.2021 haben 58 RESTART III-Projektteilnehmer ihre Reintegrationspläne und die 
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dazugehörigen Unterlagen bei IOM eingereicht, und 42 Rückkehrer haben zumindest einen 

Teil ihrer Wiedereingliederungshilfe (die, wie bereits erwähnt, üblicherweise in zwei Tranchen 

geleistet wird) bereits erhalten (IOM 18.03.2021). 

IOM-RADA 

IOM hat mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union das Projekt „RADA“ 

(Reintegration Assistance and Development in Afghanistan) entwickelt (STDOK 14.07.2020; 

vgl. IOM 05.11.2019). 

Innerhalb dieses Projektes gibt es eine kleine Komponente (PARA - Post Arrival Reception 

Assistance), die sich speziell an zwangsweise rückgeführte Personen wendet. Der 

Leistungsumfang ist stark limitiert und nicht mit einer Reintegrationsunterstützung 

vergleichbar. Die Unterstützung umfasst einen kurzen medical check (unmittelbare 

medizinische Bedürfnisse) und die Auszahlung einer Bargeldunterstützung in der Höhe von 

12.500 Afghani (rund 140 EUR) zur Deckung unmittelbarer, dringender Bedürfnisse 

(temporäre Unterkunft, Weiterreise, etc.). Diese ist jedoch nur für Rückkehrer zugänglich, die 

über den internationalen Flughafen von Kabul reisen (STDOK 14.07.2020; vgl. IOM AUT 

23.01.2020, IOM 18.03.2021). 

Anmerkung: Weitere Informationen zur Unterstützung von Rückkehrern durch IOM können 

der Analyse Herat 2019 und dem FFM-Bericht Afghanistan 2018 sowie der Analyse zum IOM- 

Reintegrationsprojekt Restart III vom 14.07.2020 entnommen werden. 

Kurzinformation der Staatendokumentation vom 19.07.2021 

Sicherheitslage und Gebietskontrolle durch die Taliban Seit dem Beginn des Abzugs der US-

Truppen und anderer Koalitionskräfte am 1.5.2021 kam es zu mehr Kampfhandlungen als in 

den Monaten zuvor (s. Abb., Anm.; ACLED o.D.)  

Nach Einschätzung des Long War Journal vom 13.7.2021 kontrollieren die Taliban 223 der 407 

Distrikte in Afghanistan. Am 3.6.2021 waren es noch 90 Distrikte (LWJ 13.7.2021). Das Afghan 

Analysts Network schätzt, dass sich mit Stand 16.7.2021 229 Distriktzentren in den Händen 

der Taliban befinden. Nur in vier Provinzen sind die Distriktzentren noch vollständig in 

Regierungshand: Kabul, Panjshir, Kunar und Daikundi. Einige Gebiete konnten von der 

Regierung zurückerobert werden (AAN 16.7.2021; vgl. REU 8.7.2021) Wichtige 

Grenzübergänge zu Turkmenistan und Iran, beide in der Provinz Herat (BBC 10.7.2021; vgl. 

DW 14.7.2021, TN 13.7.2021) sowie zu Usbekistan in der Provinz Balkh (AJ 15.7.2021; vgl. AP 

15.7.2021), wurden im Juli durch die Taliban erobert. Berichten zufolge haben die Taliban 

außerdem die Kontrolle über den afghanisch-pakistanischen Grenzort Spin Boldak (Dawn 

18.7.2021; vgl. France 24 17.7.2021). Anfang Juli flohen mehr als 1.000 afghanische 
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Sicherheitskräfte über die Grenze nach Tadschikistan, als sie von den Taliban attackiert 

wurden (BBC 10.7.2021; vgl. RFE/RL 7.7.2021). Turkmenistan hat Anfang Juli begonnen, 

schwere Waffen, Hubschrauber und andere Flugzeuge näher an die Grenze zu Afghanistan zu 

verlegen, und in der Hauptstadt werden Reservisten in Alarmbereitschaft versetzt (RFE/RL 

11.7.2021). Truppenabzug Nach Angaben von US-Präsident Biden wird der Truppenabzug am 

31.8.2021 abgeschlossen sein. Er verpflichtete sich, Tausende von afghanischen Übersetzern 

und ihre Familien, die an der Seite der USA arbeiteten, schnell zu evakuieren, und sagte, dass 

der Zeitplan für die Bearbeitung spezieller Einwanderungsvisa "dramatisch beschleunigt" 

worden sei. Und er sagte, die USA würden weiterhin zivile und humanitäre Hilfe leisten und 

sich auch für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen (WH 19.7.2021). Anfang Juli 

wurde die Bagram-Airbase in der Provinz Parwan an die afghanischen Sicherheitskräfte 

übergeben (RFE/RL 11.7.2021, BBC 10.7.2021, AJ 2.7.2021).  

Angriff auf Zivilisten / gezielte Tötungen  

Es kommt weiterhin zu Angriffen auf und gezielten Tötungen von Zivilisten. Seit dem Beginn 

der Friedensgespräche in Doha im vergangenen Jahr sind vor allem Mitarbeiter des Wien, 

19.7.2021 .BFA Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Seite 4 von 6 Gesundheitswesens, 

humanitäre Organisationen, Menschenrechtsverteidiger und Journalisten Ziel einer Welle von 

gezielten Tötungen gewesen (AI 16.6.2021). So wurden beispielsweise im Juni fünf Mitarbeiter 

eines Polio-Impf-Teams ( APN 15.6.2021; vgl. VOA 15.6.2021) und zehn Minenräumer getötet 

(AI 16.6.2021; vgl. AJ 16.6.2021). Laut Berichten war der Juni 2021 der tödlichste Monat mit 

den meisten militärischen und zivilen Opfern seit 20 Jahren in Afghanistan (TN 2.7.2021; vgl. 

AJ 2.7.2021) COVID-19 Die Delta-Variante treibt Beobachtern zufolge die Covid-19-Infektionen 

in Afghanistan in die Höhe, wobei die Dunkelziffer an Fällen weiterhin als sehr hoch geschätzt 

wird. Krankenhäuser kommen weiterhin an ihre Belastungsgrenze und es sind nicht genug 

Betten vorhanden um neue Covid-19 Patienten zu behandeln (DW 17.6.2021; vgl. USAID 

11.6.2021) Gesundheitseinrichtungen berichten auch von Engpässen bei medizinischem 

Material und Sauerstoff (USAID 11.6.2021). Schulen und Universitäten sind weiterhin 

geschlossen (DW 17.6.2021; vgl. VOA 13.7.2021) und es gibt Berichte, wonach sich Menschen 

nicht streng an die Vorgaben halten und häufig keine Masken tragen (DW 17.6.2021; vgl. VOA 

13.7.2021). Anfang Juli erreichten mehr als 1,4 Millionen Impfdosen des Herstellers Johnson 

& Johnson Afghanistan. Die Impfraten in Afghanistan sind nach wie vor extrem niedrig, 

weniger als 4% der Bevölkerung sind geimpft (UNICEF 9.7.2021) 

 

2. Beweiswürdigung: 
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Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Herkunft des BF, zu seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit, zu seinem Gesundheitszustand, sowie zu seiner familiären 

Situation in Afghanistan, im Iran und in Österreich ergeben sich aus dem diesbezüglich 

glaubwürdigen Vorbringen und vorgelegten Unterlagen des BF im Rahmen der Einvernahme 

vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl („BFA“) und in der mündlichen 

Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht („BVwG“). 

Dass der BF unbescholten ist ergibt sich aus der Einsichtnahme ins österreichische 

Strafregister.  

Die Feststellungen zum Leben und der Integration des Beschwerdeführers in Österreich, zu 

seinen hier gesetzten (Aus-)Bildungsschritten, seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, und zu 

seinem intensiven Verhältnis zu seiner Patenfamilie ergeben sich zweifelsfrei aus den im 

Verfahren zahlreich vorgelegten Dokumenten in Zusammenschau mit den vom 

Beschwerdeführer und der in der mündlichen Verhandlung einvernommenen Zeugin hierzu 

getätigten Angaben. Dass der Beschwerdeführer bereits über sehr gute Deutschkenntnisse 

verfügt, bestätigten nicht nur die vorgelegten Sprachzertifikate, sondern ergab auch die 

Einvernahme des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung. In der mündlichen 

Verhandlung war klar das Bemühen des Beschwerdeführers, die deutsche Sprache 

bestmöglich zu erlernen, zu erkennen. Die weiteren Feststellungen zur Integration des 

Beschwerdeführers in Österreich sowie jene zu seiner Lehre und zu seiner momentanen 

Arbeitstätigkeit als Hilfsarbeiter ergeben sich aus seinen glaubhaften und schlüssigen Angaben 

in der mündlichen Verhandlung, die durch die vorgelegten Unterstützungsschreiben, das ÖSD 

Sprachzertifikat, die Zeugnisse der Berufsschule, den Lehrvertrag und das Schreiben seiner 

momentanen Arbeitgeber dokumentiert sind. Hinzu kommen dokumentierte Bemühungen 

des Beschwerdeführers, auf eigenen Beinen zu stehen und sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Die Unterstützung der Patenfamilie des BF ist durch diverse Schreiben an das BVwG belegt. 

Dass der BF ein fleißiger und hilfsbereiter Mitarbeiter ist ergibt sich aus den Angaben seines 

Lehrberechtigten. Der BF hat eine schriftliche Zusage seines derzeitigen Arbeitgebers, dass er 

seine Lehre beenden und danach als Fachkraft tätig sein kann, wenn es die gesetzlichen 

Voraussetzungen zulassen.  

Die Länderfeststellungen gründen sich auf das aktuelle LIB, die EASO Guidance: Afghanistan 

vom Juni 2019 und Dezember 2020 und die UNHCR-Richtlinien. Angesichts der Seriosität der 

Quellen und der Plausibilität ihrer Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der 

Angaben zu zweifeln, sodass sie den Feststellungen zur Situation in Afghanistan zugrunde 

gelegt werden konnten. Die Einschätzung zur Lage in Afghanistan in den EASO Guidance: 
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Afghanistan vom Dezember 2020 hat sich im Vergleich zu den EASO Guidance: Afghanistan 

vom Juni 2019 nicht geändert, weshalb sowohl die EASO Guidance: Afghanistan vom Juni 2019 

als auch von Jänner 2021 der Entscheidung zugrunde gelegt werden konnten. Die 

Kurzinformation vom 19.07.2021 wurde bei der Entscheidung beachtet.  

Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat und zur aktuell vorliegenden Pandemie 

aufgrund des Corona-Virus: 

Die diesbezüglich getroffenen unstrittigen Feststellungen zur aktuell vorliegenden Pandemie 

aufgrund des Corona-Virus ergeben u.a aus.: 

LIB vom 11.06.2021, samt Kurzinformation vom 19.07.2021 

Dass der BF nicht aus einem asylrelevanten Grund verfolgt wird ergibt sich aus seinem 

Vorbringen vor dem BFA und in der mündlichen Verhandlung vor dem BVwG am 09.10.2019. 

Der BF brachte zu seinem Fluchtgrund im Wesentlichen vor, dass die Taliban ihn und seinen 

Bruder bedroht hätten, weil sie als LKW-Fahrer unter anderem für Firmen tätig gewesen seien, 

die für ein amerikanisches Camp gearbeitet hätten. Die Bedrohung durch die Taliban beruht 

dabei nur auf Vermutungen des BF, da weder der BF noch sein Bruder nach eigenen Angaben 

des BF persönlich bedroht worden sind. Der BF leitet die Bedrohung durch die Taliban von 

einem Vorfall in Kabul ab, bei dem 400 LKW von den Taliban in Brand gesetzt worden seien. 

Der BF und sein Bruder seien zu diesem Zeitpunkt in einer Moschee gewesen. Da nicht konkret 

der LKW des BF und seines Bruders oder der BF und sein Bruder Ziel des Angriffs der Taliban 

waren, sondern ein Rastplatz mit 400 LKW angegriffen wurde, kann nicht mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass die Taliban es konkret auf den BF und seinen 

Bruder abgesehen hatten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Taliban die Versorgung 

der Amerikaner mit Waren und Benzin, welche die LKWs zum Teil geladen hatten, unterbinden 

wollten. Der BF bringt diesen Vorfall auch mit der telefonischen Benachrichtigung des 

Nachbarn in Zusammenhang, dass die Taliban bei ihnen zuhaue gewesen wären. Was die 

Taliban bei ihnen zuhause wollten, konnte der BF nicht angeben. Der BF stellte lediglich 

Vermutungen darüber an, dass die Taliban in ihrem Heimatort durch den Angriff auf die 400 

LKWs erfahren hätten, dass auch der LKW des BF und seines Bruders verbrannte und sie für 

die Amerikaner gearbeitet und sie deshalb aufgesucht hätten. Der BF gab auch an, dass bis 

dato vielleicht nicht so bekannt gewesen sei, dass sie auch immer wieder für die Amerikaner 

gearbeitet hätten, weil sie auch für diverse andere Firmen Transporte durchgeführt hätten. 

Aufgrund dieser Aussage ergibt sich erneut, dass der BF und sein Bruder nicht Ziel des 

Anschlages waren, sondern die 400 LKW. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Taliban 
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aufgrund dessen, dass der LKW des BF und seines Bruders unter den 400 LKW war annehmen 

sollten, dass gerade der BF und sein Bruder Waren und Benzin für die Amerikaner 

transportieren, wenn sich nach Angaben des BF auch einige LKW darunter befanden die nichts 

für die Amerikaner transportiert haben. Die Bedrohung durch die Taliban beruht daher nur 

auf reinen Vermutungen des BF und auf Hörensagen des Nachbarn. Eine konkrete Bedrohung 

des BF durch die Taliban hat es nicht gegeben. Selbst wenn die Taliban den BF tatsächlich 

damals aufgrund seiner Tätigkeit als LKW-Gehilfe bedrohen wollten, ist nicht mehr von einer 

aktuellen Bedrohung auszugehen, da der BF seine Tätigkeit niedergelegt hat. Es ist daher nicht 

davon auszugehen, dass die Taliban den BF weiträumig verfolgen würden. Der BF könnte sich 

daher durch einen Umzug in eine größere Stadt wie Mazar-e Sharif dem Einflussbereich der 

Taliban entziehen.  

Der Beschwerdeführer brachte nur unsubstantiiert vor, dass Angehörige der Volksgruppe der 

Hazara verfolgt werden würden. Eine konkrete gegen ihn gerichtete Bedrohung bzw. 

Verfolgungshandlung hat er hingegen nicht vorgebracht.  

Eine Verfolgung des Beschwerdeführers alleine aus dem Umstand, dass er der Volksgruppe 

der Said angehört und sich zur schiitischen Glaubensrichtung des Islams bekennt, ist nicht mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Der Beschwerdeführer hat im gesamten 

Verfahren nicht hinreichend dargelegt, warum er konkret aufgrund seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt sein könnte. Unter 

Berücksichtigung der aktuellen Lage in Afghanistan und der Länderberichte des BFA kann trotz 

der nach wie vor bestehenden Spannungen unter den einzelnen Volksgruppen derzeit auch 

nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer ohne Hinzutreten weiterer 

wesentlicher individueller Umstände als Angehöriger der Hazara/Said mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit bloß aus ethnischen oder religiösen Gründen verfolgt werden würde. 

Die Herkunftsprovinz des BF Wardak ist eine der am heftigsten umkämpften Provinzen 

Afghanistans und wird zum größten Teil von den Taliban kontrolliert, es ist daher nicht 

anzunehmen, dass dem BF eine Rückkehr in seiner Herkunftsprovinz Wardak zumutbar ist.  

Dass der BF jedoch bei einer allfälligen Ansiedelung in Mazar-e Sharif nicht mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde, ergibt sich aus einer 

Zusammenschau der wiedergegebenen Länderberichte und den festgestellten persönlichen 

Umständen und familiären (finanziellen) Verhältnissen des BF. In einer Gesamtschau der 

angeführten Länderberichte wird zwar deutlich, dass die Versorgungslage in Mazar-e Sharif 

angespannt ist, eine Versorgung mit Nahrung und Wasser, in einem lebensnotwenigen 
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Ausmaß, jedoch möglich ist. Auch Wohnraum, Unterkünfte und Gesundheitseinrichtungen 

stehen, wenn auch nur begrenzt, den Länderberichten zu Folge, zur Verfügung. Den 

Länderberichten lässt sich nicht entnehmen, dass die Taliban Mazar-e Sharif bereits 

eingenommen haben oder die gesamte Bevölkerung von den Taliban bedroht oder verfolgt 

wird.  

In Mazar-e Sharif gibt es einen internationalen Flughafen, durch den die Stadt über den 

Luftweg von Kabul sicher zu erreichen ist. Der Flughafen befindet sich 9 km östlich der Stadt 

(EASO Leitlinien 2019, S. 130), die Verbindungsroute in die Stadt ist bei Tageslicht jedenfalls 

sicher. Mazar-e Sharif ist aufgrund des vorhandenen Flughafens über den Luftweg gut und 

sicher erreichbar. Die Lage in der Stadt Mazar-e Sharif kann daher insgesamt als ausreichend 

sicher bewertet werden.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für einen 

Rückkehrer auch in Mazar-e Sharif schwierig sind. Der Zugang zu Grundversorgung, 

medizinischer Versorgung, Arbeits- und Wohnungsmarkt ist jedoch gegeben. Die 

Arbeitslosigkeit ist zwar hoch, jedoch wäre nach der festgestellten Berichtslage nicht 

erkennbar, dass ganz generell nicht die Grundlage bzw. (Lebens-) Bedingungen an sich für die 

– in weiterer Folge, wie nachstehend auch erwogen, dann von weiteren persönlichen 

Umständen des Einzelnen abhängig – Existenzsicherung allgemein wie auch das Erreichen und 

Halten eines – auch der übrigen dortigen Bevölkerung entsprechenden – angemessenen 

Lebensstandards vorhanden wären (s. dazu auch EASO Leitlinien 2019, S. 34, Auszug aus EASO 

Bericht Afghanistan Netzwerke vom Januar 2018, Seite 29-31). 

Vor dem Hintergrund der Sicherheits- und Versorgunglage in Mazar-e Sharif war auf Basis 

dieser persönlichen Merkmale des Beschwerdeführers in einer Gesamtschau festzustellen, 

dass in diesen Städten weder ein solcher Grad willkürlicher Gewalt herrscht, dass er allein 

durch seine Anwesenheit tatsächlich einer ernsthaften, individuellen Bedrohung der 

körperlichen Unversehrtheit ausgesetzt ist und er zudem nicht Gefahr läuft, dort 

grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft, 

nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu 

geraten. Darüber hinausgehende individuelle gefahrenerhöhende Umstände vermochte der 

Beschwerdeführer nicht darzutun. 

Es ist daher anzunehmen, dass es dem BF möglich sein wird eine Unterkunft und Arbeit zu 

finden und sich ernähren zu können. Dies aus folgenden Erwägungen:   
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Bei dem BF handelt es sich um einen jungen, gesunden und arbeitsfähigen Mann, bei dem die 

Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der BF hat in 

Afghanistan neun Jahre die Schule besucht und zwei Jahre als Gehilfe in einem LKW 

gearbeitet. Der BF könnte mit dieser Schulbildung und Arbeitserfahrung zumindest einfache 

Hilfstätigkeiten verrichten. Es ist daher davon auszugehen, dass es dem BF in Afghanistan 

möglich sein wird wieder arbeitstätig zu sein. Auch wenn der BF keine Unterstützung durch 

seine Familie erhalten kann, da sich die Familie im Iran aufhält, ist aufgrund seiner 

Selbsterhaltungsfähigkeit nicht anzunehmen, dass er seine grundlegenden und notwendigen 

Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft nicht befriedigen können und in 

eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation geraten wird. Es ist aufgrund seiner 

körperlichen Leistungsfähigkeit davon auszugehen, dass er zumindest einfache 

Hilfstätigkeiten verrichten könnte und somit eine Arbeitsstelle finden wird. Da der BF wie oben 

schon ausgeführt, selbsterhaltungsfähig ist, ist selbst wenn eine Unterstützung durch seine 

Familie nicht möglich ist, kein Grund ersichtlich, weshalb es dem BF nach etwaigen 

anfänglichen Schwierigkeiten bzw. einer Eingewöhnungsphase nicht möglich sein sollte, bei 

seiner Rückkehr nach Afghanistan, ein im Vergleich zu seinen Landsleuten „relativ normales“ 

Leben zu führen. Zudem gehört der BF keinem Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, 

dass er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger 

darstellt als die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 

Auch in sonstiger Hinsicht ist der BF nicht schlechter gestellt ist als seine Landsleute, daher ist 

nicht davon auszugehen, dass dem BF bei einer Rückkehr nach Afghanistan unbilligen Härten 

treffen werden.  

Es ist zudem notorisch, dass der Beschwerdeführer bei einer freiwilligen Rückkehr nach 

negativem Verfahrensausgang Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen kann, wodurch er 

Rückkehrhilfe bzw. zusätzlich die Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt beantragen kann: In 

Österreich stehen für afghanische Staatsangehörige zwei spezielle Reintegrationsprojekte zur 

Verfügung (ERIN oder RESTART II). Beide Angebote zielen effektiv auf die Wiedereingliederung 

im Heimatland ab und können erst nach Ankunft im Herkunftsland bezogen werden. Ziel ist 

es, den Rückkehrer vor allem durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, sowie Start Ups den 

Neustart im Heimatland zu erleichtern. Die Sachleistung beträgt bei ERIN 3.000 EUR; in bar 

erhalten die Personen 500,- EUR; beim IOM- Projekt (RESTART II) besteht die Sachleistung aus 

2.800,- EUR und der Barwert aus 500,- EUR. Je nach Bedarf stellt hier IOM auch Leistungen, 

wie Family Assessment, temporäre Unterkunft nach der Ankunft und die Weiterreise zum 

Zielort, zur Verfügung (sämtliche Informationen dazu können auch jederzeit aktuell auf 

www.voluntaryreturn.at in diversen Sprachen abgerufen werden). 
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Bei einer zwangsweisen Außerlandesbringung stellt Österreich die sogenannte „Post Arrival 

Assistance" zur Verfügung. Die International Organization for Migration (IOM) führt dieses EU-

finanzierte Unterstützungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission (Directorate 

General for International Cooperation and Development) aus. Im Detail umfasst die Post-

Arrival-Assistance die vorübergehende Unterkunftnahme, Hilfestellung beim weiteren 

Transport sowie ggf. medizinische und psychosoziale Betreuung. Der Fremde erhält im 

Rahmen des Kontaktgespräches im Zuge der Abschiebevorbereitung eine Information über 

die Möglichkeiten der „Post Arrival Assistance" und ein Informationsblatt mit den 

Kontaktdaten von IOM in Kabul. IOM Afghanistan wird vom Bundesamt über die jeweiligen 

Ankünfte vorab informiert. Bei nicht vorhandenen Eigenmitteln erhält der zwangsweise 

Rückzuführende zusätzlich seitens des Bundesamtes 50,00 EUR als sogenanntes Zehrgeld zur 

Sicherung des Fortkommens in den ersten Tagen nach seiner Rückführung. Eine 

Betragserhöhung ist im Einzelfall möglich. Dem BF wäre es daher auch möglich die Rück- bzw. 

Weiterreise zu finanzieren. 

Im Hinblick auf die derzeit bestehende Pandemie aufgrund des Corona-Virus ist festzuhalten, 

dass der Beschwerdeführer ein junger Mann ist und an keinen schwerwiegenden 

Erkrankungen leidet und sohin kein Anhaltspunkt besteht, dass er unter die Risikogruppe der 

älteren Personen und der Personen mit Vorerkrankungen fällt. Ferner kann in Zusammenhang 

mit der weltweiten Ausbreitung des COVID-19-Erregers unter Zugrundelegung der medial 

ausführlich kolportieren Entwicklungen (auch) im Herkunftsland des Beschwerdeführers 

bislang keine derartige Entwicklung erkannt werden, die im Hinblick auf eine Gefährdung nach 

Art. 2 und Art. 3 EMRK eine entscheidungsrelevante Lageänderung erkennen lässt. 

Selbst die nunmehr aufgetretene Situation in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

bringt hier keine Änderung hervor, die eine Gefährdung gemäß Art. 3 EMRK ausreichend 

wahrscheinlich machen würde. Wie bereits festgestellt, gehört der Beschwerdeführer keiner 

Risikogruppe an. Für den Fall, dass er in Afghanistan an dem Virus erkranken sollte, was aktuell 

in fast allen Staaten der Welt – mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit – möglich ist, ist 

dennoch nicht davon auszugehen, dass ihm ein besonders schwerer Krankheitsverlauf 

bevorstünde. 

Beachtlich sind hier vor allem die in das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 

zu Afghanistan eingefügte Informationen, welche sich mit der Situation rund um COVID-19 in 

Afghanistan auseinandersetzt: Mit Stand vom 21.9.2020 war die Zahl der COVID-19-Fälle in 

Afghanistan seit der höchsten Zahl der gemeldeten Fälle am 17.6.2020 kontinuierlich 

zurückgegangen, was zu einer Entspannung der Situation in den Krankenhäusern führte. 
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Zuletzt sind die Zahlen der mit COVID-19 Infizierten jedoch wieder leicht angestiegen 

(UNOCHA 12.11.2020). 

Der Zugang zu Trinkwasser war nicht beeinträchtigt, da viele der Haushalte entweder über 

einen Brunnen im Haus verfügen oder Trinkwasser über einen zentralen 

Wasserverteilungskanal erhalten. Die Auswirkungen der Handelsunterbrechungen auf die 

Preise für grundlegende Haushaltsgüter haben bisher die Auswirkungen der niedrigeren 

Preise für wichtige Importe wie Öl deutlich überkompensiert. Die Preisanstiege scheinen seit 

April 2020 nach der Verteilung von Weizen aus strategischen Getreidereserven, der 

Durchsetzung von Anti-Preismanipulationsregelungen und der Wiederöffnung der Grenzen 

für Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu haben. Lockdown-Maßnahmen hatten bisher nur 

begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion und blieben in ländlichen 

Gebieten nicht durchgesetzt. Im Zuge der COVID-19 Pandemie waren verschiedene 

Grenzübergänge und Straßen vorübergehend gesperrt (RFE/RL 21.8.2020; vgl. NYT 31.7.2020, 

IMPACCT 14.8.2020, UNOCHA 30.6.2020), wobei aktuell alle Grenzübergänge geöffnet sind. 

Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif, Kandarhar und Herat werden aktuell 

international wie auch national angeflogen und auch findet Flugverkehr zu nationalen 

Flughäfen wie jenem in Bamyan statt (Flightradar 24 18.11.2020). Derzeit verkehren Busse, 

Sammeltaxis und Flugzeuge zwischen den Provinzen und Städten. Die derzeitige Situation 

führt zu keiner Einschränkung der Bewegungsfreiheit (IOM 23.9.2020). Zwar herrschen in 

Afghanistan Engpässe bei persönlichen Schutzausrüstungen für medizinisches Personal und 

wird mehr fachliches Personal benötigt, um Patienten intensivmedizinisch zu betreuen (ARZ 

KBL 7.5.2020), andererseits ist den Berichten aber auch zu entnehmen, dass sowohl die 

afghanische Regierung als auch die Taliban bemüht sind, geeignete Maßnahmen zu setzen, 

um die Verbreitung des Virus hinanzuhalten bzw. die Versorgung betroffener Personen zu 

ermöglichen. In den 18 öffentlichen Krankenhäusern in Kabul gibt es insgesamt 180 Betten 

auf Intensivstationen. Die Provinzkrankenhäuser haben jeweils mindestens zehn Betten auf 

Intensivstationen. Private Krankenhäuser verfügen insgesamt über 8.000 Betten, davon 

wurden 800 für die Intensivpflege ausgerüstet. Sowohl in Kabul als auch in den Provinzen 

stehen für 10% der Betten auf der Intensivstation Beatmungsgeräte zur Verfügung. Das als 

Reaktion auf COVID-19 eingestellte Personal wurde zu Beginn der Pandemie von der 

Regierung und Organisationen geschult (IOM 23.9.2020).  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Berichtslage und der individuellen körperlichen 

Konstitution des Beschwerdeführers ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer 

alleine aufgrund der potentiellen Möglichkeit, in Afghanistan an COVID-19 zu erkranken, mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine ausweglose Notlage geriete. 
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Hinsichtlich der Möglichkeit, sich in Afghanistan das zum Überleben Notwendigste zu 

erwirtschaften, ist festzuhalten, dass entsprechend des Länderinformationsblattes der 

Staatendokumentation vom 11.06.2021 mittlerweile die Reisebeschränkungen aufgehoben 

wurden und die Bevölkerung wieder in alle Provinzen Afghanistans reisen kann. Auch der 

Flugverkehr wurde wieder aufgenommen. In den größeren Städten sind soziale und 

gesellschaftliche Aktivitäten weiterhin eingeschränkt, es besteht jedoch keine generelle 

Ausgangssperre mehr. Der Beschwerdeführer wäre von diesen Maßnahmen vergleichsweise 

nicht härter getroffen als dort bereits ansässige Bewohner. Bei den genannten Sperren 

handelt es sich um temporäre Maßnahmen, die der Hintanhaltung der Ausbreitung der 

Pandemie geschuldet sind; aus jetziger Sicht darf davon ausgegangen werden, dass diese nach 

einem Abklingen der Krise wieder gelockert werden, sodass es dem Beschwerdeführer alsbald 

möglich sein wird, sich am Arbeitsmarkt in Afghanistan zurechtzufinden und eine 

entsprechende Beschäftigung zu finden, um sich ein Einkommen zu erwirtschaften. Die 

Preisanstiege scheinen seit April 2020 nach der Verteilung von Weizen aus strategischen 

Getreidereserven, der Durchsetzung von Anti-Preismanipulationsregelungen und der 

Wiederöffnung der Grenzen für Nahrungsmittelimporte nachgelassen zu haben.  

Es ist den Länderberichten auch nicht zu entnehmen, dass in Mazar-e Sharif keine 

Arbeitstätigkeiten durchgeführt werden können. Der BF könnte sich daher wie die übrige 

Bevölkerung Existenzgrundlage zumindest durch Gelegenheitsarbeiten sichern.   

Die wirtschaftliche Situation in Afghanistan insgesamt erreicht auch jedenfalls nicht das 

Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die Annahme einer solchen 

Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die Grundbedürfnisse der menschlichen 

Existenz bedrohenden Lebenssituation unter exzeptionellen Umständen fordert (vgl. VwGH 

19.06.2017, Ra 2017/19/0095). 

Mit bereits in der höchstgerichtlichen Judikatur herausgebildeten Faktoren, die gegen die 

Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative sprechen 

könnten, vergleichbare Umstände haben sich gegenständlich nicht ergeben (vgl. dazu die 

Judikatur des VwGH: VwGH 19.10.2006 2006/19/2097 (Indien) – insb. Minderjährigkeit; VwGH 

25.05.2004 2003/01/0093 (Nigeria) – Situation einer allein stehenden Mutter mit einem 

neugeborenen Kind; VwGH 2005/20/0357 01.09.2005 (Nigeria) – Verweis auf ein völlig 

eigenständiges Dasein ohne familiären Anschluss bei Minderjährigkeit; VwGH 08.09.1999 

98/01/0614 (Jugoslawien, Kosovo, albanische Volksgruppe) – wenn keine Versorgung mit 

lebensnotwendigen Nahrungsmitteln oder keine winterfeste Unterbringung, dann kein 

Verweis auf IFA). Bei dem BF handelt es sich um einen jungen, arbeitsfähigen Mann ohne 
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Unterhaltspflichten in Afghanistan. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass er BF am 

Arbeitsmarkt schlechter gestellt wäre als die übliche Bevölkerung in Afghanistan.  

In Zusammenschau der allgemeinen Verhältnisse vor Ort und individuellen Verhältnisse des 

Beschwerdeführers sind ihm diese Lebensumstände und damit die Inanspruchnahme einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative vor allem in Mazar-e Sharif zumutbar. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Gemäß § 6 BVwGG, BGBl. I 10/2013, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch 

Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate 

vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den einschlägigen Normen (VwGVG, BFA-VG, 

AsylG 2005) nicht getroffen und es liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor. 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das VwGVG, BGBl. I 33/2013 idF BGBl. I 82/2015, geregelt (§ 1 leg. cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 

VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 

Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung 

– BAO, BGBl. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, BGBl. 173/1950, und des 

Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. 29/1984, und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 

anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte (siehe 

insbesondere § 1 BFA-VG, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 25/2016). 

Gemäß § 3 BFA-G, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 70/2015, obliegt dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl die Vollziehung des BFA-VG (Z 1), die Vollziehung des Asylgesetzes 

2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 (Z 2), die Vollziehung des 7., 8. und 11. Hauptstückes des 

Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100 (Z 3) und die Vollziehung des 

Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005, BGBl. I Nr. 100 (Z 4).  

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden 

gegen Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
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Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen. 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt 

feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 

selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis 

verbunden ist. 

Zu A) .: 

I. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder 

wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 

im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht (vgl. auch die 

Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 Statusrichtlinie [RL 

2011/95/EU] verweist.). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der 

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn er einen 

Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat.  

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des 

Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) – deren Bestimmungen 

gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben – ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus 

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet 

und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 

Landes zu bedienen, oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren.  

Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen 
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Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 25.01.2001, 

2001/20/0011).  

Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation 

tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation (aus 

Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Unter Verfolgung 

ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche 

Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet 

ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der 

Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit 

der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der 

wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine 

Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer 

Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 2005/20/0551); sie muss Ursache 

dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines 

vorigen Aufenthaltes befindet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 

95/19/0041; 23.07.1999, 99/20/0208; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 

2001/20/0177; 28.10.2009, 2006/01/0793) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen – würden sie von staatlichen Organen gesetzt – 

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256 mwN). 

Von mangelnder Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, 

wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv 

zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 

2007/19/0203). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht – 

unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit 
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zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256) –, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK 

genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen – asylrelevante Intensität 

erreichenden – Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten hat (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee 

in International Law² [1996] 73; weiters VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 20.09.2004, 

2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203).  

Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher 

Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm 

dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Verfolgung droht, die von 

anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem 

Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht 

gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509). In 

beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete 

Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 

22.03.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 

2007/19/0203). 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen 

insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, 

bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. zB VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 

15.03.2001, 99/20/0036). Damit ist nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung 

gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den Betroffenen 

– mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – im gesamten 

Herkunftsstaat auswirken muss (VwSlg. 16.482 A/2004). Das Zumutbarkeitskalkül, das dem 

Konzept einer "internen Flucht- oder Schutzalternative" (VwSlg. 16.482 A/2004) innewohnt, 

setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal da 

auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jede 

Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 98/01/0614, 29.03.2001, 2000/20/0539; 

17.03.2009, 2007/19/0459). 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die behauptete Furcht des BF, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten Gründen verfolgt zu werden, nicht 

begründet ist: 
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Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des 

Einzelnen führt dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 

der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. 

Wie bereits im Rahmen der Beweiswürdigung angemerkt, hat der BF kein glaubhaftes 

Fluchtvorbringen erstattet. Der BF konnte nicht glaubhaft darlegen, dass ihm eine 

weiträumige Verfolgung durch die Taliban droht.  

Zur behaupteten Verfolgungsgefahr aus Grund der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der 

Hazara/Said:  

Zunächst ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer, der sich der Volksgruppe der Said 

zurechnet, dem schiitischen Glauben angehört und selbst nicht politisch aktiv war, eine 

persönliche Verfolgung aus ethnischen oder religiösen Gründen bei der Schilderung seiner 

Fluchtgründe aus Afghanistan im gesamten Verfahren nicht vorgebracht hat. Eine persönliche 

Verfolgung des Beschwerdeführers aus Gründen seiner Volksgruppen- oder 

Religionszugehörigkeit konnte somit nicht festgestellt werden. 

In Ermangelung von dem Beschwerdeführer individuell drohenden Verfolgungshandlungen 

bleibt vor dem Hintergrund des getätigten Fluchtvorbringens im Lichte der Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in 

seinen Herkunftsstaat auf Grund generalisierender Merkmale - konkret wegen seiner 

Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara/Said - unabhängig von individuellen Aspekten einer 

über die allgemeinen Gefahren eines Bürgerkriegs hinausgehenden "Gruppenverfolgung" 

ausgesetzt wäre. 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist für das Vorliegen einer 

Gruppenverfolgung zwar nicht entscheidend, dass sich die Verfolgung gezielt gegen 

Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch gezielt gegen andere Gruppen 

richtet, jedoch ist für das Bundesverwaltungsgericht aus folgenden Gründen nicht ersichtlich, 

dass der Beschwerdeführer als Angehöriger der Volksgruppe der Hazara/Said im Falle einer 

Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit befürchten müsste, alleine 

wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe einer Verfolgung iSd GFK ausgesetzt zu sein: 

Den oben zitierten Länderberichten ist u.a. zu entnehmen, dass Schiiten - speziell jene, die der 

Volksgruppe der Hazara/Said angehören - Diskriminierungen durch die sunnitische Mehrheit 

ausgesetzt sind. Im Allgemeinen hat sich deren Situation seit dem Ende des Taliban-Regimes 
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wesentlich gebessert, dennoch bestehen gesellschaftlichen Spannungen fort und leben lokal 

in unterschiedlicher Intensität gelegentlich wieder auf. In einer Gesamtschau des 

vorliegenden Länderberichtsmaterials erreicht diese Gefährdung nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes jedoch nicht jenes Ausmaß, welches notwendig wäre, um eine 

spezifische Gruppenverfolgung der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan für gegeben zu 

erachten. 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verwies in seiner Judikatur zwar auf 

die schlechte Situation für Angehörige der Volksgruppe der Hazara in Afghanistan, verneinte 

jedoch eine automatisch vorliegende Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK bei einer 

Rückkehr allein auf Grund der Zugehörigkeit zu dieser Volksgruppe (EGMR 05.07.2016, 

29.094/09, A.M./Niederlande). 

Im Ergebnis ist es dem BF insgesamt nicht gelungen, eine konkret und gezielt gegen seine 

Person gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem 

der in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, glaubhaft zu machen.  

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den BF eine Zuerkennung des 

Status des Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 

soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen 

hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH vom 17.06.1993, 

92/01/1081; 14.03.1995, 94/20/0798). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann 

asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 09.05.1996, 

95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für den Fall des 

Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser 

Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der Rasse, der Religion, 

der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung – zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist (dies gilt 

gleichermaßen für die vom BF angedeuteten Gefahren, die sich aus der allgemeinen 

Sicherheitslage in Afghanistan ergeben). 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 

Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 

II. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen, 
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1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 

auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 leg.cit. mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 leg.cit. 

oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 leg.cit. zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 leg.cit.) offen steht. 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den 

Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine Abweisung 

auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 

Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da 

dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 

6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß 

auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen 

ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat somit vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des 

Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der 

Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das Protokoll 

Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt werden würde. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz nach der vorigen 

Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, dass der 
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Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, wobei diese 

aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, durch 

entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist (VwGH 23.02.1995, 

Zahl 95/18/0049; 05.04.1995, Zahl 95/18/0530; 04.04.1997, Zahl 95/18/1127; 26.06.1997, 

Zahl 95/18/1291; 02.08.2000, Zahl 98/21/0461). Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers 

bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind 

und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 

30.09.1993, Zahl 93/18/0214; VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, Rz 105) 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen jenen, 

wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zahl 2000/20/0141). Ereignisse, 

die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung nach dieser 

Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die ihnen einen 

aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zahl 98/01/0122; 25.01.2001, Zahl 

2001/20/0011). 

Unter „realer Gefahr“ ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete 

Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen („a sufficiently real risk“) im Zielstaat zu 

verstehen (VwGH 19.02.2004, Zahl 99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 AsylG 

2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen und die drohende 

Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an Schwere 

erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen (zB VwGH 26.06.1997, 

Zahl 95/21/0294; 25.01.2001, Zahl 2000/20/0438; 30.05.2001, Zahl 97/21/0560). 

Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die 

persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im 

Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat 

kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 

Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen 

auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 

25.05.2016, Ra 2016/19/0036, mwN; 08.09.2016, Ra 2016/20/006; VwGH 25.04.2017, Ra 

2017/01/0016; ; BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der 
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diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl 

E974/2017-12 abgelehnt).  

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in der 

die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe 

für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder 

Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese 

Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der 

betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der 

persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände 

(Gefährdungsmomente) dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur 

Bevölkerung des Herkunftsstaats im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 

oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten zu müssen (vgl. jüngst das hg. 

Erkenntnis vom 21. Februar 2017, Ra 2016/18/0137, mit Hinweisen auf die hg. 

Rechtsprechung sowie die Rechtsprechung des EGMR und EuGH; BVwG 13.02.2017, Zahl 

W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss 

des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt). 

In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Judikatur des EGMR hinzuweisen, wonach es - 

abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so 

schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin eine 

Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde - grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten 

Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos 

nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem 

Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/01/0134, mit Verweis auf das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden, Nr. 

61 204/09; s. dazu zuletzt auch VwGH 18.03.2016, Ra 2015/01/0255). Diese 

Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der 

Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts 

wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214; siehe BVwG 13.02.2017, Zahl W238 

2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss des 

VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt).  
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In dem bereits zitierten Beschluss Ra 2015/01/0134 hat der Verwaltungsgerichtshof auch auf 

die Rechtsprechung des EGMR in jüngst ergangenen Urteilen hingewiesen, wonach die 

allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert sei, dass die Ausweisung dorthin 

automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. 

Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose 

ist bei einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des BF bei 

einer Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des BF als Zielort wegen der ihm dort 

drohenden Gefahr nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen 

allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des 

Landes verwiesen werden (VfGH 12.03.2013; U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012; 

13.09.2013, U370/2012).  

Selbst wenn einem Antragsteller in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige Situation 

drohen sollte, ist seine Rückführung dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen Landesteil 

seines Herkunftsstaates eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht (§ 11 AsylG 

2005). Ihre Inanspruchnahme muss dem Fremden - im Sinne eines zusätzlichen Kriteriums - 

zumutbar sein (Prüfung der konkreten Lebensumstände am Zielort); für die Frage der 

Zumutbarkeit (im engeren Sinn) muss daher ein geringerer Maßstab als für die Zuerkennung 

subsidiären Schutzes als maßgeblich angesehen werden (vgl. 

Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 11 AsylG 2005, 

K15). Dass das mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative auch bei der 

Prüfung des subsidiären Schutzes zu berücksichtigen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut des § 

11 Abs. 1 AsylG 2005, wonach sich die innerstaatliche Fluchtalternative, die als ein Kriterium 

u.a. die Zumutbarkeit des Aufenthalts in einem bestimmten Teil des Staatsgebietes vorsieht, 

auf den "Antrag auf internationalen Schutz" und somit auch auf jenen auf Zuerkennung des 

Status subsidiär Schutzberechtigten bezieht (vgl. hierzu auch VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/20/0233). 

Nach § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz von Asylwerbern, denen 

in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 

Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden kann, und denen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes 

zugemutet werden kann, abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann und die Voraussetzungen zur 
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Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 AsylG 2005) in Bezug auf 

diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob der 

in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein „relativ 

normales Leben“ ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 

4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie [2009], 226 ff). Dabei ist auf die 

allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der 

Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG 

2005; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 2 

Statusrichtlinie). 

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete Auseinandersetzung 

mit den den Asylwerber konkret und individuell betreffenden Umständen, die er bei Annahme 

einer innerstaatlichen Fluchtalternative zu gewärtigen hätte (VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/20/0233). Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert im Hinblick 

auf das ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül somit insbesondere nähere 

Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage 

kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063 

siehe BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen 

Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 

abgelehnt). 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die 

Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender 

Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es 

sich aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung 

verfüge, handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet werden 

könne. Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 
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2016, denen zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter 

ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in 

urbaner Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118). 

Der EGMR geht gestützt auf die Afghanistan-Richtlinien des UNHCR davon aus, dass die 

Übersiedlung in einen anderen Teil Afghanistans zumutbar ist, wenn Schutz durch die eigene 

Großfamilie, Gemeinschaft oder den Stamm am Zielort verfügbar ist; alleinstehenden 

Männern und Kleinfamilien ist es unter bestimmten Umständen auch möglich, ohne 

Unterstützung durch Familie und Gemeinschaft in städtischen oder halbstädtischen Gebieten 

mit existenter Infrastruktur und unter effektiver staatlicher Kontrolle zu überleben. Wegen 

des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Zusammenhalts in Afghanistan, der durch 

jahrzehntelange Kriege, massive Flüchtlingsströme und Landflucht verursacht worden ist, ist 

aber eine Prüfung jedes einzelnen Falles notwendig (VfGH 13.09.2013, U 370/2012 mit 

Verweis auf EGMR, 13.10.2011, Fall Husseini, App. 10.611/09, Z 96; 09.04.2013, Fall H. und B., 

Appl. 70.073/10 und 44.539/11, Z 45 und 114). 

Dem ist lediglich hinzuzufügen, dass bei dieser Sichtweise dem Kriterium der „Zumutbarkeit“ 

neben jenem der Gewährleistung von Schutz vor Verhältnissen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen, durchaus Raum gelassen wird. Um von einer zumutbaren innerstaatlichen 

Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu 

halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr - im Sinne des bisher Gesagten -möglich 

sein, im Gebiet der innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen 

Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch 

andere Landsleute führen können. Ob dies der Fall ist, erfordert eine Beurteilung der 

allgemeinen Gegebenheiten im Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des 

Asylwerbers. Es handelt sich letztlich um eine Entscheidung im Einzelfall, die auf der 

Grundlageausreichender Feststellungen über die zu erwartende Lage des Asylwerbers indem 

in Frage kommenden Gebiet sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit getroffen werden 

muss (vgl. dazu nochmals VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118, mwN, VwGH 23.01.2018, Ra 

2018/18/0001; VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, Rz 122). 

Auch der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete 

Auseinandersetzung mit den den Beschwerdeführer konkret und individuell betreffenden 

Umständen, die er bei Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zu 

gewärtigen hätte (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). Vor diesem Hintergrund ging der 

Verwaltungsgerichtshof jüngst mitunter auch davon aus, dass betreffend die 
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Beschwerdeführer in den konkreten Verfahren - auf Basis der darin getroffenen 

Feststellungen - keine Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in Kabul dargetan worden sei (vgl. VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). Die 

Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick auf das ihr 

u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 

erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (VwGH 

29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 23.02.2016, Ra 2015/01/0134, 

ausgeführt hat, reicht es für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in 

Bezug auf Afghanistan nicht aus, bloß auf die allgemeine schlechte Sicherheits- und 

Versorgungslage zu verweisen. Hinsichtlich der Sicherheitslage geht der 

Verwaltungsgerichtshof von einer kleinräumigen Betrachtungsweise aus, wobei er trotz der 

weiterhin als instabil bezeichneten Sicherheitslage eine Rückkehr nach Afghanistan, 

insbesondere nach Kabul, im Hinblick auf die regional und sogar innerhalb der Provinzen von 

Distrikt zu Distrikt unterschiedliche Sicherheitslage als nicht grundsätzlich ausgeschlossen 

betrachtet (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/01/0134; 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, siehe BVwG 

13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde 

wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt). 

Mit dem Aufzeigen der bloßen Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der 

Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall einer 

Rückführung in den Herkunftsstaat wird die reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse 

und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK im Sinne der obigen Rechtsgrundsätze damit in 

Bezug auf Kabul, Mazar-e Sharif und Herat nicht dargetan. Auch das Faktum, dass der 

Asylwerber über keinen guten Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten 

in Kabul verfügt, reicht für sich betrachtet für die Annahme der Unzumutbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus (vgl. VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; 

BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen 

Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt; 

VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, Rz 123). 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhalts 

ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 gegenständlich nicht gegeben sind: 
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Aus den herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt sich zunächst, 

dass die aktuelle Situation in Afghanistan unverändert weder sicher noch stabil ist, doch 

variiert dabei die Sicherheitslage regional von Provinz zu Provinz und innerhalb der Provinzen 

von Distrikt zu Distrikt. 

 

Den Länderberichten zufolge ist Maidan Wardak eine der am heftigsten umkämpften 

Provinzen Afghanistans und wird zum größten Teil von den Taliban kontrolliert. Dem BF ist 

eine Rückkehr in seine Heimatprovinz Maidan Wardak daher nicht zumutbar.  

 

Der BF kann jedoch auch auf eine andere Region des Landes – nämlich Mazar-e Sharif 

verwiesen werden: 

 

Die Stadt Mazar-e-Sharif gilt als eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans. Balkh ist die sicherste 

Provinz in Nordafghanistan. Der Beschwerdeführer könnte Mazar-e-Sharif von Kabul aus 

sicher erreichen. Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, zentralasiatischer Aufständischer 

oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. 

 

In einer Gesamtbetrachtung ist Mazar-e Sharif für Normalbürger, die nicht mit Ausländern 

zusammenarbeiten, noch relativ sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare 

Städte.  

 

Hinsichtlich der in Afghanistan vorherrschenden Versorgungslage und der allgemeinen 

Lebensbedingungen der Bevölkerung ist auszuführen, dass die Verwirklichung grundlegender 

sozialer und wirtschaftlicher Bedürfnisse, wie etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum 

und Gesundheitsversorgung häufig nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die soziale 

Absicherung liegt traditionell bei den Familien und Stammesverbänden. Wie aus den o.a. 

Erkenntnisquellen ersichtlich ist, stellt sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln und 

Wohnraum in Kabul insbesondere für alleinstehende Rückkehrer ohne familiären Rückhalt 

und finanzielle Unterstützung schwierig dar. 

 

Laut den Richtlinien des UNHCR müssen die schlechten Lebensbedingungen sowie die prekäre 

Menschenrechtslage von intern vertriebenen afghanischen Staatsangehörigen bei der 

Prüfung der Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative berücksichtigt werden, 

wobei angesichts des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Gefüges der Gesellschaft 

aufgrund jahrzehntelang währender Kriege, massiver Flüchtlingsströme und interner 
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Vertreibung hierfür jeweils eine Einzelfallprüfung notwendig ist (zur Indizwirkung von UNHCR-

Richtlinien vgl. u.a. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103). 

UNHCR ist in den Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 19.04.2016 der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne 

Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn der Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) 

grundlegender Versorgung, wie sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und 

zu (iii) Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist. Ferner ist UNHCR der Auffassung, dass eine interne 

Schutzalternative nur dann zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem 

traditionellen Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder 

durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen 

Neuansiedlungsgebiet haben und davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und in 

der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich zu unterstützen. Die einzigen Ausnahmen von 

dieser Anforderung der externen Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR 

alleinstehende leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne 

festgestellten besonderen Schutzbedarf dar. Diese Personen können unter bestimmten 

Umständen ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen 

Umgebungen leben, die die notwendige Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur 

Sicherung der Grundversorgung bieten und unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. 

[Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, gleichlautend auch in den UNHCR-RL vom 

30.08.2018, vgl. dort S. 110]. 

UNHCR ist weiters der Ansicht, dass die einzige Ausnahme von der Anforderung der externen 

Unterstützung alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im 

erwerbsfähigen Alter sind, soweit keine spezifischen Vulnerabilitäten (wie näher beschrieben) 

vorliegen. Unter bestimmten Umständen können diese Personen ohne familiäre und soziale 

Unterstützung in urbaner und semi-urbaner Umgebung leben, soweit diese Umgebung über 

die notwendige Infrastruktur und Lebensgrundlagen verfügt, um die Grundbedürfnisse des 

Lebens zu decken und soweit diese einer wirksamen staatlichen Kontrolle unterliegt (vgl. S. 

109 f.). 

Insofern ergibt sich aus den aktualisierten UNHCR-Richtlinien, ausgenommen der Stadt Kabul, 

keine maßgeblich andere Schlussfolgerung hinsichtlich innerstaatlichen Fluchtalternativen in 

urbanen Gebieten als aus jenen zum Stand 19.04.2016. 
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Das europäische Asyl- Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2019 und Jänner 2021 [in Folge: "EASO-Länderleitfaden Afghanistan"], 

generell davon aus, dass in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Sharif interne 

Schutzalternativen für „Single able-bodied adult men“ als zumutbar angesehen werden 

können, auch wenn der Antragsteller in der jeweiligen Region kein unterstützendes Netzwerk 

hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die Ansiedlung in den drei Städten mit gewissen 

Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der Leitfaden, dennoch der Schluss gezogen werden, 

dass diese Antragsteller ihren Lebensunterhalt, Unterkunft und Hygiene unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre individuellen Umstände keine zusätzlichen 

Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können. 

Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den 

Herkunftsstaat Afghanistan reicht es nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte 

Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, sondern es müssen vom 

Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht werden, die im Fall der Rückkehr 

nach Afghanistan eine reale Gefahr der Verletzung von Art. 3 EMRK für maßgeblich 

wahrscheinlich erscheinen lassen. Solche Umstände vermochte der BF im Verfahren jedoch 

nicht darzulegen (siehe BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der 

diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl 

E974/2017-12 abgelehnt): 

 

Wie festgestellt, ist der BF jung, gesund, mobil, sowie anpassungs- und arbeitsfähig. Es ist 

daher davon auszugehen, dass es dem BF in Afghanistan möglich sein wird arbeitstätig zu sein. 

Der BF hat bis zu seiner Ausreise im Jahr 2015 in Afghanistan gelebt und ist daher mit den 

kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates und der Sprache vertraut. Der BF hat 

eine neunjährige Schulbildung und eine zweijährige Erfahrung als LKW-Gehilfe. Der BF könnte 

aufgrund seiner Schulbildung und seiner Arbeitserfahrung daher zumindest Hilfstätigkeiten 

verrichten. Es ist daher nicht erkennbar, dass der BF bei der Rückkehr nach Afghanistan in eine 

Situation ernsthafter individueller Bedrohung des Lebens käme (vgl. VwGH 19.06.2017, Ra 

2017/19/0095). Die Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation für den Asylwerber im Fall 

seiner Rückführung in den Herkunftsstaat, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, primär 

gestützt auf mangelnde tragfähige Beziehungen und/oder fehlende Ortskenntnisse in 

Großstädten, so auch eine schwierige Situation bei der Wohnraum,-oder Arbeitsplatzsuche, 

reicht nach der Judikatur des VwGH explizit nicht aus, um die Voraussetzungen zur Erlangung 

von subsidiärem Schutz glaubhaft zu machen (VwGH 25.04.2017, Zl. Ra 2017/01/0016; 

19.06.2017, Zl. Ra 2017/19/0095; jüngst VwGH 08.08.2017, Zl. Ra 2017/19/0118; VwGH 
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10.08.2017, Zl. Ra 2016/20/0389; vgl. VwGH 20.09.2017, Zl. Ra 2017/19/0205 mit Iran-Bezug; 

VwGH 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; VwGH 20.04.2018, Ra 2018/18/0194). Mangelnde 

Ortskenntnisse und infrastrukturellen Gegebenheiten in Mazar-e Sharif reichen am Boden der 

bisherigen Feststellungen zur Situation für die Annahme der Unzumutbarkeit einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative nicht aus (VwGH 08.09.2016, Zl. Ra 2016/20/0063). Deshalb 

ist auch nicht zu befürchten, dass er bereits unmittelbar nach seiner Rückkehr und noch bevor 

er in der Lage wäre, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen, in eine existenzbedrohende bzw. 

wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. Es gibt somit keine hinreichenden 

Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse 

(z.B. Nahrung, Unterkunft) einer ausweglosen bzw. existenzbedrohenden Situation ausgesetzt 

wäre. Unter Berücksichtigung der Länderberichte und der persönlichen Situation des 

Beschwerdeführers ist in einer Gesamtbetrachtung nicht zu erkennen, dass er im Fall seiner 

Abschiebung nach Afghanistan und einer Ansiedlung in der Stadt Kabul oder Mazar-e Sharif in 

eine ausweglose Lebenssituation geraten und real Gefahr laufen würde, eine Verletzung 

seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention geschützten Rechte zu erleiden. Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt im 

konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer eine Ansiedlung in der Stadt 

Mazar-e Sharif oder Herat möglich und auch zumutbar ist (zu Mazar-e Sharif und Herat siehe 

VwGH 27.05.2019, Ra 2019/14/0153, Rz 139ff). 

 

Aus den vom Bundesverwaltungsgericht herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen 

Erkenntnisquellen ergibt sich, dass die Stadt Mazar-e Sharif nicht als derart unsicher 

qualifiziert werden kann, dass es dem BF von vornherein verunmöglicht würde, dorthin zu 

gelangen. Mazar-e Sharif verfügt über eine vergleichsweise gute Infrastruktur mit einem 

Flughafen, der für den zivilen Flugverkehr geeignet ist. Zudem steht dem Beschwerdeführer 

eine finanzielle Rückkehrhilfe zur Verfügung, sodass er im Falle der Rückkehr – neben den 

eigenen Ressourcen – auf eine zusätzliche Unterstützung zur Existenzsicherung greifen kann. 

Gemäß § 52a BFA-VG iVm § 12 Abs 2 GVG-B 2005 umfasst die Rückkehrhilfe jedenfalls die 

notwendigen Kosten der Rückreise. Zusätzlich stehen dem BF noch diverse Hilfsprogramme 

(ERIN, RESTART II, „Post Arrival Assistance") zur Verfügung. Dem BF ist es daher zumutbar 

nach Mazar-e Sharif zurückzukehren, da der Rückreiseweg in diese Stadt sicher und finanziell 

abgesichert ist.  

 

Ausgehend davon, ist mit Blick auf die persönliche Situation des Beschwerdeführers nicht zu 

erkennen, dass er im Fall seiner Abschiebung - bezogen auf das gesamte Staatsgebiet - in eine 

ausweglose Lebenssituation geraten und tatsachlich Gefahr laufen würde, eine Verletzung 
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seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 

Konvention geschützten Rechte zu erleiden (VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; VwGH 

10.08.2017, Ra 2016/20/0369). 

Im gegenständlichen Fall haben sich in einer Gesamtschau der Angaben des BF und unter 

Berücksichtigung der zur aktuellen Lage in Afghanistan herangezogenen Erkenntnisquellen 

keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend ergeben, wonach die unmittelbar nach erfolgter 

Rückkehr allenfalls drohenden Gefahren nach Art, Ausmaß und Intensität von einem solchen 

Gewicht wären, dass sich daraus bei objektiver Gesamtbetrachtung für den BF mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit das reale Risiko einer derart extremen Gefahrenlage 

ergeben würde, die im Lichte der oben angeführten Rechtsprechung einen 

außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Art. 3 EMRK darstellen und somit einer 

Rückführung nach Afghanistan entgegenstehen würde. Die bloße Möglichkeit einer allenfalls 

drohenden extremen (allgemeinen) Gefahrenlage in Afghanistan reicht nicht aus, sondern es 

müssen vielmehr konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer 

derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427; 20.06.2002, Zl. 

2002/18/0028; konkret zu Afghanistan: zB Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts 

vom 29.06.2010, Zl. BVerwG 10 C 10.09; weiters EGMR 20.07.2010, N. gg. Schweden, Zl. 

23505/09, Rz 52ff; 13.10.2011, Husseini gg. Schweden, Zl. 10611/09, Rz 84; 20.12.2011, J.H. 

gg. Vereinigtes Königreich, Zl. 48839/09, Rz 55). 

Schließlich ist im Hinblick auf die derzeit bestehende Pandemie aufgrund des Corona-Virus 

festzuhalten, dass der Beschwerdeführer aktuell 20 Jahre alt ist, womit er nicht unter die 

Risikogruppen der älteren Personen und der Personen mit Vorerkrankungen fällt. Als 

körperlich gesundem jungen Mann, der keine das Immunsystem beeinträchtigenden 

Vorerkrankungen hat, droht dem BF mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine Gefahr einer 

lebensgefährdenden Erkrankung im Falle einer Ansteckung durch das Corana-Virus. Ein bei 

einer Überstellung des Beschwerdeführers nach Afghanistan vorliegendes „real risk“ einer 

Verletzung des Art. 3 EMRK ist somit auch hierzu nicht erkennbar. 

Es mag zutreffen, dass nach den festgestellten Länderinformationen die wirtschaftliche Lage 

sowie Versorgungslage in Afghanistan im Allgemeinen sowie in Kabul und Mazar-e Sharif – 

insbesondere auch aufgrund der großen Anzahl sonstiger Binnenvertriebener und anderer 

Rückkehrer, die einströmen – und der aktuellen COVID-19 Pandemie angespannt ist und die 

Arbeitslosigkeit auch dort hoch ist. Um von der realen Gefahr („real risk“) einer drohenden 

Verletzung der durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten Rechte eines Asylwerbers bei Rückkehr 

in seinen Heimatstaat ausgehen zu können, reicht es aber nicht aus, wenn eine solche Gefahr 
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bloß möglich ist (vgl. VwGH 28.4.2020, Ra 2020/14/0158 bis 0161, mwN). Es bedarf einer 

ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des 

Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die 

Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung 

von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also 

die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt 

werden können. Eine solche Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. 

Die bloße Möglichkeit einer durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK 

reicht nicht aus. Vielmehr ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK 

notwendig, detailliert und konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände 

vorliegen (VwGH 22.4.2020, Ra 2020/18/0098, mwN). 

Auch im Hinblick auf die aktuelle COVID-19 Pandemie kann jedoch im Entscheidungszeitpunkt 

keine Gefährdung nach Art. 3 EMRK erkannt werden. Wie dargelegt, müssen nach der 

Judikatur des VwGH stichhaltige Gründe für die Annahme sprechen, dass eine Person einem 

realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es müssen konkrete 

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr 

ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass 

der Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. Diese 

Voraussetzungen sind im konkreten Fall nicht gegeben. Dem Beschwerdeführer ist es 

aufgrund der dargelegten Umstände möglich, sich dort - etwa auch durch Hilfs- und 

Gelegenheitsarbeiten - selbst eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern sowie eine 

(einfache) Unterkunft zu finden. Dafür, dass er in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse 

(z.B. Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt ist, gibt es keine 

hinreichenden Anhaltspunkte.  

Die Beschwerde vermag mit den pauschalen, auf die allgemeine Situation in Afghanistan 

bezogenen Ausführungen nicht detailliert und konkret darzulegen, warum solche 

exzeptionellen Umstände vorliegen. 

Durch eine Rückführung in den Herkunftsstaat würde der BF somit nicht in Rechten nach Art. 

2 und 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europäische 

Menschenrechtskonvention - EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 idgF, oder ihren relevanten 

Zusatzprotokollen Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. Nr. 138/1985 idgF, und 

Nr. 13 über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe, BGBl. III Nr. 22/2005 idgF, verletzt 

werden. Weder droht im Herkunftsstaat durch direkte Einwirkung noch durch Folgen einer 

substanziell schlechten oder nicht vorhandenen Infrastruktur ein reales Risiko einer 
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Verletzung der oben genannten von der EMRK gewährleisteten Rechte. Dasselbe gilt für die 

reale Gefahr, der Todesstrafe unterworfen zu werden. Auch Anhaltspunkte dahingehend, dass 

eine Rückführung in den Herkunftsstaat für den BF als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung 

des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde, sind nicht 

hervorgekommen. 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß § 8 

Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 

III. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides (Beschwerde gegen 

die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG): 

Soweit sich die Beschwerde gegen die Nichterteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 

wendet, ist sie ebenfalls nicht begründet: 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein 

Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird. 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen bei 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine 

"Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz" zu erteilen. 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit Dezember 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt 

ist nicht geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein 

Opfer von Gewalt in Österreich geworden. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung 

eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG 2005 liegen daher nicht vor, ein begründeter Antrag 

liegt ebenso nicht vor. 

IV. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt IV.-V. des angefochtenen Bescheides (Unzulässigkeit 

der Rückkehrentscheidung und Erteilung eines Aufenthaltstitels): 
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Soweit sich die Beschwerde gegen die erlassene Rückkehrentscheidung und gegen den 

Ausspruch über die Zulässigkeit der Abschiebungen des Beschwerdeführers (Spruchpunkte IV. 

und V. des angefochtenen Bescheides) wendet, ist sie hingegen begründet: 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

„(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 
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Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 

Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§§ 45 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. 

I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre.“ 

Gemäß Artikel 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und 

Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Artikel 8 Abs. 2 EMRK ist 

der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit 

dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 

demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 

strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist. 

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte und 

Verfassungsgerichtshofs auf die besonderen Umstände des Einzelfalls einzugehen. Die 

Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein gerechter 

Ausgleich zwischen den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und 

Familienlebens im Inland einerseits und dem staatlichen Interesse an der Wahrung der 

öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Der Ermessensspielraum der zuständigen 

Behörde und die damit verbundene Verpflichtung, allenfalls von einer Aufenthaltsbeendigung 

Abstand zu nehmen, variiert nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei sind Beginn, Dauer 

und Rechtsmäßigkeit des Aufenthalts, wobei bezüglich der Dauer vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte keine fixen zeitlichen Vorgaben gemacht werden, zu 

berücksichtigen. Bei der Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das 

tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des 

Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu 

Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 

Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der tatsächlichen beruflichen 

Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die 

strafgerichtliche Unbescholtenheit bzw. bei strafrechtlichen Verurteilungen auch die Schwere 

der Delikte und die Perspektive einer Besserung/Resozialisierung des Betroffenen bzw. die 

durch die Aufenthaltsbeendigung erzielbare Abwehr neuerlicher Tatbegehungen, Verstöße 

gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob 
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das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 

unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu berücksichtigen (vgl. VfGH 29.09.2007, B 

1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 26.06.2007, 2007/01/479; 26.01.2006, 

2002/20/0423; 17.12.2007, 2006/01/0216; Grabenwarter, Europäische 

Menschenrechtskonvention2, 194; Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, S. 282ff). 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Art 8 EMRK schützt das 

Zusammenleben der Familie. Der ledige und kinderlose Beschwerdeführer hat in Österreich 

keine Familienangehörigen. Eine Rückkehrentscheidung greift daher nicht in das in Österreich 

bestehende Familienleben des Beschwerdeführers ein. 

Anders verhält es sich mit dem Privatleben des Beschwerdeführers in Österreich: 

Unter „Privatleben“ im Sinne von Art. 8 EMRK sind nach der Rechtsprechung des EGMR 

persönliche, soziale und wirtschaftliche Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden 

Menschen konstitutiv sind, zu verstehen. 

Der Beschwerdeführer lebt seit Dezember 2015 – sohin im Entscheidungszeitpunkt über 

fünfeinhalb Jahren – durchgehend im österreichischen Bundesgebiet und hat sich in diesem 

Zeitraum von Beginn an um eine umfassende Integration bemüht. In dieser Zeit entwickelte 

der Beschwerdeführer in Österreich ein schützenswertes Privatleben, wovon sich das 

erkennende Gericht auf Basis der vorgelegten Integrationsunterlagen und im Rahmen der 

durchgeführten mündlichen Verhandlung und der in diesem Rahmen zum Thema der 

Integration des Beschwerdeführers einvernommenen Zeugin zu überzeugen vermochte. Der 

Beschwerdeführer ist bereits außerordentlich gut in die österreichische Gesellschaft integriert 

und hat sich erfolgreich an die hiesigen Lebensbedingungen angepasst.  

Wie sich aus den Feststellungen und der korrespondierenden Beweiswürdigung ergibt, hat 

der Beschwerdeführer seine Zeit in Österreich äußerst erfolgreich genutzt, um sich in vielerlei 

Hinsicht über das übliche Maß hinausgehend in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. 

Im Fall des Beschwerdeführers liegt eine besonders nachhaltige Integration im Bundesgebiet 

vor. Der Beschwerdeführer hat seit seiner Einreise in Österreich engagiert und zielstrebig 

gezeigt, dass er konsequent an seiner – sozialen und wirtschaftlichen – Integration in 

Österreich arbeitet. Er verfolget kontinuierlich den Erwerb der deutschen Sprache und 

verfügen mittlerweile über weit fortgeschrittene Deutschkenntnisse, wovon sich der 

erkennende Richter im Rahmen der mündlichen Verhandlung überzeugen konnte. Zuletzt 

erwarb der Beschwerdeführer ein Sprachzertifikat auf dem Niveau B1. 
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Der Beschwerdeführer hat in Österreich soziale Kontakt – primär mit österreichischen 

Staatsbürgern – geknüpft und ist in der österreichischen Gesellschaft fest verankert. Der 

Beschwerdeführer hat zudem in der in der mündlichen Verhandlung am 09.10.2019 

anwesenden Zeugin und deren Familie Bezugspersonen in Österreich gefunden, welche den 

Beschwerdeführer als Paten in ihre Familie aufgenommen haben und den Beschwerdeführer 

– wie insbesondere die Ausführungen der Zeugin in der mündlichen Verhandlung bestätigten 

– als Teil ihrer Familie betrachten und diesen in sämtlichen Belangen seines Lebens 

unterstützten. Der Beschwerdeführer steht mit seiner Patenfamilie sowohl telefonisch als 

auch persönlich regelmäßig in Kontakt und verbringt seine Freizeit mit dieser Familie.  

Der Beschwerdeführer hat seit seiner Einreise in Österreich zahlreiche Bildungsschritte gesetzt 

und ist fortlaufend um eine schulische sowie berufliche Ausbildung bemüht. So besuchte er 

einen Pflichtschulabschlusslehrgang und bestand die Prüfung zum Pflichtschulabschluss. Seit 

Dezember 2017 machte der BF eine Lehre zum Maurer, die er im November 2020 

unterbrochen hat. Aktuell arbeitet der BF in einem Bauunternehmen als Hilfsarbeiter und 

könnte dort bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen seine Lehre beenden und dann 

als Facharbeiter tätig sein.  Der BF war ein guter Berufsschüler. 

Neben seinen schulischen Erfolgen verrichtet der Beschwerdeführer ehrenamtliche 

Tätigkeiten in der österreichischen Gesellschaft. Er bietet seine Mithilfe im katholischen 

Jugendzentrum „Gewölbe“ und im Caritas Integrationszentrum Paraplü an, wenn diese 

gebraucht wird. Zudem hat der BF eine Mitarbeit beim Roten Kreuz mit der Absolvierung eines 

Erste-Hilfe Kurses begonnen. Die besondere Verbundenheit des Beschwerdeführers zur 

hiesigen Gesellschaft, der österreichischen Kultur und den europäischen Werten manifestiert 

sich nicht zuletzt in den sozialen und beruflichen Tätigkeiten des Beschwerdeführers in 

Österreich. Die Angaben der einvernommenen Zeugin zeichnen im Fall des 

Beschwerdeführers ein Bild von einem engagierten und in Österreich „angekommenen“ 

jungen Mann, das sich auch mit dem persönlichen Eindruck, den der erkennende Richter im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung von diesem gewonnen hat, deckt. 

Dem Umstand, dass der Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers stets ein unsicherer war, 

kommt zwar Bedeutung zu, er hat aber nicht zur Konsequenz, dass der während des 

unsicheren Aufenthaltes erlangten Integration überhaupt kein Gewicht beizumessen ist (vgl. 

VwGH 17.10.2016, Ro 2016/22/0005 mwN.). Vielmehr ist dem Beschwerdeführer zu Gute zu 

halten, dass er sich trotz seines unsicheren Aufenthaltsstaus von Beginn an um eine soziale 

und wirtschaftliche Integration bemüht hat. 
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In die Interessenabwägung ist weiteres die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat mit 

einzubeziehen, wobei die bisherige Rechtsprechung grundsätzlich keine Jahresgrenze festlegt, 

sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt. Zwar hat der 

Verwaltungsgerichtshof zum Ausdruck gebracht, dass einem inländischen Aufenthalt von 

weniger als fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der 

durchzuführenden Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015, Zl. 

2014/22/0055; VwGH 23.06.2015, Zl. 2015/22/0026; VwGH 10.11.2010, Zl. 2008/22/0777, 

VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). Allerdings sprach der Verwaltungsgerichtshof ebenso 

aus, dass nicht schon allein auf Grund eines Aufenthaltes von weniger als drei Jahren von 

einem deutlichen Überwiegen der öffentlichen gegenüber den privaten Interessen 

auszugehen sei. Da es sich bei der Aufenthaltsdauer um einen von mehreren im Zuge der 

Interessenabwägung zu berücksichtigenden Umständen handelt, ist die Annahme eines 

"Automatismus", wonach ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels bei Vorliegen einer 

Aufenthaltsdauer von nur drei Jahren jedenfalls abzuweisen wäre, verfehlt (vgl. VwGH 

30.07.2015, Ra 2014/22/0055, VwGH 28.01.2016, Ra 2015/21/0191-6). Vor dem Hintergrund 

des bereits mehr als fünfjährigen Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet 

(konkret: fünf Jahre und vier Monate im Entscheidungszeitpunkt) kann somit nicht gesagt 

werden, dass eine in diesem Zeitraum in diesem Ausmaß erlangte Integration, wie sie im Fall 

des Beschwerdeführers zweifelsohne vorliegt, keine außergewöhnliche, die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation begründen kann. 

Im gegenständlichen Fall kann zudem keineswegs davon ausgegangen werden, dass der 

Beschwerdeführer die in Österreich verbrachte Zeit nicht genützt hätte, um sich sozial und 

beruflich zu integrieren. Im Gegenteil hat er sich – wie bereits oben ausgeführt – seit seiner 

Einreise sehr erfolgreich bemüht, sich umfassend in die österreichische Gesellschaft zu 

integrieren. Der Beschwerdeführer hat einen entsprechend hohen Grad der Integration in 

sprachlicher und sozialer Hinsicht erreicht, der sich nicht zu Letzt im nachhaltigen Erwerb von 

Deutschkenntnissen, im gelungenen Miteinander mit seinem sozialen Umfeld, in den 

erfolgreich unternommenen und nach wie vor andauernden Bildungsschritten und der 

dargelegten Verbundenheit des Beschwerdeführers mit österreichischen bzw. europäischen 

Wertem manifestiert. 

Festzuhalten ist auch, dass der Beschwerdeführer über die gesamte Zeit hindurch in 

Österreich unbescholten geblieben ist, wobei die strafgerichtliche Unbescholtenheit allein die 

persönlichen Interessen eines Fremden am Verbleib in Österreich gemäß der 

verwaltungsgerichtlichen Judikatur nicht entscheidend zu verstärken vermag (vgl. VwGH 

25.02.2010, 2010/0018/0029). 
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Zwar ist der Beschwerdeführer in Afghanistan geboren, verbrachten dort den Großteil seines 

bisherigen Lebens; dennoch begründet die mit der fortgeschrittenen Aufenthaltsdauer der 

Beschwerdeführer im Bundesgebiet korrelierende abnehmende Bindung zu ihrem 

Herkunftsstaat vor dem Hintergrund der umfassenden und nachhaltigen Integration der 

Beschwerdeführer in Österreich ein überwiegendes Interesse der Beschwerdeführer am 

Verbleib in Österreich. 

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass grundsätzlich ein hohes öffentliches 

Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 

Bestimmungen besteht (VwGH 18.03.2010, 2010/22/0023), dass das Privatleben während des 

unsicheren Aufenthaltsstatus entstand, der Beschwerdeführer sich dessen auch bewusst sein 

musste und der Umstand, dass er nicht straffällig geworden ist, keine Erhöhung des Gewichts 

der Schutzwürdigkeit der persönlichen Interessen bewirkt (VwGH 24.07.2002, 2002/18/0112). 

Allerdings lag die Unsicherheit des Aufenthalts nicht insofern qualifiziert vor, als das 

Beschwerdeverfahren noch anhängig und für den Mitbeteiligten noch keine rechtskräftig 

auferlegte Rückkehrverpflichtung bestand (vgl. zu dieser Abgrenzung schon VfGH 7.10.2010, 

B 950/10 ua, VfSlg. 19.203, Punkt II.2.4. der Entscheidungsgründe). Auch der 

Verwaltungsgerichtshof hat im Anschluss an diese Entscheidung schon dargelegt, dass 

„freilich“ ein gradueller Unterschied dahin zu machen sei, ob die Integration auf einem nur 

durch Folgeanträge begründeten unsicheren Aufenthaltsstatus basiere oder während eines 

einzigen, ohne schuldhafte Verzögerung durch den Fremden lange dauernden Asylverfahrens 

erfolgt sei (siehe VwGH 29.2.2012, 2010/21/0233, und daran anschließend VwGH 20.3.2012, 

2010/21/0471 bis 475). Außerdem war zugunsten des Mitbeteiligten die - ohne sein 

Verschulden - unangemessen lange Dauer des gegenständlichen Verfahrens von über fünf 

Jahren unter dem Gesichtspunkt des § 9 Abs. 2 Z 9 BFA-VG („Frage, ob die Dauer des 

bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 

Verzögerungen begründet ist“) zu berücksichtigen. Die vorliegende Konstellation 

unterscheidet sich wesentlich von dem Erkenntnis VwGH 28.2.2019, Ro 2019/01/0003, 

zugrunde liegenden, einen Lehrling betreffenden Fall, in dem keine derartigen persönlichen 

Beziehungen zu einer Patenfamilie bestanden und überdies auch nur eine Aufenthaltsdauer 

von etwa dreieinhalb Jahren gegeben war, während sich der BF bis zur Erlassung des 

angefochtenen Erkenntnisses bereits über fünf Jahre in Österreich aufhielt. 

Im gegenständlichen Fall aus den eben dargelegten Gründen in einer Gesamtschau und 

Abwägung aller Umstände das private Interesse an der - nicht nur vorübergehenden - 

Fortführung des Privatlebens des Beschwerdeführers in Österreich höher zu bewerten ist, als 

das öffentliche Interesse an einer Rückkehrentscheidung. 
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Vor diesem Hintergrund war im Rahmen einer Interessenabwägung gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG 

festzustellen, dass eine Rückkehrentscheidung betreffend den BF im Zeitpunkt der 

Entscheidung durch das erkennende Gericht auf Dauer unzulässig ist. 

Die von der belangten Behörde im angefochtenen Bescheid verfügte Rückkehrentscheidung 

und Abschiebung des Beschwerdeführers aus dem österreichischen Bundesgebiet nach 

Afghanistan stellt angesichts der obigen Ausführungen somit im Entscheidungszeitpunkt 

einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Privat- und Familienleben des Beschwerdeführers 

im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK dar. 

Da die dargelegten, maßgeblichen Umstände in ihrem Wesen nicht bloß vorübergehend sind, 

war die Rückkehrentscheidung in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan auf Dauer für 

unzulässig zu erklären. 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 55 von Amts 

wegen zu prüfen, wenn eine Rückkehrentscheidung auf Grund des § 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG auf 

Dauer für unzulässig erklärt wird. 

Da die Ausweisung des Beschwerdeführers gemäß § 9 BFA-VG auf Dauer unzulässig ist, ist ihm 

gemäß § 58 Abs. 3 AsylG ein Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG zu erteilen. Da dem 

Beschwerdeführer ein Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG zu erteilen ist, liegen die 

Voraussetzungen für die Anordnung einer Rückkehrentscheidung gemäß § 10 AsylG, § 52 FPG 

aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Afghanistan nicht mehr vor. 

Zur Erteilung des Aufenthaltstitels „Aufenthaltsberechtigung plus“: 

Nach § 55 Abs. 1 AsylG ist eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, wenn dies gemäß 

§ 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 

EMRK geboten ist (Z 1) und der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der 

Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat 

oder zum Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren 

Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 189/1955) erreicht wird (Z 2). Liegt nur die 

Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist nach § 55 Abs. 2 AsylG eine "Aufenthaltsberechtigung" 

zu erteilen. 
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Der BF erhält für seine Tätigkeit als Hilfsarbeiter ein Einkommen in Höhe von brutto 2 172,99 

Euro und netto 1831 Euro. Der BF übt somit eine erlaubte Erwerbstätigkeit aus, mit deren 

Einkommen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze erreicht bzw überschritten wird.  

Es ist dem Beschwerdeführer somit gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 der Aufenthaltstitel 

„Aufenthaltsberechtigung plus“ zu erteilen. 

Gemäß § 54 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 berechtigt der Aufenthaltstitel „Aufenthaltsberechtigung 

plus“ zu einem Aufenthalt im Bundesgebiet und zur Ausübung einer selbständigen und 

unselbständigen Erwerbstätigkeit gemäß § 17 Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), BGBl. 

Nr. 218/1975. 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat dem Antragsteller den Aufenthaltstitel gemäß 

§ 58 Abs. 7 AsylG 2005 auszufolgen, der Antragsteller hat hieran gemäß § 58 Abs. 11 AsylG 

2005 mitzuwirken. Der Aufenthaltstitel gilt gemäß § 54 Abs. 2 AsylG 2005 zwölf Monate lang, 

beginnend mit dem Ausstellungsdatum. 

V. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides (Ersatzlose 

Behebung des Spruchpunktes VI. des angefochtenen Bescheides):  

Im gegenständlichen Fall ist die Rückkehrentscheidung betreffend den Beschwerdeführer auf 

Dauer unzulässig. Da die gesetzlichen Voraussetzungen für die Festsetzung einer Frist für die 

freiwillige Ausreise somit nicht mehr vorliegen, war der Spruchpunkt VI. des angefochtenen 

Bescheides ersatzlos zu beheben (vgl. dazu auch VfGH vom 13.09.2013, U 370/2012; VwGH 

04.08.2016, Ra 2016/21/0162). 

Es ist somit spruchgemäß zu entscheiden. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 
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beurteilen (siehe dazu insbesondere die unter A) zitierte Judikatur). Auch liegen keine 

sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.  


